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1 Zusammenfassung 

Der Landkreis Bayreuth will den Umstieg auf Elektromobilität aktiv im Rahmen einer langfris-

tig angelegten Strategie unterstützen bzw. beschleunigen, um zum einen darüber den ver-

kehrsbedingten CO2-Ausstoß zu senken und zum anderen die Wertschöpfung in der Region 

zu steigern bzw. den Abfluss von Kapital für den Import von Energie reduzieren. Dazu hat 

die Abteilung Regionalentwicklung des Landratsamtes das Mobilitätsberatungsunternehmen 

EcoLibro GmbH aus Troisdorf sowie das Ingenieurbüro EMCEL GmbH mit der partizipativen 

Erarbeitung eines Elektromobilitätskonzepts beauftragt. Den Abschlussbericht dieses mit 

80% aus Mitteln des Bundesverkehrsministeriums geförderten Projekts haben die beiden 

Auftragnehmer am Mittwoch 10. Mai im großen Sitzungssaal des Landratsamtes vor einem 

Publikum von ca. 100 interessierten Personen aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Bildung 

und Bürgertum im Beisein des Bundestagsabgeordneten Herrn Hartmut Koschyk vorgestellt. 

Kernstück des Elektromobilitätskonzepts ist ein Handlungs- und Beschaffungsplan für die 

Bereiche Ladeinfrastruktur, Elektro-CarSharing und Elektrobusse für den öffentlichen Ver-

kehr im Landkreis. Aber auch die Elektromobilitätstrasse Weidenberg-Warmensteinach  auf 

der stillgelegten Bahnstrecke ins Fichtelgebirge ist Bestandteil dieses Konzepts. 

Das Konzept basiert auf verschiedenen Analysen, die die beiden beauftragten Unternehmen 

erstellt haben. Am Beispiel der Unternehmen Richter R&W Steuerungstechnik GmbH aus 

Ahorntal, Sigmund-Lindner GmbH aus Warmensteinach sowie am Landratsamt selbst wur-

den die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verkehrsmittel für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf dem täglichen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte untersucht, ebenso 

die Eignung der drei Fuhrparks, um am konkreten Beispiel deren möglichen Beitrag zum 

Aufbau eines Elektro-CarSharings aufzuzeigen. Die Bevölkerung des Landkreises wurde in 

acht Mobilitätsgruppen eingeordnet, um die Potenziale für Elektromobilität, Elektro-Car- und 

BikeSharing, Pedelecs und den ÖPNV zu identifizieren.  

In vier Szenarien wurde die Entwicklung des Fahrzeugbestandes im Landkreis bis zum Jahr 

2033 prognostiziert. Im Szenario 1 wurde lediglich die demographische Entwicklung berück-

sichtigt. Bedingt durch den bis dahin erwarteten Bevölkerungsrückgang um ca. 3% sowie 

durch die Alterung der Bevölkerung wird demnach der Fahrzeugbestand innerhalb der 

nächsten 16 Jahre um ca. 10% abnehmen. Im Szenario 2 wurden die Effekte eines neu im 

Landkreis zu schaffenden CarSharings betrachtet. Bei konsequenter Förderung durch den 

Landkreis und die Gemeinden ist es möglich, in 2018/2019 ein CarSharing-Angebot von 109 

Fahrzeugen entstehen zu lassen, verteilt auf alle Gemeinden im Landkreis. Bei Wachstums-

quoten von jährlich 20% bis 2027 und einem verstärkten Wachstum von 40% in den Folge-

jahren bis 2033 wird ein CarSharing-Angebot von rund 3.500 Fahrzeugen geschaffen, 

wodurch die Unternehmen und privaten Haushalte ihren eigenen Fahrzeugbestände und 

damit die Kosten deutlich reduzieren können. Das verstärkte Wachstum ab 2027 wird mit der 

Erwartung begründet, dass zu diesem Zeitpunkt die Fahrzeuge die Fähigkeit erlangen, sich 

ohne menschlichen Fahrer am Steuer mit geringer Geschwindigkeit zum nächsten CarSha-

ring-Kunden zu bewegen bzw. nach der Nutzung alleine wieder zur CarSharing-Station zu-

rückzukehren. Ab 2030 wurde bei der Entwicklung des CarSharings berücksichtigt, dass die 

Fahrzeuge dann vollkommen autonom fahren können, also ganz ohne die Mitwirkung des 
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Fahrers auskommen. Im Szenario 3 wird der Effekt untersucht, den das hochautomatisierte 

bzw. autonome Fahren auf den privaten Fahrzeugbestand haben wird. Es werden deutlich 

weniger Zweitwagen erforderlich sein, weil das Erstfahrzeug in der Familie mehrere Fahrauf-

träge nacheinander erfüllen kann, wofür heutzutage mehrere Fahrzeuge benötigt werden, 

weil sie beim jeweiligen Nutzer verbleiben und nicht alleine wieder zurückkehren können. Im 

vierten Szenario wurden die Auswirkungen des selbstfahrenden Autos auf den öffentlichen 

Verkehr betrachtet, wenn die (teilweise) selbstfahrenden CarSharing-Autos und Kleinbusse 

die Zuführung zu den gut getakteten Bahnhöfen und Bushaltestellen des öffentlichen Ver-

kehrs vereinfachen und diesen somit deutlich attraktiver machen. 

Auf Basis der aktuell zu verzeichnenden schnellen Entwicklung der Elektromobilität wurde für 

die nächsten beiden Jahre bereits ein Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen von 5 

bzw. 6% angenommen, für das Folgejahr 2020 dann bereits 15%. Bis 2025 wird ein schritt-

weiser Anstieg auf 80% erwartet, für 2030 wird davon ausgegangen, dass im Pkw-Segment 

kein Verbrenner mehr verkauft wird. Diese Aussagen stützen sich unter anderem darauf, 

dass der amerikanische Fahrzeugbauer Tesla Anfang nächsten Jahres sein nächstes Fahr-

zeugmodell mit einer tatsächlichen Reichweite von ca. 300 Kilometern auf den Markt bringen 

wird, welches von Experten der Passat-Klasse zugeordnet wird. Nach Abzug der Kaufprämie 

wird es voraussichtlich nur 31.000 € kosten, und liegt damit sowohl in den Anschaffungs- als 

auch in den Betriebskosten deutlich unter denen vergleichbarer Benzin- und Dieselfahrzeu-

ge. Auch andere Hersteller wie BMW und Renault haben in dieser Woche angekündigt, dass 

bereits 2020 Elektrofahrzeuge wegen stark sinkender Kosten für den Akku in der Anschaf-

fung nicht mehr teurer sein werden als die Pendants mit Verbrennungsmotor. 

Auf der Grundlage dieser Prognosen wurden in den vier Szenarien die zu erwartende Anzahl 

von Elektrofahrzeugen sowie die dafür im Landkreis erforderliche Ladeinfrastruktur berech-

net. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass 80% der Einwohner des Landkreises zukünf-

tig ihr Elektroauto in der eigenen Garage oder auf dem eigenen Stellplatz laden kann, für die 

Installation einer entsprechenden Ladeeinrichtung fallen einschließlich der sogenannten 

Wallbox einmalig lediglich ca. 1.500-2.000 € an. Der Strom kostet dann nur knapp halb so 

viel wie das bisher verwendete Benzin. 

Das Konzept sieht vor, dass der Landkreis für alle Kommunen gemeinsam den Aufbau und 

Betrieb von insgesamt 96 öffentlich zugänglichen Ladepunkten so ausschreibt, dass diese 

bereits im ersten Halbjahr 2018 aufgebaut werden kann. Für den Aufbau der Ladeeinrichtun-

gen stehen Fördermittel des Bundes bereit, die auf der Grundlage des jetzt erstellten Elekt-

romobilitätskonzepts beantragt werden können. Damit soll sowohl der selten auftretende 

Bedarf der Kreisbewohner des Ladens unterwegs im eigenen Kreisgebiet als auch der Be-

darf von Gästen und Touristen gedeckt werden. In den Folgejahren soll dann der Aufbau von 

Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen wie z.B. Supermarktparkplätze koordi-

niert und unterstützt werden, um denen, die nicht zu Hause laden können, entsprechende 

Kapazitäten anbieten zu können. 

Auch den Aufbau des flächendeckenden CarSharings wird der Landkreis initiieren und koor-

dinieren. Hierzu soll für alle Gemeinden, die sich daran beteiligen wollen, eine gemeinsame 

Ausschreibung der CarSharing-Technologie und -dienstleistung erfolgen, um sowohl die 

Kosten gering zu halten als auch ein einheitliches System im ganzen Landkreis zu erreichen. 
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Die Verfügbarkeit von CarSharing vor Ort in den einzelnen Gemeinden ermöglicht es den 

Bürgerinnen und Bürgern, in einfacher Weise und zu günstigen Zeit- und Kilometertarifen 

stundenweise anzumieten und so oftmals vor allem auf den Zweit- oder Drittwagen verzich-

ten zu können, wodurch im Regelfall mehrere Tausend Euro pro Jahr eingespart werden 

können. In allen teilnehmenden Gemeinden wird das Entstehen von CarSharing-

Fördervereinen unterstützt werden, damit das neue Mobilitätsangebot eine breite Unterstüt-

zung durch ehrenamtliche Akteure erhält. Der Einstieg soll vor allem über bereits vorhande-

ne Dienstfahrzeuge der Gemeindeverwaltungen und Unternehmen erfolgen, die außerhalb 

der dienstlichen Bedarfszeiten, also vor allem Abends und am Wochenende, von den Bürge-

rinnen und Bürgern zu geringen Kosten gemietet werden können. Sobald sich eine ausrei-

chende Nachfrage entwickelt, soll diese über die Anschaffung weiterer Fahrzeuge, dann vor 

allem elektrisch, in Zusammenarbeit mit dem über die Ausschreibung gewonnenen Dienst-

leister gedeckt werden.     

Das Landratsamt wird sich selbst mit seinem Dienstfahrzeugbestand in das CarSharing-

Konzept für den Landkreis einbringen. Die Fahrzeuge sollen außerhalb der Dienstzeiten von 

den Mitarbeitern, aber auch von Anwohnern gemietet werden können. Ist am Standort der 

Landkreisverwaltung die Nachfrage zu gering, ist sogar die Mitnahme abends und am Wo-

chenende durch Mitarbeiter in CarSharing-Stationen an ihren Wohnorten angedacht. 

Die Bedingungen für den Austausch von Dieselbussen und den Einsatz von Elektrobussen 

im Landkreis Bayreuth sind gut. Im Rahmen des E-Mobilitätskonzepts wurde das ÖPVN-

Netz im Landkreis betrachtet und die Linie 369 detailliert untersucht. Derzeit werden auf der 

Linie zwei 9,5 Meter Midibusse eingesetzt, die täglich über 300 km zurücklegen. Aufgrund 

der Streckenführung und der übrigen Einsatzbedingungen bieten sich für die Umstellung auf 

einen emissionsfreien Antrieb Brennstoffzellenbusse an.  

Davon ausgehend, dass die übrigen Linien eine sehr ähnliche Charakteristik aufweisen, wird 

empfohlen, im Rahmen eines Pilotprojekts den Betrieb der Brennstoffzellenbusse zu erpro-

ben und den Einstieg in die breite Kommunikation des Umsetzungskonzepts mit den Ver-

kehrsunternehmen zu beginnen.  

Zur Betankung der Brennstoffzellenbusse ist eine Wasserstofftankstelle erforderlich. Im Rah-

men des Pilotprojekts wird angeregt diese Tankstelle an zentraler Stelle zu errichten (z.B. an 

der Auffahrt zur A9) und sie auch anderen Nutzern (z.B. Pkw) zugänglich zu machen.  

Im Sinne der Energiewende und der dazu notwendigen Sektorenkoppelung ist Wasserstoff 

ein elementarer Baustein. Mit Hilfe von Wasserstoff kann elektrische Energie  aus erneuer-

baren Quellen flexibel gespeichert und transportiert werden (z.B. auch über die bestehende 

Gasinfrastruktur). Ein wesentlicher positiver Nebeneffekt bei der Nutzung von entsprechen-

der Wasserstoffinfrastruktur ist, dass dadurch die bestehenden Stromnetze bei der Durchlei-

tung von erneuerbarer Energie entlastet werden können. 

Mit den beschriebenen und weiteren im Konzept dargestellten Maßnahmen will der Land-

kreis nicht nur die Entwicklung der Elektromobilität, sondern insgesamt einer neuen, nach-

haltigeren Mobilität unterstützen. Landrat Hübner unterstrich am Ende der Abschlussveran-

staltung die hohe Bedeutung, die er der Elektromobilität für die Entwicklung des Landkreises 

beimisst. 
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2 Allgemeines 

2.1 Darstellung des Auftrags 

 

Es sollte ein Elektromobilitätskonzept erarbeitet werden, welches folgende Anforderungen 

erfüllt: 

- statistisch belastbare und politisch verwertbare Grundlage für den schrittweisen und 

prognosebasierten Ausbau der Ladeinfrastruktur im Landkreis Bayreuth; 

- Darstellung möglicher E-Mobilitätsachsen und -drehscheiben im Landkreis Bayreuth; 

- konkreter Handlungsplan für den Ausbau der Ladeinfrastruktur; 

- konkreter Handlungsplan zur Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Fahrzeuge in 

kommunalen Flotten, bei mobilen Versorgungsdiensten sowie im ÖPNV; 

- Darstellung differenzierter (E-)CarSharing-Modelle für unterschiedliche raumstrukturelle 

Gegebenheiten im Landkreis Bayreuth; 

- konkreter und zeitlich gestaffelter Umsetzungsplan mit Finanzprognose. 

Das Konzept sollte mindestens folgende Inhalte umfassen, kann aber wenn aus Sicht des 

Auftragnehmers sinnvoll darüber hinausgehen: 

- Identifizierung von Mobilitätsgruppen und Beschreibung der Ansprüche und Anreize für 

den Umstieg auf Elektromobilität, z.B. Tourismus, Berufsverkehr, gewerblicher Verkehr, 

Logistik, Unternehmensflotten, kommunale Flotten, ÖPNV, Radfahrer; 

- Darstellung wichtiger Verkehrsachsen und Identifizierung von Verkehrsdrehscheiben für 

die jeweiligen Mobilitätsgruppen; 

- Darstellung der Kostenersparnisse (wissenschaftlich belastbar). Welche Einsparpotenzi-

ale ergeben sich bei der vollständigen und partiellen Umstellung einer Fahrzeugflotte auf 

Elektromobilität? Dies soll anhand beispielhafter Untersuchungen an für Landkreiskom-

munen typischen kommunalen Flotten erfolgen. Dieser Untersuchungsansatz ist eben-

falls auf mobile Versorgungsdienste anzuwenden; 

- Außerdem soll untersucht werden, ob und unter welchen strukturellen und finanziellen 

Randbedingungen sich ÖPNV-Flotten auf Elektromobilität umstellen lassen. Insbesonde-

re soll die geplante Elektromobilitätstrasse Weidenberg - Warmensteinach als touristi-

sche Drehscheibe am Übergang zwischen ÖPNV (insb. Bahn) und E-.Mobilität (Fahrrad, 

aber auch Automobile) untersucht werden.  

- Prüfung der Anwendbarkeit von (E-)CarSharing-Modellen auf die konkreten raumstruktu-

rellen Gegebenheiten im Landkreis Bayreuth.  

Aufgrund der bei den grundlegenden Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse sollte ein 

handlungsorientiertes Konzept zur schrittweisen Erhöhung des Anteils der Elektromobilität 

am gesamten Verkehrsmix im Landkreis Bayreuth mit konkreten Handlungsempfehlungen 

erstellt werden. 

Das Konzept sollte in einem konkreten Beschaffungs- und Umsetzungsplan münden. Ge-

genstand ist der schrittweise Ausbau des Landkreises mit Ladeinfrastruktur und die schritt-
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weise Erhöhung von E-Autos in den untersuchten Flotten. Wo, in welcher Zeit und in wel-

chen Ausbauschritten müssen Ladestationen errichtet werden?  

Die Zielvorgaben zum schrittweisen Ausbau der Elektromobilität sollten unter Mitwirkung des 

Auftragnehmers in einer Arbeitsgruppe festgelegt werden, die von der Stabsstelle 3 geleitet 

wird. 

Der Erfolg der Umsetzung muss evaluiert werden. Hierfür war ein Evaluationssystem nach 

dem Smart Prinzip zu entwickeln (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminier-

bar).  

 

2.2 Ablauf des Beratungsprojektes 

Das Projekt wurde im Zeitraum von Juli 2016 bis Mai 2017 durchgeführt. 

 

2.2.1 Auftaktveranstaltungen 

Interne Auftaktveranstaltung 

Die detaillierte Vorgehensweise im Projekt sowie die durch Auftragnehmer und Auftraggeber 

zu beschaffenden Daten und Informationen für die verschiedenen Untersuchungsfelder wur-

den in der internen Auftaktveranstaltung am 10.08.2016 abgestimmt. 

Auftaktveranstaltung im kommunalpolitischen Rahmen 

Am 24.10.2016 wurde das Projekt mit Zielsetzung und Vorgehensweise gegenüber den rele-

vanten kommunalen Entscheidern im Rahmen einer zielgruppenspezifischen Auftaktveran-

staltung vorgestellt. Die kommunalen Entscheider konnten  den Mehrwert des Projekts für 

die Region erkennen und sicherten ihre Unterstützung zu. 

2.2.2 Erstellung von Analysen 

Im Zeitraum von September 2016 - April 2017 wurden die nachfolgend aufgeführten Analy-

sen zu den verschiedenen Aspekten des Projekts erstellt. 

Darstellung wichtiger Verkehrsachsen und Identifizierung von Verkehrs-Drehscheibe 

Es wurde die wichtigsten Verkehrsachsen im Landkreis mit den verschiedenen Verkehrsmit-

teln (Pkw, öffentlicher Verkehr, Fahrrad/Pedelec) sowie die Übergänge (Drehscheiben) zwi-

schen diesen analysiert.  

JobMOBILEETY - Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalysen 

Für zwei beispielhaft ausgewählte Organisationen wurde jeweils eine Wohnstandort- und 

Erreichbarkeitsanalyse erstellt, mit der die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verkehrs-

mittel auf dem täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter aufgezeigt werden konnten: 

- Landratsamt Bayreuth (in der Nähe des Bahnhofs Bayreuth) 

- r+w Richter GmbH (13 km südwestlich von Bayreuth in Ahorntal; Ortsteil Körzendorf, 

öffentlich lediglich mit 4 Buslinien (davon 1 nur für Schulbusse) erreichbar). 
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Identifizierung und Quantifizierung von Mobilitätsgruppen im Bereich der Personen-
mobilität 

Um das Potenzial für Elektromobilität, CarSharing und ÖPNV zu ermitteln, wurden 9 Mobili-

tätsgruppen definiert und abgegrenzt, deren Ansprüche und Erwartungshaltungen formuliert 

und quantifiziert.  

FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse 

Mit Hilfe einer Fahrzeugbedarfsanalyse wurden für drei Organisationen beispielhaft die vor-

handenen Fahrzeugbestände hinsichtlich der vorhandenen Potenziale zur Kostensenkung 

über Auslastungssteigerung ermittelt. Dabei wurden die Möglichkeiten betrachtet, die sich 

entweder über die Einbindung der Fahrzeuge in ein (Corporate-)CarSharing-System zur 

Vermietung an Mitarbeiter und Bürger außerhalb der eigenen Bedarfszeiten oder über die 

Spitzenlastabdeckung durch neu zu schaffende CarSharing-Fahrzeuge bieten. Dazu wurden 

Fahrtenbuchdaten eines 6-wöchigen Zeitraums in der Analysesoftware erfasst und in folgen-

der Weise ausgewertet: 

- tatsächlicher Einsatz der vorhandenen Fahrzeuge 

- eigentlicher Bedarf an Fahrzeugen, getrennt nach elektrischen und konventionellen 

Fahrzeugen 

- Szenarien zu den Fahrzeugkosten im IST und im optimierten SOLL 

- Szenarien zu dem CO2 Ausstoß im IST und im optimierten SOLL 

Folgende Organisationen wurden untersucht: 

- Landratsamt Bayreuth mit 14 Fahrzeugen 

- r+w Richter GmbH mit 6 Fahrzeugen 

- Sigmund Lindner GmbH mit 3 Fahrzeugen 

Untersuchung der strukturellen und finanziellen Randbedingungen für die Umstellung 
von ÖPNV-Flotten auf Elektromobilität 

Für den ÖPNV wurde ein Konzept entwickelt, wie dieser in den nächsten Jahren auf Was-
serstoff angetriebene Busse umgestellt werden kann. 

Grobkonzept für einen Umbau der stillgelegten Bahntrasse Weidenberg-
Warmensteinach  

Für die stillgelegte Bahntrasse Weidenberg-Warmensteinach wurden die Möglichkeiten zur 

Umwidmung zu einer Elektromobilitätstrasse - insbesondere für Elektrofahrräder- untersucht. 

Dazu wurden zahlreiche vergleichbare Projekte aus ganz Deutschland analysiert.  

Prüfung der Anwendbarkeit verschiedener CarSharing-Modelle auf die konkreten 
raumstrukturellen Gegebenheiten im Landkreis Bayreuth 
In diesem Projektabschnitt wurden zunächst die unterschiedlichen CarSharing-Modelle über-

sichtlich dargestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für die Anwendung im Landkreis bewertet. 

Das bisher verfügbare Angebot im Landkreis wurde dokumentiert. 
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2.2.3 Erstellung erster Teilkonzepte 

Auf Basis der Analysen wurden verschiedene Teilkonzepte entwickelt und in den zielgrup-

penorientierten Veranstaltungen vorgestellt. Dazu gehörten: 

- Ladeinfrastrukturbedarfe unterschiedlicher Personengruppen 

- Eignung von CarSharing für unterschiedliche Personengruppen 

- Erreichbarkeit von Haltestellen des "besser" getakteten Schienen- und Bus-ÖPNV mit 

Elektrofahrrädern 

2.2.4 Zielgruppenorientierte Veranstaltungen 

Vom 07. bis 09.03.2017 fanden die zielgruppenspezifischen Veranstaltungen im Landratsamt 

Bayreuth statt: 

- Elektromobilitätswirtschaft 

- Mobilitätsdienstleister 

- Fuhrparkbetreiber in Unternehmen und Verwaltungen 

Darüber hinaus waren Workshops mit der Tourismusbranche bzw. dem Einzelhandel sowie 

mit Arbeitgebern geplant. Wegen zu geringer Anmeldezahlen wurden diese jedoch mit den 

drei oben genannten Workshops zusammengelegt. 

2.2.5 Konzepterstellung 

Nach Abschluss der zielgruppenspezifischen Veranstaltungen wurde auf der Grundlage der 

darin gewonnenen Erkenntnisse sowie der Analyseergebnisse das vorliegende Konzept er-

stellt. Insbesondere in die Berechnungen zur Ermittlung der zukünftigen Anzahlen konventi-

oneller und elektrischer Fahrzeuge sowie der daraus abgeleitete Bedarf an öffentlicher, 

halböffentlicher und privater Ladeinfrastruktur als Grundlage für die Erstellung des Hand-

lungs- und Finanzierungsplans gestalteten sich sehr aufwändig.    

2.2.6 Abschlussveranstaltung 

Am 10.05.2017 fand in Bayreuth die Abschlussveranstaltung statt. Dabei wurde das vorlie-

gende Konzept mit dem konkreten Beschaffungs- und Umsetzungsplan vorgestellt. 
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3 Grundlagen 

3.1 Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Ladetypen 

3.1.1 Elektrofahrzeuge 

3.1.1.1 Allgemeiner Überblick zu Elektrofahrzeugen 

Elektrofahrzeug ist nicht gleich Elektrofahrzeug. Je nach Antriebskonzept wird grob zwischen  batte-

rieelektrischen und Hybrid-Fahrzeugen unterschieden. Im engeren Sinne zählt nur das Plug-In-

Hybridfahrzeug als Elektrofahrzeug, da es extern mittels Kabel und Stecker (Plug) geladen werden 

kann. Voll- und Mild-Hybridfahrzeuge gelten im engeren Sinne nicht als Elektrofahrzeuge, da sie über 

keinen externen Stromanschuss verfügen. Zum verbesserten Verständnis der Abgrenzung werden sie 

trotzdem in der nachfolgenden Tabelle eingeordnet. 

Technologie 

Kurz-

bezeich-

nung 

Kraftstoff 
Energie-

speicher 

Antriebs-

maschine 

externe Strom-

versorgung (Ste-

cker) 

Batterie-

Elektrofahrzeug 
BEV Strom Batterie E-Motor Ja 

Batterie-Elektro-

fahrzeug mit 

Range Extender 

E-REV  

Benzin 

(Diesel) 

Strom 

Kraftstofftank 

Batterie 
E-Motor Ja 

Plug-In-

Hybridfahrzeug 
PHEV 

Benzin 

(Diesel) 

Strom 

Kraftstofftank 

Batterie 

Verbrennungsmo-

tor & E-Motor 
Ja 

Voll-

Hybridfahrzeug 
HEVfull 

Benzin 

(Diesel) 

Kraftstofftank 

Batterie 

Verbrennungsmo-

tor & E-Motor 
Nein 

Mild-

Hybridfahrzeug 
HEVmild 

Benzin 

(Diesel) 

Kraftstofftank 

Batterie 

Verbrennungsmo-

tor & E-Motor 
Nein 

Abbildung 1: Übersicht der Arten von Elektrofahrzeugen 

Batterie-Elektrofahrzeug (BEV) 

Das batterieelektrische Fahrzeug ist ein rein elektrisches 

Fahrzeug. Es besitzt keinen Verbrennungsmotor. Der 

Antrieb erfolgt nur über den Elektromotor. Seine Energie 

bezieht das Fahrzeug über die integrierte Batterie. Batte-

rieelektrische Fahrzeuge verfügen im Regelfall über ei-

nen Generator die Fähigkeit zur Rekuperation. Die Be-

wegungsenergie wird dabei beim Ausrollen oder Brem-

sen über einen Generator zurückgewonnen und in die 

Batterie zurückgespeichert. Im Wesentlichen werden 

BEVs jedoch extern mit Strom geladen. 

Abbildung: eigene Darstellung 



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 22 von 197 

Batterie-Elektrofahrzeug mit Range Extender (E-REV) 

Das batterieelektrische Fahrzeug mit Range Extender hat 

wie das BEV einen Elektromotor. Dieser ist wie beim 

BEV allein für den Antrieb des Fahrzeugs verantwortlich. 

Die Bewegungsenergie kann wie beim BEV per Rekupe-

ration über einen Generator zurückgewonnen werden. 

Zusätzlich hat der E-REV  einen konventionellen Ver-

brennungsmotor und einen Kraftstofftank. Der Verbren-

nungsmotor kann bei Bedarf über den Elektromotor die 

Batterie laden und so die Reichweite vergrößern. Auch E-

REV  werden wie BEVs im Regelfall extern geladen. 

Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV) 

Das Plug-In-Hybridfahrzeug hat, wie auch der E-REV, 

sowohl einen Elektromotor als auch einen konventionel-

len Verbrennungsmotor. Im Gegensatz zum E-REV  ist 

der Verbrennungsmotor beim PHEV parallel zum Elekt-

romotor aktiv am Antrieb beteiligt. Je nach Ladezustand 

der Batterie und geforderter Leistung können aber entwe-

der nur der Elektromotor, nur der Verbrennungsmotor, 

oder beide gemeinsam das Fahrzeug antreiben.  

Der PHEV beherrscht wie die beiden zuvor genannten 

Fahrzeugtypen die Möglichkeit der Rekuperation über 

einen Generator und kann ebenfalls extern geladen wer-

den. 

Voll-Hybridfahrzeug (HEVfull) 

Der Vollhybrid ist dem Plug-In-Hybridfahrzeug sehr 

ähnlich, er hat auch einen konventionellen und einen 

Elektromotor und beide Motoren sind am Antrieb betei-

ligt und werden wie beim PHEV je nach Ladezustand 

und Leistungsabfrage genutzt.  Wie die zuvor genannten 

Fahrzeuge kann auch der Vollhybrid über einen Genera-

tor rekuperieren, allerdings kann dieser Fahrzeugtyp nicht 

extern geladen werden. Die einzige Energiequelle der 

Batterie ist somit der Generator, der Bewegungsenergie 

des Motors in elektrische Energie umwandelt. 

Mild-Hybridfahrzeug (HEVmild) 

Der Mildhybrid ist eher mit einem konventionellen Fahr-

zeug mit Verbrennungsmotor vergleichbar. Der Verbren-

nungsmotor wird dauerhaft für den Antrieb genutzt. Der 

Elektromotor kann den Antrieb nicht allein übernehmen. 

Er dient nur als Beschleunigungshilfe und ersetzt den 

Anlasser. Diese Fahrzeuge haben wie nahezu alle moder-

nen Fahrzeuge eine Start-Stopp-Automatik. Zusätzlich 
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wird im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen die 

Bremsenergie (Rekuperation) gut in elektrische Energie 

umgewandelt werden. 

Akkukapazität 

Die in einem Elektroauto verbauten Akkukapazitäten werden nie komplett zur Nutzung frei-

gegeben. Es wird immer ein Teil der Gesamtkapazität reserviert, um die Akkuhaltbarkeit 

bestmöglich vor Tiefentladung und Überladung zu schützen. Die Gesamtkapazität wird als 

Bruttokapazität bezeichnet und ist i.d.R. der von den Herstellern angegebene Wert. Der 

nutzbare Anteil, also die Nettokapazität wird von vielen Herstellern nicht angegeben. Unter-

suchungen zeigen, dass bis zu 25% Abweichung zwischen der angegebenen und der nutz-

baren Kapazität liegen können. 

Diskussion BEV versus Hybrid 

Aktuell wird unter Fachleuten immer wieder diskutiert, welche Antriebsart sich langfristig 

durchsetzen wird. Ist es das batterieelektrische Fahrzeug oder der Hybrid, der ja anschei-

nend die Vorteile beider Welten kombiniert. Die Kombination der beiden Antriebstechnolo-

gien ist allerdings auch der größte Nachteil, da man ständig beide Antriebsarten im Fahrzeug 

hat und das zusätzliche Gewicht mitführt. Außerdem ist die optimale Verbindung der beiden 

Antriebe im Fahrzeug notwendig und beide Antriebsarten müssen über die gesamte Lebens-

dauer finanziert werden. So hat man nie das optimale Auto, sondern immer nur eine Zwi-

schenlösung oder einen Kompromiss.  

Kurz- und mittelfristig hat der Hybrid dennoch seine Daseinsberechtigung. Er ermöglicht 

elektrisches Fahren im Nahbereich, ermöglicht aber mit dem Verbrennungsmotor auch wei-

tere Strecken ohne Reichweitenangst. Außerdem kann sich der Hybrid zunächst tatsächlich 

gut als Lösung zwischen dem konventionellen und dem E-Fahrzeug für kleinere Fuhrparks 

eignen, bei denen Fahrten mit größeren Reichweiten anfallen, ein gemischter Fahrzeugpool 

aber nicht eingerichtet werden kann. Zusätzlich lassen einige Modelle im Kurzstreckenbe-

reich reinen Elektrobetrieb zu.   

Die Fahrzeughersteller nutzen Hybridfahrzeuge im Rahmen der aktuellen Regelungen auch 

zur Senkung der Flottenverbräuche, da für die elektrischen Reichweiten kein CO2-Ausstoß 

berechnet wird und so die Normverbräuche überdurchschnittlich positiv beeinflussen. Weil 

die intelligente Nutzung bzw. das effiziente Fahren mit Hybridfahrzeugen schwer zu erlernen 

ist, liegen die sehr niedrigen Normverbräuche des NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) 

deutlich über dem realen Verbrauch (zum Teil über 150% Mehrverbrauch)1. 

Langfristig überwiegen die Vorteile des reinen E-Fahrzeugs, da hier nur ein Antriebskonzept 

verbaut ist. In den kommenden Jahren wird sich die Batterietechnik deutlich weiterentwickeln 

und deren Kapazitäten steigen, während die Preise sinken. Es ist zu erwarten, dass in weni-

gen Jahren rein elektrische Reichweiten von 400-500 km ganzjährig unter Alltagsbedingun-

gen möglich sein werden. Für darüber hinaus gehende Strecken werden noch längerfristig 

                                                

1 http://bazonline.ch/wissen/technik/Zu-gruen-um-wahr-zu-sein/story/28195818 
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Verbrennungsfahrzeuge eingesetzt werden- vorrangig betrieben mit Erdgas oder regenerativ 

erzeugtem Methangas. Im Kapitel 3.3 wird ein deutlich effizienteres "hybrides" System vor-

gestellt, bestehend aus einem gemischten Fahrzeugpool mit konventionellen und elektri-

schen Fahrzeugen, ergänzt um CarSharing zur Spitzenbedarfsdeckung und einer intelligen-

ten Planung von Fahrten. 

3.1.1.2 Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen gestern, heute und morgen 

Elektrofahrzeuge sind in den kleineren und mittleren Fahrzeugsegmenten in den Anschaf-

fungskosten noch deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Doch gilt das nicht, wenn 

man die Vollkosten auf längere Sicht und bei intensiverer Nutzung betrachtet.  

Hält man ein Elektrofahrzeug nur 2-3 Jahre, so wirken sich die Anschaffungskosten durch 

den hohen Wertverlust in den ersten Jahren besonders aus. Je länger man das Fahrzeug 

nutzt, umso geringer ist der durchschnittliche Wertverlust über die Haltedauer. Bei einer Hal-

tedauer von acht Jahren und einer jährlichen Fahrleistung von 20.000 km sind die Vollkosten 

der E-Kfz, wie die unten stehende Graphik für zwei verschiedene Fahrzeugpaare zeigt, iden-

tisch mit den vergleichbarer Verbrenner. 

 

Abbildung 2: Kilometervollkosten bei 20.000 Jahreskilometern in verschiedenen Haltedauern 

Elektrofahrzeuge sind bei den meisten Herstellern aus zwei verschiedenen Gründen in der 

Anschaffung teurer als Verbrenner: 

- zum einen wollen die Hersteller die hohen Entwicklungskosten trotz der noch geringen 

Stückzahlen möglichst umfassend über den Verkauf der E-Fahrzeuge refinanzieren. Sowohl 

mit zunehmendem Wettbewerb als auch mit zunehmenden Stückzahlen werden diese Auf-

schläge sinken. 
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- die Batteriekosten waren bisher sehr hoch. Die nachfolgende Graphik zeigt, wie sich die 

Kosten je kW Speicherkapazität in diesem Jahrzehnt entwickelt hat. 2010 lagen sie noch bei 

ca. 1.000 $ je kW, aktuell schon nur noch bei 227 $. Für den neuen kleinen Tesla, der ab 

Ende 2017 verkauft werden wird, sind die Kosten des Akku nur noch mit 125 $ je kW ange-

kündigt. Für das nächste Jahrzehnt wird darin ein Preis zwischen 100 und 200 $, für die Zeit 

nach 2030 noch unter 100 $ prognostiziert.  

 

Abbildung 3: Entwicklung der Kosten je kW Speicherkapazität von 2010 bis 2016 

Ansonsten ist die Produktion eines Stromers deutlich günstiger. Der Motor kostet weniger, 

der Auspuff, die die teure Abgasreinigung sowie einige andere Bauteile entfallen ganz.  

Die Wartungskosten sind erheblich geringer, Ölwechsel entfällt ganz, die Fahrzeuge sind 10 

Jahre lang steuerbefreit. 

3.1.1.3 Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen auf der Zeitachse 

Spätestens seit dem VW Abgasskandal 2015 ist der Markt für Elektrofahrzeuge spürbar in 

Bewegung gekommen. Derzeit stehen in Deutschland 36 rein elektrisch angetriebene Fahr-

zeugmodelle (BEV) sowie 31 Plug-In-Hybride (PHEV) von 23 Herstellern als Serienfahrzeu-

ge zur Verfügung (siehe Abbildung 4). Für 2018 werden mit dem e.Go Life, dem Tesla Mo-

del 3 und dem Audi Q6 e-tron sowie mit dem auf 350 km Reichweite verbesserten Nissan 

Leaf vier neue BEV Modelle erwartet. Bis 2020 sollen mindestens weitere neun Modelle, 

davon sieben BEV und zwei PHEV unterschiedlicher Markenhersteller, verfügbar sein. 

Darüber hinaus kündigen die Hersteller Skoda vier und Mercedes zehn neue BEV Modelle 

bis 2025 an. 2019 soll ein rein elektrisch angetriebener Mini an den Start gehen. Ab 2020 will 

BMW Elektroautos mit bis zu 500 km Reichweite zu einem vergleichbaren Preis wie Benziner des 

jeweiligen Segments anbieten, so soll die BMW E-Variante des SUV X3 folgen und für 2021 

ist ein neuer Van-artiger Crossover "BMW i-Next" geplant.  

Bei den Reichweiten der BEV ist ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Lagen die Reichwei-

ten der meisten Modelle nach NEFZ 2016 bei 150 bis 200 km, haben die ersten Modelle 

2017 schon Reichweiten zwischen 300 und 400 km, bei Tesla zum Teil bereits über 500 km. 
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Alle weiteren neuen Modelle bis 2020 liegen im gleichen Korridor. Nach 2020 werden dann 

für die meisten Modelle Reichweiten bis zu 600 km erwartet.  

Der kleine Tesla ist aktuell mit 35.000 € angekündigt. Abzüglich der Kaufprämie kostet er 

dann in der Anschaffung noch 31.000 € und damit weniger als vergleichbare konventionelle 

Fahrzeuge (z. B. VW Passat. Auch der e.GO  ist mit einem Preis angekündigt, der abzüglich 

der Kaufprämie auf dem Niveau vergleichbarer Kleinst-Verbrennungsfahrzeuge liegt. Beide 

Fahrzeuge werden die Fahrzeugmärkte stark verändern. Zum einen üben sie Druck auf die 

Preise anderer Elektrofahrzeuge aus, zum anderen aber auch auf die Preise vergleichbarer 

Verbrenner bzw. das Angebot der anderen Hersteller. 

Antriebsart Hersteller Modell 

Elektrische 
Reichweite 
nach NEFZ 

in km 

Brutto-
listen-
preis 

Ver-
fügbar 

BEV StreetScooter Work 80 32.000 € 2017 

BEV Citroën e-Mehari 100 
25.000 € 

 (zzgl. Bat-
teriemiete) 

2017 

BEV Citroën C-Zero 150 20.000 € 2017 

BEV Peugeot iOn 150 20.000 € 2017 

BEV Smart forfour electric drive 155 23.000 € 2017 

BEV Smart fortwo electric drive 160 22.000 € 2017 

BEV VW e-up! 160 27.000 € 2017 

BEV Ford Focus Electric 162 35.000 € 2017 

BEV Nissan e-NV200 Kastenwagen 163 21.000 € 2017 

BEV Citroën Berlingo Electric 170 25.000 € 2017 

BEV Nissan e-NV200 EVALIA 170 38.000 € 2017 

BEV Nissan e-NV200 Kombi 170 30.000 € 2017 

BEV Peugeot Partner Electric 170 25.000 € 2017 

BEV Renault Kangoo Z.E. 170 
24.000 € 

 (zzgl. Bat-
teriemiete) 

2017 

BEV BMW i3 (60 Ah) 190 35.000 € 2017 

BEV Nissan Leaf 24 kWh 199 29.000 € 2017 

BEV 
Mercedes-
Benz 

B 250 e Sports Tourer 200 39.000 € 2017 

BEV Kia Soul EV 212 29.000 € 2017 

BEV Renault ZOE Z.E. 40 Batterie 240 30.000 € 2017 

BEV Nissan Leaf 30 kWh 250 31.000 € 2017 

BEV Hyundai IONIQ Elektro 280 33.000 € 2017 

BEV VW e-Golf 300 36.000 € 2017 

BEV BMW i3 (94 Ah) 312 36.000 € 2017 

BEV Opel Ampera 400 40.000 € 2017 

BEV Renault ZOE Z.E. 40 Batterie 400 36.000 € 2017 
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BEV Tesla Model S 60 400 81.000 € 2017 

BEV Tesla Model S 60D 408 87.000 € 2017 

BEV Tesla Model X 75D 417 107.000 € 2017 

BEV Tesla Model S 75 480 91.000 € 2017 

BEV Tesla Model X 90D 489 118.000 € 2017 

BEV Tesla Model S 75D 490 97.000 € 2017 

BEV Tesla Model X P100D 542 163.000 € 2017 

BEV Tesla Model S 90D 557 108.000 € 2017 

BEV Tesla Model X 100D 565 121.000 € 2017 

BEV Tesla Model S P100D 613 159.000 € 2017 

BEV Tesla Model S 100D 632 114.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB GLE 500 e 4MATIC 30 75.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
X5 xDrive40e iPerfor-
mance 

31 70.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB C 350 e Limousine 31 51.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB C 350 e T-Modell 31 53.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB E 350 e Limousine 33 63.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB S 500 e lang 33 110.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB GLC 350 e 4MATIC 34 53.000 € 2017 

Plug-In Hybrid MB 
GLC Coupe 350 e 
4MATIC 

34 58.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW i8 37 130.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
330e iPerformance Li-
mousine 

40 44.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
225xe iPerformance 
Active Tourer 

41 39.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Mini  Countryman 41 36.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
740Le xDrive iPerfor-
mance Limousine 

42 101.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Volvo XC90 T8 Twin Engine 43 77.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Ford C-MAX Energi 44 40.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
740e iPerformance Li-
mousine 

45 93.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
740Le iPerformance 
Limousine 

45 98.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Audi 
A3 Sportback e-tron 1.4 
TFSI 

48 38.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Toyota Prius Plug-in Hybrid 50 38.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Volvo V60 D6 TWIN ENGINE 50 57.000 € 2017 

Plug-In Hybrid VW Golf GTE 50 37.000 € 2017 

Plug-In Hybrid VW Passat GTE 50 44.000 € 2017 

Plug-In Hybrid VW Passat Variant GTE 50 45.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander 52 40.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Kia Optima Plug-in Hybrid 54 40.000 € 2017 
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Plug-In Hybrid Audi 
Q7 e-tron 3.0 TDI quat-
tro 

56 82.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
i3 (60 Ah) mit Range 
Extender 

170 40.000 € 2017 

Plug-In Hybrid BMW 
i3 (94 Ah) mit Range 
Extender 

240 41.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Porsche Cayenne S E-Hybrid 18-38 86.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Porsche Panamera 4 E-Hybrid 25-51 108.000 € 2017 

Plug-In Hybrid Porsche 
Panamera 4 E-Hybrid 
Executive 

25-51 115.000 € 2017 

 Abbildung 4: Aktuell verfügbare Elektrofahrzeuge (Vollelektrisch oder Plug-In-Hybrid) (Bruttopreise vor 
Abzug der Kaufprämie) 

3.1.2 Ladeinfrastruktur 

3.1.2.1 Ladebetriebsarten 

Die unterschiedlichen Arten des Ladens mit Wechselstrom werden in der relevanten Sys-

temnorm DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1): 2012-01 als "Ladebetriebsarten“ (engl. "charge 

mode") bezeichnet: 

Ladebetriebsart 1: Das Laden mit Wechselstrom (AC) an einer landesüblichen Haushalts-

steckdose („Schuko“: „Schutzkontakt-Steckdose“) oder einer ein- oder dreiphasigen CEE-

Steckdose wird als Ladebetriebsart 1 (Mode 1) bezeichnet. Bei dieser Ladebetriebsart findet 

keine Kommunikation zwischen Energieabgabestelle (Steckdose) und Fahrzeug statt. Diese 

Ladebetriebsart ist für das Laden von Fahrzeugen möglich, falls der Fahrzeughersteller es 

erlaubt und sichergestellt ist, dass die Spannungsversorgung mit einem RCD ausgestattet 

ist: Das ist die umgangssprachlich als „FI-Schalter“ bekannte "Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung“. 

Ladebetriebsart 2: Der Unterschied zur Ladebetriebsart 1 besteht im Wesentlichen darin, 

dass in der Ladeleitung eine Steuer- und Schutzeinrichtung integriert ist [("In Cable Control 

and Protection Device“: (IC-CPD)]. Die IC-CPD schützt vor elektrischem Schlag bei Isolati-

onsfehlern. Über ein Pilotsignal erfolgen ein Informationsaustausch und die Überwachung 

der Schutzleiterverbindung zwischen Infrastruktur und Fahrzeug. Diese Ladebetriebsart ist 

vorgesehen für die Fälle, in denen keine spezielle Ladestation der Ladebetriebsarten 3 oder 

4 verfügbar ist. 

Ladebetriebsart 3: In dieser Ladebetriebsart findet das Laden mit Wechselstrom an einer 

zweckgebundenen ("dedicated“) Steckdose statt, die sich an einer am Netz fest installierten 

Ladestation oder Wallbox befindet. Alternativ kann an der Ladestation ein fest angeschlos-

senes Ladekabel vorhanden sein. Eine Steuerung des Ladevorgangs wird durch einen Da-

tenaustausch zwischen der Ladestation und dem Fahrzeug ermöglicht. Diese Ladebetriebs-

art basiert auf einer speziell für Elektrofahrzeuge errichteten Infrastruktur und bietet ein ho-

hes Maß an elektrischer Sicherheit und Schutz der Installation vor Überlastung (Brand-

schutz). In der Regel unterstützen aktuelle und zukünftige Pkws und leichte Nutzfahrzeuge 

die Ladebetriebsart 3. Aus den genannten Gründen wird diese Ladebetriebsart empfohlen. 
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Ladebetriebsart 4: Das kabelgebundene Laden mit Gleichstrom (DC) wird als Ladebe-

triebsart 4 bezeichnet und wie die Ladebetriebsart 3 zum Laden von Elektrofahrzeugen emp-

fohlen. Das DC-Laden wird üblicherweise für höhere Ladeleistungen verwendet. Bei Ladebe-

triebsart 4 ist das Kabel an der Ladestation oder Wallbox fest angebracht. Dabei gibt es ak-

tuell mit "CHAdeMO“ und dem "Combined Charging System“ zwei unterschiedliche Systeme. 

Der europäische Automobilherstellerverband ACEA empfiehlt, das "Combined Charging Sys-

tem“ als zukünftige Ladeschnittstelle für alle Elektrofahrzeuge bis spätestens 2017 einzuset-

zen, da dieses System sowohl das schnelle Gleichstromladen als auch das Wechselstromla-

den mit nur einer Schnittstelle am Fahrzeug ermöglicht. 

 

Abbildung 5: Ladebetriebsarten 

3.1.2.2 Ladevarianten 

Beim Laden von Elektrofahrzeugen kann grob zwischen vier Varianten (Normalladung, Mit-

telschnellladung, Schnellladung und Batteriewechsel) unterschieden werden. 

Normalladung (Privatbereich): 

- Leistung: Wechselstromladen 2,3 bis 3,7 kW (230 V, 10 bzw.16 A, 1-Phase) 

- Infrastruktur: einfache Haushaltssteckdosen (Schuko) oder Industriestecker (CEE) 

- Ladezeit: ca. 8 bis 15 Stunden (Vollladung) 

- Einsatzbereiche: privater Stellplatz, Carport oder Garage 

Mittelschnellladung (Privatbereich, halböffentlicher- und öffentlicher Bereich): 

- Leistung: Wechselstromladen bis zu 22 kW (400 V, 32 A, 3-Phasen) 

- Infrastruktur: Wallboxen, Ladesäulen mit spezifischem Ladestecker Typ2 (auch Indukti-

ves Laden, derzeit jedoch nur im Testbetrieb verfügbar) 

- Ladezeit: ca. 2 bis 3 Stunden (Vollladung) 

- Einsatzbereiche: Unternehmensflotten, öffentliche Stellplätze wie Parkplätze oder Stra-

ßenrand, halb-öffentliche Stellplätze wie Kundenparkplätze von Restaurants und Ge-

schäften oder Parkhäuser 

Schnellladung (im öffentlichen Bereich): 

- Leistung: Gleichstromladen bis zu 50 kW (500 V, 125 A und höher) 
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- Infrastruktur: spezielle Schnelladestationen (Stromtankstellen), spezifische Ladestecker 

(CHAdeMO oder Combined Charging System), auch induktives Laden (derzeit aber 

noch nicht verfügbar) 

- Ladezeit: bis unter 30 Minuten 

- Einsatzbereiche: Stromtankstellen 

3.1.2.3 Ladeinfrastruktur  

Schuko- oder CEE-Steckdose: Die Schuko-Steckdose ist die gewöhnliche landesspezifi-

sche Steckdose, die CEE-Steckdose – die Campingsteckdose – ist die wetterfeste Variante 

bzw. der Dreiphasendrehstromstecker. Diese Steckdosentypen sind somit die am häufigsten 

anzutreffenden Lademöglichkeiten. Für das Laden eines Elektrofahrzeuges im Unterneh-

mensbereich an einer solchen Steckdose sind in der Regel keine oder nur sehr geringe In-

vestitionen in die Ladeinfrastruktur nötig. Es wird dringend empfohlen, vor Anschluss eines 

Elektrofahrzeuges an eine Schuko- oder CEE-Steckdose die Leistungsfähigkeit der Verkabe-

lung und die Absicherung durch einen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Diese Ladeinfrastruktur 

unterstützt die Ladebetriebsarten 1 und 2. 

Wallboxen: Die Wallbox, auf Deutsch: Wand-Ladestation, ist die Verbindung zwischen dem 

Stromnetz und dem Ladekabel. Sie ist für geschützte Bereiche wie z.B. Carports, Garagen 

und Tiefgaragen konzipiert und muss an einer Wand montiert werden. Häufig sind verschie-

dene Steckdosen in einer Wallbox kombiniert. Im Gegensatz zur Schuko- oder CEE-

Steckdose können bei Wallboxen Spannungen bis 400 Volt realisiert und somit die Ladezei-

ten verkürzt werden. Außerdem ist eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Wallbox 

möglich und es sind verschiedene digitale Steuerungsapplikationen wie Nachtladen oder die 

Steuerung über eine Smartphone-App nutzbar. Gewöhnlich werden die Ladebetriebsarten 1–

3 unterstützt. 

Ladesäulen: Die Ladesäule ist vergleichbar mit der Wallbox. Im Gegensatz zu dieser ist die 

Ladesäule aber wetterfest und kann somit auf offenen Plätzen installiert werden. In der Re-

gel sind verschiedene Steckmöglichkeiten an einer Ladesäule kombiniert. Die möglichen 

Leistungsabgaben sind sehr unterschiedlich und reichen von 3,7 kW der normalen Haus-

haltssteckdose bis zu 120 kW an Gleichstromladern. Wie bei der Wallbox ist eine Kommuni-

kation zwischen Fahrzeug und Ladesäule möglich und sind auch hier verschiedene digitale 

Steuerungsapplikationen wie Nachtladen oder die Steuerung über eine Smartphone-App 

nutzbar.  

Last-/Lademanagement: Ein intelligentes Lademanagement ermöglicht es, die Energie, die 

in Verbindung mit E-Fahrzeugen erzeugt, gespeichert und verbraucht wird, effizient zu nut-

zen. Mit einem Lademanagementsystem lassen sich etwa mehrere Anschlüsse von E-

Fahrzeugen – z. B. mehrere Ladesäulen oder Wallboxen – intelligent vernetzen, sodass 

eventuell ein Ausbau des internen Stromnetzes nicht nötig ist und, je nach Größe der Anla-

ge, auf Transformatoren verzichtet werden kann. Außerdem ist es mithilfe eines Lademana-

gements sehr einfach möglich, Nachtstrom zu nutzen oder die in den E-Fahrzeugen gespei-

cherte Energie zur Deckung von Bedarfsspitzen im Unternehmen zu verwenden. 

Sonderformen 
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Induktives Laden 

Induktiv bedeutet kabelloses Laden. Die Energie wird mit Hilfe einer Induktionsspule auf das 

Fahrzeug übertragen. Induktives Laden ist in der Nutzungsphase sehr komfortabel, da kein 

Kabel benötigt wird und kein Stecker eingesteckt werden muss. Die Ladespule wird im Bo-

den verbaut und ist für den universellen Einsatz geeignet. So können sie in Garagen, auf 

innerstädtischen Parkplätzen an Taxiständen oder an Bushaltestellen eingesetzt werden. Die 

Automobilhersteller gehen davon aus, dass in ca. 5 Jahren das induktive Laden in der heimi-

schen Garage zum Standard wird, so dass dann beim Kauf eines E-Fahrzeugs die herstel-

lereigene, perfekt adaptierte Ladeplatte mitgeliefert wird. Ab diesem Zeitpunkt wird der nor-

male Autonutzer das Laden kaum noch wahrnehmen, weil es keine Aktivität mehr erfordert. 

Man könnte es vergleichen mit dem ebenfalls automatischen Laden der kleinen Starterbatte-

rie in unseren heutigen Fahrzeugen, worüber sich die Autofahrer auch erst dann Gedanken 

machen, wenn nach 4-5 Jahren die Batterie zu schwach wird und den Motor bei sehr kalten 

Temperaturen plötzlich nicht mehr startet. Ladeströme der Ladebetriebsarten 1 und 2 sind 

schon heute möglich. 

Laternenladen 

Laternenladen bedeutet das Laden an der üblichen Straßenlaterne. Diese wird mit einer 

Steckdose versehen und die parkenden Fahrzeuge können geladen werden. Ladeströme 

wie bei der Haushaltssteckdose sind einfach und ohne tiefgreifende Infrastrukturmaßnahmen 

umsetzbar. Besonders sinnvoll ist Laternenladen im urbanen Raum, da es hier viele Later-

nenparker gibt und deren Fahrzeuge trotz der vergleichsweise langen Ladezeit, durch Later-

nenladen ohne Probleme über Nacht vollständig geladen werden können. Zurzeit sind zwei 

verschiedene Systeme im Umlauf. Bei einem ist die Technik und das Abrechnungssystem an 

der Laterne, ähnlich der Wallbox, bei dem anderen ist die Technik in das Kabel integriert. 

3.1.2.4 öffentliches Laden 

Das öffentliche Ladenetz in Deutschland besteht aktuell aus rund 2.500 Ladestationen. Hin-

zu kommen rund 11.000 weitere Ladestationen bei den direkt angrenzenden europäischen 

Nachbarn, mit allein 5.500 Stationen in den Niederlanden. 

Bei der Nutzung dieses Netzes stellen sich zwei Herausforderungen. Erstens, wie finde ich 

eine Ladestation und zweites, wie bezahle ich den „getankten“ Strom. 

Das Auffinden einer Ladestation ist dank guter Portale und mobiler Applikationen (Apps) 

heute kein Problem mehr. Hier zwei Beispiele: 

www.chargemap.com 

www.lemnet.org 

Etwas komplizierter wird es beim Bezahlen. Hierzu ist es notwendig sich bei seinem lokalen 

Stromversorger oder einem der bestehenden Anbieter von netzübergreifenden Abrech-

nungssystemen anzumelden. Hier fünf Beispiele von Anbietern netzübergreifenden Abrech-

nungssysteme: 

http://www.chargemap.com/
http://www.lemnet.org/


_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 32 von 197 

www.ladeverbund-frankenplus.de 

www.ladenetz.de 

https://www.chargenow.com 

www.intercharge.eu 

www.plugsurfing.com 

www.my.thenewmotion.com 

www.ubitricity.com 

Zugang zu diesen Netzen erhalten die Nutzer durch ihren lokalen Anbieter über ein Zu-

gangsmedium mit dem man sich an dem jeweiligen Ladepunkt authentifiziert. Die Abrech-

nung erfolgt in der Regel nachlaufend über eine Rechnung oder aber durch zeitlich befristete 

Prepaid-Karten. 

Zugangsmedium Anbieter 

Ladekarten mit RFID Technologie Standardlösung fast allen Anbietern  

Smartphone-Apps Standardlösung fast allen Anbietern  

Schlüsselanhänger mit RFID Technologie Speziallösung Plugsurfing 

mobiler Stromzähler im Ladekabel Speziallösung ubitricity 

Ladekabel direkt  (Plug&Charge) Speziallösung RWE / Intercharge 

3.1.3 Ladezeiten 

Die Länge der Ladezeit hängt sowohl von der Ladevariante ab, die wiederum von der Lad-

einfrastruktur bestimmt wird, als auch von der maximalen Ladeleistung des Fahrzeuges und 

der Kapazität der Batterie. 

Für eine kürzere Ladezeit reicht es nicht aus, eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur bereitzu-

stellen, die eingesetzten Fahrzeuge müssen die angebotene Leistung auch aufnehmen kön-

nen. In der folgenden Tabelle werden die sehr unterschiedlichen Aufnahmefähigkeiten der 

jeweiligen Fahrzeugtypen bei Wechselstromladungen als maximale Ladeleistung dargestellt. 

Gleichstrom-Schnellladungen an einer Stromtankstelle sind in der Regel bei fast allen Fahr-

zeugen ebenfalls möglich. 

Beispiele zur Aufnahmekapazitäten von BEV 

Fahrzeug 
Nennkapazität 

der Batterie 

max.  
Ladeleistung 

Wechselstrom 

DC  
Ladefähig 

DC 
Nachrüstung 

möglich 

Smart ED 17,6 kWh 22,0 kW x  

Renault ZOE 22,0 kWh 22,0 kW   

Nissan LEAF 24,0 kWh 3,7 kW x  

Mitsubishi i-MiEV 16,0 kWh 3,7 kW x  

BMW i3 18,8 kWh 4,6 kW x  

http://www.ladenetz.de/
https://www.chargenow.com/
http://www.intercharge.eu/
http://www.plugsurfing.com/
http://www.my.thenewmotion.com/
http://www.ubitricity.com/
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e-up! 18,0 kWh 3,6 kW x  

Ford  Focus Electric 23,0 kWh 6,6 kW  x 

Citroen Berlingo Electric 25,5 kWh 3,2 kW  x 

Kia Soul EV 27,0 kWh 6,5 kW  x 

Mercedes B-Klasse Electric Drive 28,0 kWh 11,0 kW x  

Renault Kangoo Z.E. 22,0 kWh 3,0 kW  x 

VW e-Golf 24,2 kWh 3,7 kW x  

Abbildung 6: Aufnahmekapazitäten von BEV 

Beispiele Ladezeiten 

Lade-
variante 

Strom Ladeinfrastruktur 
Span-
nung 

Strom-
stärke 

Maximale  
Ladeleistung 

Ladezeit 1 Ladezeit 2 

Normal AC 
Schuko oder 

CEE-Steckdose 
230 V 10 A 2 kW 15 Std. 30 Std. 

Normal AC 
Schuko oder 

CEE-Steckdose 
230 V 16 A 3,7 kW 8 Std. 16 Std. 

Mittelschnell AC 
Wallbox oder 

Ladesäule 
230 V 32 A 7 kW 4 Std. 8 Std. 

Mittelschnell AC 
Wallbox oder 

Ladesäule 
400 V 32 A 11 kW 3 Std. 6 Std. 

Mittelschnell AC 
Wallbox oder 

Ladesäule 
400 V 32 A 22 kW 1 Std. 2 Std. 

Schnell DC Stromtankstelle 500V 125A 50 kW 36 Min. 1 Std. 

Schnell DC Stromtankstelle 500V 125A 150 kW 12 Min. 24 Min. 

Schnell DC Stromtankstelle 500V 125A 350 kW 5 Min. 10 Min. 

Abbildung 7: Beispiele für Ladezeiten 

1 (0 bis 100%) bei einer Batteriekapazität von 30 kW 

2 (0 bis 100%) bei einer Batteriekapazität von 60 kW 

3.1.4 Ladesäulenverordnung –punktuelles Aufladen („LSV II“)  

Die Ladesäulenverordnung (LSV) ist eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) erlassene Verordnung, mit deren Vorgaben der Ausbau von Stromtankstellen in Deutschland 

beschleunigt und Rechtssicherheit geschaffen werden soll. Die Verordnung regelt laut ihrem Titel 

"technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffent-

lich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile“. In der Verordnung sollen ausschließlich öffentlich 

zugängliche Ladepunkte reguliert werden. 

Mindestanforderungen: 

- Beim Aufbau von Ladepunkten, an denen Wechselstromladen möglich ist, muss aus Gründen der 

Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Steckdosen oder mit Steckdosen und Fahrzeug-

kupplungen jeweils des Typs 2 ausgerüstet werden. 
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- Beim Aufbau von Ladepunkten, an denen Gleichstromladen möglich ist, muss aus Gründen der 

Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs Combo 2 ausgerüstet 

werden. 

- Sonstige geltende technische Anforderungen, insbesondere Anforderungen an die technische Si-

cherheit von Energieanlagen gemäß des Energiewirtschaftsgesetzes sind anzuwenden. 

- Betreiber von Normal- und Schnellladepunkten haben der Regulierungsbehörde den Aufbau und 

die Außerbetriebnahme von Ladepunkten schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 

Darüber hinaus regelt die LSV die Umsetzung der EU-Richtlinie Art. 4 (9):  

„Alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte müssen den Nutzern von Elektrofahrzeugen auch das punk-

tuelle Aufladen ermöglichen, ohne dass ein Vertrag mit dem betreffenden Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen oder Betreiber geschlossen werden muss.“ 

Ein Elektroautonutzer soll an jeder Ladesäule laden können, ohne vorhergehenden Aufwand (Bsp. 

Registrierung, etc.). Idealerweise sollte es EU-weit möglich sein. Ein diskriminierungsfreier Zugang 

zur Ladeinfrastruktur (LIS) bedeutet allerdings noch nicht, dass die LIS interoperabel – also mit ande-

ren Ladesäulen vernetzt – ist (z.B. kostenlose Stromangabe). 

Weitere Vorgaben zum Eichrecht werden in die LSV einfließen, diese waren jedoch zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieses Dokuments noch nicht von den zuständigen Bundesbehörden geregelt. 

3.1.5 Ladeverhalten 

Wo wird wann wie viel und wie oft geladen? Dies sind die Kernfragen zum Aufbau einer be-

darfsorientierten Ladeinfrastruktur. Damit dieser Aufbau nicht nach dem Gießkannenprinzip 

erfolgt, sondern auf den Bedarf künftiger Nutzer passt und somit auch wirtschaftlich nachhal-

tig betrieben werden kann, sind zwei wesentliche Aspekte zu betrachten, die einander und 

ein Gesamtkonzept beeinflussen. Insbesondere die Frage, wie oft geladen wird, wird maß-

geblich von der Akkukapazität und somit der Reichweite künftiger Fahrzeuge beeinflusst. 

Wie in Abschnitt 3.1.1.2 dargestellt, liegen die Reichweiten der 2017 bis 2020 neu verfügba-

ren Fahrzeuge i.d.R. zwischen 300 und 400 km. Bei einer durchschnittlichen Laufleistung 

von 11.000 km pro Jahr in Deutschland und einer täglichen maximalen Fahrtstrecke von un-

ter 80 km bei 80 % aller Fahrten muss ein Fahrzeug im Regelfall ca. einmal pro Woche in-

tensiv (bis ca. 50 kW je Ladevorgang über Mittelschnelle Lader bis 22 kWh AC) oder täglich 

nur gering (bis ca. 15 kW je Ladevorgang über 8 Stunden langsam mit 3,6 kWh bzw. 11 kW 

AC) geladen werden.   

Der zweite wesentliche Aspekt leitet sich aus der Art der Nutzung sowie dem möglichen La-

deorten ab, woraus sich die nachfolgenden modellhaften Nutzergruppen ergeben.  

Eigenheimbesitzer/-Mieter 

Für einen Großteil der privaten Nutzer werden Ladevorgänge künftig dort erfolgen, wo die 

Fahrzeuge am längsten stehen, nämlich am Eigenheim, Wohneigentum oder der Mietwoh-

nung, sofern dies möglich ist, d.h. wenn ein elektrifizierbarer Parkplatz z.B. Garage oder 

Carport, bzw. Stellplatz auf dem Grundstück besteht. 
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Abbildung 8: durchschnittliche Fahr- und Stehzeiten je Werktag (24 h) (Quelle: Ökoinstitut 2016) 

Diese Nutzergruppe wird künftig zu Hause i.d.R. täglich und nachts, geringe Mengen zu rela-

tiv geringen Kosten durch einfache Ladeinfrastruktur, günstigen Nachtstrom, sowie gleich-

mäßiges Laden mit geringen Stärken laden (geringe Netzbelastung). 

Für Mieter in Mehrfamilienhäusern können jedoch höhere Kosten für Infrastruktur und Be-

trieb durch einen Dienstleister anfallen.   

Mitarbeiter mit Firmenparkplätzen 

Für private Nutzer, die nicht die Möglichkeit haben, am Eigenheim zu laden, bietet sich auf-

grund der langen Stehzeiten das Laden am Arbeitsplatz an. Vergleichbar zum Eigenheim 

können auch hier künftig i.d.R. täglich tagsüber geringe Mengen zu relativ geringen Kosten 

durch einfache Ladeinfrastruktur sowie gleichmäßiges Laden mit geringen Stärken geladen 

werden. In Abhängigkeit vom Stromtarif des Arbeitgebers kann es sogar günstiger sein als 

zu Hause. Im Normalfall reicht es, wenn ein Mitarbeiter einmal pro Woche lädt, so dass er 

sich die Ladeinfrastruktur durchschnittlich mit vier weiteren Kollegen teilen kann. 

P&R Parker 

Analog zum Laden am Arbeitsplatz bietet sich auch das Laden an P&R-Stationen an. Das 

Ladeverhalten und die Ladezeiten dieser Nutzergruppe ist nahezu identisch zu dem der Mit-

arbeiter mit Firmenparkplätzen. Die Kosten liegen für diese Nutzergruppe jedoch aufgrund 

höherer Kosten für Infrastruktur und Betrieb spürbar höher. Hier besteht durch günstige 

Stromtarife Potenzial zur Attraktivierung des ÖPNV.  

Stationsfreie Nachtlader  

Private Nutzer insbesondere in innstädtischen Quartieren mit hoher Wohnraumverdichtung 

und einem i.d.R. knappen Parkraumangebot, die weder am Eigenheim, der Eigentums- oder 

der Mietwohnung noch am Arbeitsplatz oder einem P&R-Platz laden können, werden in Zu-

kunft durchschnittlich einmal pro Woche nachts an neuen Lademöglichkeiten auf bestehen-

den privaten Parkflächen z.B. Supermarkt-Parkplätzen, Tiefgaragen  oder Parkhäuser laden. 

Das Ladeverhalten ist analog zur Gruppe der Eigenheimbesitzer/-mieter. Die Kosten für die-

se Nutzergruppe sind jedoch vergleichbar mit denen von P&R Plätzen zzgl. Parkgebühren 

und somit recht hoch.  

Stationsfreie Gelegenheitslader 

Diese Gruppe verfügt wie die Gruppe der stationsfreien Nachtlader über keine Lademöglich-

keiten zu Hause oder am Arbeitsplatz. Aber anstatt sich jede Woche einmal über Nacht auf 
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einem (Supermarkt-)Parkplatz einzubuchen, laden sie immer dort, wo es gerade mal zwi-

schendurch möglich ist: beim Einkauf auf dem Supermarktparkplatz, im Parkhaus beim Ki-

nobesuch etc. Dabei versuchen sie stets, Sonderangebote und Crossselling-Aktionen mit 

zunehmen. Insgesamt eine eher hektische und spontane Art des Ladens, möglicherweise 

aber sogar wirklich günstiger als die bequemeren Varianten. 

Sie laden im Regelfall mit 11 oder 22 kWh, manchmal auch am Schnelllader. 

CarSharing Nutzer 

Da der Reichweitenbedarf bei CarSharing-Nutzern aufgrund der wechselnden Personen und 

Bedarfe schwankt und die Standzeiten zwischen den Nutzungen variieren, kann nicht so gut 

prognostiziert werden, wie viel Strom regelmäßig benötigt wird. Daher empfiehlt es sich, klei-

nere Stationen mit 11 kW auszustatten und größere Stationen mit einem Anteil an 22-kW-

Ladern zu ergänzen. Im Regelfall wird es dabei reichen, dass die Fahrzeuge über Nacht voll-

laden, und die Standzeiten tagsüber zum Nachladen verwenden. Auch wenn mit DC- 

Schnellladungen > 50 kWh der Energiebedarf schneller gedeckt werden könnte, so ist diese 

Variante aufgrund der nicht prognostizierbaren Standzeiten für Schnellladungen während 

dieser Zeiten nicht geeignet, da hierdurch die Ladesäulen unverhältnismäßig lange belegt 

werden und somit die Kosten mit Blick auf die Nutzerakzeptanz  zu hoch sind. 

Tagesgäste privat 

Freizeiteinrichtungen haben oftmals Einzugsbereiche von mehrere hundert Kilometern. Um 

auch weiterhin für Tagesgäste mit Elektrofahrzeugen attraktiv zu sein, besteht die Notwen-

digkeit, ein Angebot zum Nachladen zu schaffen. Der Bedarf der Nutzergruppe Tagesgäste 

privat ist durch eine mehrstündige Verweildauer und somit potenzieller Ladezeit gekenn-

zeichnet. Je kürzer die Verweildauer und je größer das Einzugsgebiet ist, desto höher muss 

die angebotene Leistung der Ladeinfrastruktur sein. Geeignet ist hierfür vorzugsweise lang-

sames Laden bis 11 kW sowie mittelschnelles Laden bis 22 kWh AC. DC-Schnellladen ist in 

den meisten Fällen nicht erforderlich.. 

Tagesgäste geschäftlich 

Mit der Nutzergruppe der geschäftlichen Tagesgäste werden Besucher von Unternehmen 

bezeichnet. Der Ladebedarf dieser Gruppe unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der 

Nutzergruppe der privaten Tagesgäste. Da diese oftmals nur für Termine von ein bis zwei 

Stunden haben, sollten Unternehmen für diese Besucher Ladeinfrastruktur für  mittelschnel-

les Laden bis 22 kWh AC vorhalten. Vorausgesetzt, die Unternehmen bekommen regelmä-

ßig Besucher aus größeren Entfernungen, Besucher aus der näheren Umgebung benötigen 

im Regelfall keine Lademöglichkeit. 

Übernachtungsgäste 

Da diese Nutzergruppe i.d.R. längere Aufenthaltszeiten an der Übernachtungsstelle (7-10 

Stunden) hat, aber auch aufgrund des reisebedingten höheren Reichweitenbedarfs oftmals 

größere Strommengen (bis ca. 50 kW je Ladevorgang) benötigt um das Kfz wieder vollstän-

dig aufzuladen, reicht für diese Nutzergruppe für eine gemischter Ladeinfrastruktur aus 3,7 

und 11 kWh-Ladern. 
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Durchreisende  

Für diese Nutzergruppe werden im wesentlichen Ladesäulen für DC-Schnellladungen > 50 

kWh benötigt, da sie im Regelfall keinen längeren Aufenthalt im Umfeld der Ladeinfrastruktur 

wünschen und somit in kürzer Zeit (ca. 30 Minuten) große Strommengen (bis ca. 50 kW je 

Ladevorgang) geladen werden müssen. Diese Form des Ladens wird aufgrund einer kosten-

intensiven Infrastruktur durch deutlich höhere Kosten langsames und mittelschnells Laden 

gekennzeichnet sein. Damit der wirtschaftliche Betrieb durch eine hohe Auslastung sicher-

gestellt werden kann, sollte die Ladeinfrastruktur vornehmlich an markanten Punkten der 

Bundesstraßen- und –autobahnen eingerichtet werden, wo sich die Nutzer während des La-

dens die Ladezeit von ca. 30 Minuten vertreiben können. Damit sie bei Bedarf gleichzeitig 

auch von umliegender Bevölkerung genutzt werden kann, empfehlen sich weniger die bishe-

rigen Autobahntankstellen, sondern Orte, wie sie heute von den Autohöfen an den Übergän-

gen von Autobahn zu Bundesstraße gewählt wurden. 

Taxen 

Mit den neuen Fahrzeuggenerationen und Reichweiten von 300 bis 500 km wird der Einsatz 

von Elektromobilität auch im Taxibereich interessant. Im Schnitt legen Taxen pro Tag nicht 

mehr als 200 km zurück (abgesehen von einzelnen weitreichenden Fahrten). Dieser Strom-

bedarf lässt sich mit 22 kW in den nächtlichen Standzeiten laden, Nachladen während War-

tezeiten am Taxistand verringert den nächtlichen Ladebedarf. Bei Bedarf kann an der beste-

hen öffentlich zugänglichen DC Ladeinfrastruktur kurzfristig nachgeladen werden. 

Notfallladen 

Notfallladen kann für jede Nutzergruppe notwendig werden, wenn die eigentliche, optimale 

Ladevariante nicht greift. Da im Notfall keine längeren Ladezeiten möglich sind, erfolgen Not-

fallladevorgänge mindestens mit 22 kWh oder an Ladeinfrastruktur für DC- Schnellladungen 

> 50 kWh an den gleichen Einrichtung wie für Durchreisende.  
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Abbildung 9: Ladebedarfe verschiedener Nutzergruppen 

3.2 CarSharing 

3.2.1 Entwicklung des CarSharings in Deutschland 

Die nachfolgende Grafik des Bundesverbandes CarSharing (bcs) zeigt das in den letzten fünf Jahren 

deutlich beschleunigte Wachstum des CarSharing-Angebots in Deutschland. Mit Eintreten der Auto-

mobilhersteller (insbesondere Mercedes und BMW, in Kooperation mit den Autovermietern Europcar 

und Sixt) hat sich in dieser Zeit die Fahrzeuganzahl in Deutschland verfünffacht. 
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Abbildung 10: CarSharing Angebote in Deutschland (gem. bcs 2017) 

Aktuelle Zahlen bestätigen diesen rasanten Trend nochmals. Zum 01.01.2017 waren rund 1,7 Mio. 

Menschen bei CarSharing Anbietern registriert. Dies entspricht einem Zuwachs von 36% zum Vor-

jahr. 

3.2.2 CarSharing-Technologie 

CarSharing basiert im Regelfall auf einer IT-Buchungsplattform im Internet sowie einer Hardware, mit 

der entweder der Fahrzeugzugang direkt ermöglicht wird oder der Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs 

verwaltet wird. 

Es gibt diverse Software-Produkte, die sich sehr stark in Funktionalität und Preis unterscheiden. Ein-

fache Lösungen, die eine innerbetriebliche Fahrzeugdisposition ermöglichen, ohne dass dabei der 

Fahrzeugzugang direkt mit verwaltet wird, kosten in der Anschaffung unter 10.000 € bzw. zwischen 5 

und 15 € pro Fahrzeug und Monat. Systeme, die neben der rein dienstlichen Nutzung von Dienstfahr-

zeugen eine Vermietung der Fahrzeuge auch an Mitarbeiter ermöglichen, und dabei die Disposition 

mit Hilfe komplexer Rechenalgorithmen vollautomatisch erfolgt, kosten ca. 90 - 130 € pro Monat und 

Fahrzeug. Für den Einsatz im öffentlichen CarSharing sind die Systeme teilweise noch teurer. 

Im Bereich der Hardware gibt es drei grundsätzlich verschiedene Systeme. Zum einen gibt es Schlüs-

seltresore, in denen entweder in einzelnen Fächern oder an größeren Stecktafeln die Schlüssel verwal-

tet werden, zum anderen werden Bordcomputer und Lesegeräte im Fahrzeug verbaut. In der günstige-

ren Variante wird das Innenleben eines Fahrzeugschlüssels im Bordcomputer eingebaut, so dass der 

Zugang dann nur noch über die RFID-Karte bzw. Chip oder die App erfolgt. In der teureren Variante 

wird im Handschuhfach ein Kästchen oder ein Handheld verbaut, in das nach der Benutzung der 
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Schlüssel und die Tankkarte gesteckt wird. Beim Handheld können über ein Bedienfeld auch Eingaben 

beispielsweise zum Fahrzeugzustand getätigt werden. Die teurere Variante ist darüber hinaus oftmals 

auch in der Lage, den Tankstand zu überwachen. Für die Hardware inklusive Ein- und Ausbau fallen 

zwischen 350 € und 1.000 € an. 

3.2.3 Darstellung der unterschiedlichen CarSharing-Varianten 

3.2.3.1 Stationsbasiertes CarSharing 

Beim klassischen oder stationsbasierten CarSharing stehen die Fahrzeuge an festen Ver-

mietstationen zur Verfügung, an denen die Nutzer die Fahrzeuge übernehmen und nach Be-

endigung der Mietzeit wieder abstellen müssen. Das Fahrzeug muss zwingend an der glei-

chen Vermietstationen abgegeben werden, an der es übernommen wurde. Die Bereitstellung 

und Vermietung der Fahrzeuge erfolgt über einen CarSharing Anbieter. 

Die Buchung kann, sofern ein Fahrzeug verfügbar ist, spontan erfolgen, in der Regel werden 

Fahrten aber mehrere Stunden oder schon Tage bzw. Wochen im Voraus reserviert. Der 

Zugang zum Fahrzeug erfolgt in der Regel über Chipkarten.  

Stationsbasiertes CarSharing ermöglicht eine hohe Planungssicherheit bei der Nutzung, O-

ne-Way Fahrten sind jedoch nicht möglich. 

Beispiele für diese Variante des klassischen CarSharings sind Anbieter wie Flinkster (Toch-

ter der Deutschen Bahn AG), Cambio, Greenwheels und E-WALD. Neben diesen CarSha-

ring-Unternehmen bieten ebenfalls CarSharing-Vereine das stationsbasierte CarSharing an. 

Beispiele für diese Vereine sind BayreuthMobil e.V, Ökobil e.V., Vaterstettener Auto-Teiler 

e.V. und CarSharing EMSLAND e.V.. 

3.2.3.2 Free-Floating CarSharing 

Beim Free-Floating CarSharing stehen, anders als beim stationsgebundenen CarSharing, 

die Fahrzeuge in einem definierten Nutzungsgebiet verteilt zur Verfügung. Die Nutzer über-

nehmen die Fahrzeuge an einem beliebigen Standort in Ihre Nähe, den sie über die App o-

der Homepage des Anbieters finden können und stellen sie dort auf öffentlichen Parkplätzen 

innerhalb des definierten Nutzungsgebiets wieder ab, wo sie die Autos nach der Fahrt nicht 

mehr benötigen. Die Bereitstellung und Vermietung der Fahrzeuge erfolgt über einen Car-

Sharing Anbieter. 

Die Buchung erfolgt entweder spontan oder mit einer maximalen Vorlaufzeit von wenigen Mi-

nuten, der Zugang zum Fahrzeug erfolgt in der Regel über Chipkarten oder Smartphone Apps.  

Free-Floating CarSharing ermöglicht maximale Flexibilität bei der Nutzung, insbesondere bei 

One-Way-Fahrten, eine langfristige Planung von Fahrten ist jedoch nicht möglich. Es eignet 

sich mit den heute verfügbaren Techniken nur für Großstädte mit hoher Siedlungsdichte. 

Wenn Fahrzeuge zukünftig zumindest teilautonom fahren und selbst einen nächsten Stell-

platz oder Kunden aufsuchen können, wird es grundsätzlich überall in Frage kommen. 

Das Free-Floating CarSharing wurde in Deutschland insbesondere durch die Automobilher-

stellern BMW und Daimler gepusht. Gemeinsam mit Partnern aus der Autovermietungsbran-

che treten sie unter den Marken DriveNow (BMW, Sixt) und car2go (Daimler, Europcar) auf. 
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Diese Produkte werden in Deutschland nur in Hamburg, Berlin, München, Köln, Düsseldorf, 

Frankfurt und Stuttgart angeboten, europa- und weltweit noch in zahlreichen weiteren Groß-

städten und Megacities. 

In einzelnen Städten wird in einem erheblich geringeren Umfang Free-Floating-CarSharing 

durch die ortsansässigen CarSharing-Unternehmen angeboten. Beispiele hierfür sind Stadt-

mobil in Hannover oder Stadtteilauto in Osnabrück.  

3.2.3.3 Peer2Peer CarSharing 

Im Gegensatz zu allen anderen Varianten nicht ein CarSharing Anbieter, sondern Privatper-

sonen oder "normale" Unternehmen an jegliche Dritte. Der Prozess wird durch spezielle 

Vermittlungsplattformen unterstützt, wobei die Provider auch einen Versicherungsschutz für 

den einzelnen Vermietvorgang anbieten. Auch der Zahlungsprozess wird von den Plattfor-

men unterstützt. Im Regelfall erfolgt eine körperliche Übergabe der Fahrzeuge vom Besitzer 

an den Nutzer, also ohne technische Unterstützung wie sonst im CarSharing üblich. 

Beispielhaft für diese Dienstleistung sind die Startups Tamyca und Drivy. Aber auch Auto-

mobilhersteller wie Opel (Kooperation mit Tamyca) und Mercedes, mit der eigenen Croove 

GmbH, unterstützen private Pkw-Besitzer dabei das eigene Fahrzeug besser auszulasten, 

um deren Kosten zu senken. 

3.2.3.4 Corporate CarSharing 

Mit Corporate CarSharing wird ein betriebsinternes CarSharing bezeichnet, bei dem Mitar-

beiter eines Unternehmens auf einen gemeinsamen Dienstfahrzeugpool für Dienstfahrten 

und -reisen zugreifen. In der erweiterten Form besteht die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter 

die Fahrzeuge abends und am Wochenende, in der Regel gegen Zahlung eines Mietpreises, 

privat nutzen können. Von seiner Grundstruktur ist es eine Sonderform des klassischen sta-

tionsbasierten CarSharings für einen eingeschränkten Nutzerkreis. Das CarSharing kann 

sowohl mit eigenen Fahrzeugen des Unternehmens bzw. der Behörde als auch als Dienst-

leistung eines CarSharing Anbieters erfolgen. Regelmäßig werden hier RFID-Chips als Zu-

gangsmedium auf den Führerscheinen aufgebracht, damit die Arbeitgeber so ihrer Halterhaf-

tung bestmöglich nachkommen können. 

Anbieter von Corporate CarSharing sind Ubeeqo, Shaggo und Regio.Mobil. Auch die klassi-

schen CarSharing-Anbieter, wie beispielsweise Flinkster haben diesen Markt erkannt und 

bieten hier Lösungen an, die allerdings sehr nah am öffentlichen CarSharing sind.. 

3.2.3.5 Pulsierendes CarSharing 

Das pulsierende CarSharing ist eine Sonderform des stationsbasierten CarSharings in Kom-

bination mit einem Corporate CarSharing über einen CarSharing Anbieter. Bei dieser Varian-

te pendelt ein Fahrzeug zwischen zwei fest definierten Vermietstationen. Tagsüber befindet 

sich das Fahrzeug in der Vermietstation A, in der Regel einem Corporate CarSharing-Pool 

eines Unternehmens oder einer Behörde, abends bzw. morgens wird das Fahrzeug im Zuge 

der ohnehin stattfindenden Berufspendelfahrt durch eine Gruppe von 3-4 Mitarbeitern mit in 

den jeweiligen Wohnort oder Stadtteil unentgeltlich mitgenommen (sprich kostenfrei über-

führt). Zur Erhöhung der Planungssicherheit für alle Beteiligte werden feste Zeiträume zur 
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Verfügbarkeit an den jeweiligen Vermietstationen sowie Pufferzeiten nach den jeweiligen 

Überführungen festgelegt.  

Für diesen innovativen Ansatz gibt es noch keine Praxisbeispiele. Die Regio.Mobil Deutsch-

land GmbH arbeitet derzeit an der Einführung solcher Angebote. 

3.2.3.6 Stationsbasiertes One-Way CarSharing 

Das stationsbasierte One-Way CarSharing ist eine Mischform aus stationsbasiertem und 

Free-Floating CarSharing. Als Erweiterung des stationsbasierten CarSharing muss das 

Fahrzeug nicht zwingend wieder an derselben Vermietstation abgegeben werden, an der es 

übernommen wurde. Es kann an definierten Vermietstationen des CarSharing Anbieters in-

nerhalb eines definierten Gebietes abgegeben werden. Es ist somit flexibler als das klassi-

sche stationsbasierte, jedoch nicht so hoch flexibel wie das Free-Floating CarSharing. Die 

Buchung und Planung ist weitestgehend analog zum stationsgebundenen CarSharing. 

Mit car2go black gab es hier zwischen 2014 und 2016 einen Anbieter, der aber mittlerweile 

seinen Betrieb eingestellt hat. Die Regio.Mobil Deutschland GmbH stellt einen potenziellen 

Anbieter für ein solches Angebot dar. 

3.2.3.7 RideSharing (Fahrgemeinschaft) 

RideSharing bezeichnet das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeugs bei einer Fahrt. Die deut-

sche Bezeichnung für RideSharing ist Fahrgemeinschaft. Hier gehört das Fahrzeug einem 

Nutzer, der andere in seinem Fahrzeug mitnimmt. Häufig beteiligen sich die Mitfahrer an den 

Kosten der Fahrt, wobei meist nur variablen Kosten, sprich die Kraftstoffkosten geteilt wer-

den. Bei regelmäßigen Fahrgemeinschaften zur Arbeit besitzen häufig alle Mitfahrer ein ei-

genes Fahrzeug und setzen dieses im Wochenwechsel ein, dabei erfolgt dann üblicherweise 

wegen der gleichmäßigen Lastenverteilung keine Kostenbeteiligung. 

Anbieter von dynamischen Fahrgemeinschaftsportalen sind Match Rider, TwoGo by SAP 

und Flinc. Die Dynamik dieser Portale besteht darin, dass hier die flexible Bildung von situa-

tiv unterschiedlichen Fahrgemeinschaften unterstützt wird. Ein Fahrgemeinschaftsanbieter 

auf Fernstrecken ist beispielsweise BlaBlaCar. Darüber hinaus gibt es mit Mobilfalt auch ei-

nen regionalen Anbieter (Nordhessen), der sich darauf spezialisiert hat, Fahrgemeinschaften 

bis zum P&R-Parkplatz zusammenzuführen. 

3.2.3.8 Fahrgemeinschafts CarSharing 

FahrgemeinschaftsCarSharing ist eine Kombination von Fahrgemeinschaften (RideSharing) 

und dem pulsierenden CarSharing. Analog zum pulsierenden CarSharing nutzt die Fahrge-

meinschaft ein CarSharing-Fahrzeug für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 

jedoch nicht mit dem kostenfreien Auftrag der Überführung, sondern so, dass jeder Mitfahrer 

ein X-tel der Fahrzeugmiete an den Anbieter bezahlt. Wenn die Fahrzeugmiete jedes Einzel-

nen in festen Monatsbeträgen bezahlt wird, hat das Produkt eine sehr hohe Ähnlichkeit mit 

dem ÖPNV, mit dem wesentlichen Unterschied, dass einer der Fahrgemeinschaft und nicht 

ein professioneller Fahrer das Fahrzeug führt. 

Im Gegensatz zu konventionellen Fahrgemeinschaften benötigen die Teilnehmer keine eige-

nen Kfz, sondern nutzen an Stelle dessen gemeinsam ein CarSharing Fahrzeug. Das Fahr-

zeug wird von der Fahrgemeinschaft nur für die Stecke zwischen dem Wohnort und dem 
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Arbeitsplatz (Hin- und Rückfahrt) genutzt, davor und danach steht es wie im pulsierenden 

CarSharing anderen Nutzern zur Verfügung. 

Die Regio.Mobil Deutschland GmbH bietet ein solches Fahrgemeinschafts-CarSharing als 

eines seiner Kernprodukte an. 

 

Abbildung 11: Übersicht der CarSharing Angebote 

3.2.4 Vorteile des CarSharings 

• Imagezugewinn der Unternehmen durch Corporate CS durch aktiven Umweltschutz 

• Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber 

• Zufriedene Mitarbeiter durch flexible Gestaltung des Arbeitsweges  

(bspw. Fahrgemeinschaft oder alleinige Fahrzeugnutzung) 

• Gesellschaftliche Vorbildfunktion im Bereich Umweltschutz 

• Stärkung der regionalen Mobilität durch die Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die All-

gemeinheit 

• perspektivisch: Car-/BikeSharing als integraler Bestandteil eines "ÖPNV-Abotickets 

plus" der Stadtwerke Bayreuth für den Weg zwischen Wohnort und nächstem Bahn-

hof / nächster Haltestelle wichtiger Buslinien 

3.2.5 Kosten des CarSharings 

3.2.5.1 CarSharing-Kosten für den Betreiber 

Die Bereitstellung eines CarSharing-Fahrzeugs verursacht zunächst einmal die gleichen 

Kosten wie bei jedem anderen Fahrzeug auch, es kommen nur noch die Kosten für die Car-

Sharing-Technologie hinzu. 

Fixkosten: 

- zeitabhängiger Wertverlust 
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- zeitabhängige Wartungskosten 

- Steuer 

- zeitabhängige Kfz-Versicherung  

- CarSharing-Technologie 

nutzungsabhängige Kosten 

- Kraftstoff 

- Reifen- und Bremsenverschleiß 

- nutzungsabhängiger Wertverlust 

- nutzungsabhängige Kfz-Versicherung 

-  nutzungsabhängige Wartungskosten 

- nutzungsabhängige Pflegekosten 

- Schadenskosten 

- nutzungsabhängige CarSharing-Dienstleistungskosten 

Ein großer Teil der Kosten wird allein durch das Älterwerden eines Fahrzeugs verursacht, nur 

ein vergleichsweise geringer Anteil entsteht durch die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs. 

Deshalb ist es für den Aufbau von CarSharing im ländlichen Raum besonders wichtig, in der 

Startphase mit Fahrzeugen zu beginnen, die bereits existieren und in Unternehmen und Be-

hörden schon für dienstliche/geschäftliche Zwecke genutzt werden sind und insofern die Fix-

kosten sowieso schon verursacht werden. Diese Fahrzeuge noch zusätzlich abends und am 

Wochenende im CarSharing einzusetzen, verursacht geringe zusätzliche Kosten, die nicht 

beim Doppelten der Spritkosten liegen. 

In dem nachfolgenden Beispiel sind zunächst die Kosten eines Polos als reines Dienst-Kfz 

aufgeführt. In den danach folgenden Spalten dann die Kosten und Einnahmen beim zusätzli-

chen Einsatz als Corporate CarSharing-Fahrzeug. Bereits bei einer Drittnutzung von 5.000 

km sinken durch die Fixkostendegression die Kilometerkosten des Unternehmens bzw. der 

Behörde, die ihr eigenes Fahrzeug in das CarSharing integriert haben. 
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Abbildung 12: Kosten eines Dienstfahrzeugs ohne und mit CarSharing-Nutzung bei verschiedenen Fahr-

leistungen 

Es lohnt sich also für einen Betrieb in mehrfacher Hinsicht, seine Fahrzeuge in ein Corporate 

CarSharing zu integrieren: 

- die eigenen Kosten sinken, trotz der zusätzlichen Investitionen in CarSharing-

Technologie und Dienstleistung 

- die Attraktivität als Arbeitgeber steigt, weil man den eigenen Mitarbeitern den Zugriff auf 

kurzfristig und kurzzeitig verfügbare Fahrzeuge zu günstigen Preisen verschafft 

- man leistet für den Ort und die Region, in dem der Betrieb ansässig ist, einen Beitrag zur 

Steigerung der Lebensqualität, bzw. man ermöglicht ein Leben vor Ort mit geringeren 

Lebenshaltungskosten, weil man dort ohne eigenen (Zweit-)Wagen leben kann. 

3.2.5.2 CarSharing-Kosten für den Kunden 

Der Preis für die Nutzung von CarSharing-Fahrzeugen setzt sich üblicherweise aus einer 

Zeit- und einer Kilometerkomponente zusammen. Nur im Freefloating-CarSharing hat sich 

lediglich ein Minutenpreis durchgesetzt. Die kürzeste Buchungsdauer beträgt meist 15 Minu-

ten, die Kilometer werden scharf abgerechnet. Nachts sind die Zeittarife normalerweise 

günstiger als tagsüber, längere Nutzungen haben ebenfalls meist einen geringeren Stunden-

, Tages- oder Wochenpreis. 

Je nach Anbieter variiert die Höhe der Zeit- und Kilometerkosten deutlich, in der Summe 

über unterschiedliche Nutzungen ergibt sich bei kleineren Pkw inklusive der Zeitkosten aber 

meist ein durchschnittlicher Kilometerpreis von 40 bis 50 Cent. Größere Fahrzeuge sind so-

wohl im Zeit- als auch im Kilometertarif teurer.  

In dem Preisen sind inklusive Kraftstoff alle Kosten der Nutzung enthalten. 
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Viele CarSharing-Anbieter verlangen eine Aufnahmegebühr in Höhe von 5-25 €, manche 

noch zusätzlich einen monatliche Grundgebühr von ca. 5 €. 

Die Kosten werden in aller Regel am Monatsende mit einem Einzelabrechnungsnachweis in 

Rechnung und vom Konto abgebucht. 

3.2.6 Beispiele für die Entwicklungsdynamik von CarSharing 

Die Entwicklung eines CarSharing-Angebotes hängt stark von den Rahmenbedingungen ab, 

in denen das System eingebettet ist. Das Wirken unterschiedlicher Erfolgsfaktoren, wie be-

darfsgerechte Ausgestaltung, finanziellen Unterstützung oder konzeptionelle Einbettung, 

kann die Entwicklungsdynamik spürbar verstärken.  

In der Folge werden drei unterschiedliche Beispiele, bei denen die Verantwortlichen der 

Kommune bzw. des Landkreises bewusst gute Rahmenbedingungen schaffen, als gelunge-

ne Beispiele für eine rasche CarSharing-Entwicklung dargestellt.  

3.2.6.1 Landkreis Ebersberg  

Der Landkreis Eberswald ist mit 134.000 Einwohnern nur etwas größer als der Landkreis 

Bayreuth. Im Jahr 2012 wurde das Gesamtmobilitätskonzept 2030 „Mehr Mobilität mit weni-

ger Verkehr“, inklusive eines kreisweiten CarSharing-Entwicklungskonzeptes beschlossen. 

Zielsetzung ist ein wirtschaftlich tragfähiges, flächendeckendes CarSharing-Angebot, dass 

bis 2030 von 10 % der Bevölkerung genutzt wird.  

Mit einem Maßnahmenbündel, das jeweils den lokalen Gegebenheiten angepasst wurde, 

konnten bereits acht eigenständige CarSharing-Vereine gegründet werden, die bisher neun 

der zwanzig Gemeinden mit einem eigenen CarSharing-Angebot versorgen. Wesentliche 

Maßnahmen waren beispielsweise die finanzielle Starthilfe durch den Landkreis und externe 

Fördergeber, die Nutzung des CarSharing-Angebotes für Dienstfahrten der kommunalen Mit-

arbeiter, die Bereitstellung von kommunalen Fahrzeugen als öffentliche CarSharing-Fahrzeuge 

außerhalb der Dienstzeiten sowie die Unterstützung beim Anlegen von Stellplätzen. 

Das älteste CarSharing-Angebot des Landkreises Ebersberg befindet sich in Vaterstetten 

(22.000 Einwohner) und war anfänglich wesentliche Triebfeder des Prozesses. Der örtliche 

CarSharing-Verein wurde 1992 gegründet und stellt den Bürgern aktuell 22 Fahrzeuge zur 

Verfügung. 

3.2.6.2 Bayerischer Wald  

Aus einem Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Deggendorf ist das E-

CarSharing E-Wald im Bayrischen Wald entstanden. Das Projekt lief von 2013 bis 2016 und 

wurde finanziert über staatliche Fördermittel sowie kommunale und industrielle Partner. Ziel 

des Projektes war es, in sechs ostbayerischen Landkreisen mit rund 7.000 Quadratkilome-

tern Fläche zu zeigen, dass „Elektromobilität im ländlichen Raum funktioniert und angenom-

men wird“.  

Zur Fortführung des E-CarSharings im Bayrischen Wald wurde mittlerweile die E-Wald 

GmbH unter Beteiligung von rund 90 Gemeinden gegründet. In den sechs Landkreisen wer-
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den aktuelle auf dieser Basis mehr als 200 E-Fahrzeuge den Bürgerinnen und Bürgern zur 

Verfügung gestellt 

Die Einbindung der Gemeinden stellt dabei nicht nur aufgrund der finanziellen Beteiligung ein 

Erfolgsfaktor dar. Genauso wichtig wird ebenfalls der Vorbildcharakter bewertet, dass die 

kommunalen Beschäftigten die CarSharing-Fahrzeuge für ihre Dienstfahrten nutzen. 

3.2.6.3 Stadt Freiburg  

Im Oktober 2012 wurde von der Stadt Freiburg ein CarSharing-Aktionsplan beschlossen. Ein 

Ziel des Aktionsplans ist es, die ausschließlich stationsbasierten CarSharing-Angebote der 

Stadt sichtbarer und damit auch für Nicht-Kunden wahrnehmbarer zu machen. Wesentliches 

Element des Aktionsplans war und ist die systematische und flächendeckende Ausweisung 

von CarSharing-Stationen im Kerngebiet der Stadt.  

In einem Verfahren aus systematischer Bestandaufnahme des CarSharing-Potenzials und 

einer Suche nach geeigneten Flächen wurden 134 Standorte mit insgesamt 449 Stellplätzen 

ermittelt. Die Vergabe der Flächen an interessierte CarSharing-Anbieter erfolgte im Rahmen 

eines Interessensbekundungsverfahrens mit Einigungstermin. Für Markierung auf dem Bo-

den und Beschilderung der Stellplätze investierte die Stadt pro erstellter CarSharing-Station 

rund 1.000 €. 

Im Jahr 1995 startete das CarSharing in Freiburg mit 20 Fahrzeugen, mittlerweile stehen 280 

Fahrzeuge den Bürgern und Unternehmen zur Verfügung. 

3.2.7 Synergien zwischen dienstlicher und privater CarSharing-Nutzung 

Üblicherweise ist die private CarSharing-Nachfrage bei schönem Wetter sowie Abends und am Wo-

chenende am höchsten, weil die Menschen dann am meisten privat unternehmen. Tagsüber sind Berufs-

tätige im Regelfall in der Arbeit gebunden. Auch wenn nicht alle Personen eines Haushaltes arbeiten 

gehen, werden viele Freizeitaktivitäten gemeinsam durchgeführt, so dass diese dann nach Feuerabend 

des arbeitenden Haushaltsmitglieds gelegt werden. 

Berufliche Nutzung erfolgt stärker bei schlechtem und kaltem Wetter. Das gilt insbesondere für solche 

Organisationen, die lokal oder kleinräumig regional unterwegs sind, wie dies bei Kommunalverwal-

tungen, Energieversorgern, Pflegediensten etc. der Fall ist. An schönen und warmen Tagen wird dabei 

eher mal auf das Fahrrad zurückgegriffen oder wird zu Fuß gegangen. Selbst die ÖPNV-Nutzung geht 

wegen der Wartezeiten an den zugigen Bahnhöfen und Haltestellen an besonders kalten Tagen zurück. 

Für ein profitables CarSharing ist es deshalb besonders wichtig, sowohl Geschäftskunden als auch 

Privatkunden zu haben, die sich in der beschriebenen Weise antizyklisch verhalten. Von besonderer 

Bedeutung sind die oben beschriebenen Betriebe, weil ihre Nachfrage stärker als bei anderen wetter-

abhängig schwankt. 

3.2.8 Wirkung von CarSharing auf den privaten Fahrzeugbestand 

CarSharing-Fahrzeuge werden von mehreren Nutzern im Wechsel genutzt, diese benötigen dann kein 

eigenes (Zweit-)Fahrzeug mehr. Wie viele private Fahrzeuge durch ein CarSharing-Fahrzeug ersetzt 

werden können, hängt von vielen Faktoren ab, die Einwohnerdichte, die sozialen Milieus, aber auch 

die Qualität des CarSharings haben darauf großen Einfluss.  
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3.2.8.1 Städtestudie des Bundesverbandes CarSharing 

Der Bundesverband CarSharing hat in 2016 im Rahmen einer bundesweiten Studie die Wirkung des 

CarSharings in 12 Städten analysiert ("CarSharing im innerstädtischen Raum – eine Wirkungsanaly-

se"). Bis auf die Stadt Vaterstetten, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird, wurden allesamt 

nur Stadtteile aus Orten mit mehr als 100.000 Einwohnern betrachtet, in denen die Fahrzeugbesitzquo-

te halb so hoch wie in ländlichen Räumen ist. Die Ergebnisse können somit nicht direkt auf den Land-

kreis Bayreuth übertragen werden, zeigen aber dennoch grundsätzliche Wirkmechanismen auf. 

Im Durchschnitt aller 11 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern wurden 15 Pkw durch ein CarSha-

ring-Fahrzeug ersetzt, mit einer Spannbreite von 8,3 bis 20,3. 

3.2.8.2 Vaterstetten bei München 

In der Kleinstadt Vaterstetten mit 22.000 Einwohnern gibt es mittlerweile 23 CarSharing-Fahrzeuge, 

vom Kleinst-Pkw bis zum 9-Sitzer und Kleintransporter. Das CarSharing-Angebot wird von einem 

Verein getragen (Vaterstettener Autoteiler e.V.). Im Analysezeitraum wurden 15,5 CarSharing-

Fahrzeuge genutzt, 110 Nutzer haben dadurch nach eigenen Angaben einen Pkw dauerhaft abschaffen 

können, dies entspricht einem Zahlenverhältnis von 1:7,1. 

Der Verein hat wie in Kapitel 3.2.6.1 noch dargestellt werden wird, eine hohe ausstrahlende Wirkung 

auf den ganzen Landkreis Ebersberg, wo es mit Unterstützung des Landratsamtes mittlerweile in der 

Hälfte aller Gemeinden ein durch lokale Vereine getragenes CarSharing-Angebot gibt. 

3.2.8.3 Ergebnisse einer Bürgerbefragung in Jesberg / Nordhessen  

Der Berater wohnt selbst in Jesberg / Nordhessen, wo er im Januar 2016 einen Verein gegründet hat, 

der sowohl CarSharing als auch andere Alternativen zur Nutzung eigener Pkw initiiert hat und bis 

heute als Vorsitzender leitet. 

Vor der Gründung führte er in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung eine Bürgerbefragung 

zur aktuell praktizierten Mobilität durch. Unter anderem wurde dabei erhoben, dass von den insgesamt 

ca. 1.300 Pkw in der 2.500-Einwohner-Gemeinde 208 Fahrzeuge nicht mehr als 5.000 km pro Jahr 

zurücklegen, 40 Fahrzeuge sogar weniger als 1.000 km. Neben der jährlichen Fahrleistung wurde auch 

das Alter der Fahrzeuge abgefragt. So konnten auf Basis der statistischen Fahrzeugkosten eines VW 

Golfs jährliche Gesamtkosten für den Betrieb der 208 Fahrzeuge in Höhe von ca. 900.000 € ermittelt 

werden. Würden diese Fahrzeuge abgeschafft und gegen 37 CarSharing-Fahrzeuge ersetzt, die dann 

pro Jahr ca. 15.000 km zurücklegen, könnte die gleiche Mobilität für ein Drittel der vorherigen Kosten 

sichergestellt werden.  

Die Kostenszenarien konnten genügend Bürger und Gewerbetreibende zur Gründung des Vereins mo-

tivieren. Aktuell gibt es zwei Fahrzeuge, in den nächsten Wochen wächst der Bestand auf vier Fahr-

zeuge an. Drei der Fahrzeuge gehören Bürgern oder Unternehmen aus der Region, die diese Fahrzeuge 

in das CarSharing integriert haben, das vierte Fahrzeug ist der Nachfolger des früheren Dienstwagens 

des Beraters, so dass keines der Fahrzeuge zusätzlich angeschafft wurde. Dafür gibt es aber zwei Mit-

glieder, die wegen der Verfügbarkeit kein neues Fahrzeug mehr angeschafft hatten, wozu sie sich ohne 

gezwungen gesehen hätten. In den letzten Monaten sind zwei neue Einwohner aus der Stadt in die 

Gemeinde gezogen, die durch das CarSharing-Angebot ebenfalls auf den Erwerb eines eigenen Fahr-

zeugs verzichten und nun ohne eigenen Pkw in Jesberg leben können.   
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3.2.9 Mögliche Herkünfte von Fahrzeugen für ein ländliches CarSharing 

Im Landkreis Bayreuth haben die meisten Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter einen Pkw, 

und auch die Rentnerhaushalte sind weit überwiegend zumindest mit einem Pkw ausgestat-

tet. Von daher gibt es nicht viele Bürger, die darauf warten, dass endlich ein CarSharing-

Angebot geschaffen wird. 

Somit werden Fahrzeuge in den ersten ein bis zwei Jahren nur eine geringe Auslastung 

durch normale CarSharing-Buchungen erfahren. Fahrzeuge, die durch einen Anbieter ein-

fach so in den ländlichen Gemeinden stationiert werden, würden über einen langen Zeitraum 

hohe Defizite einfahren. 

Daher kann der Aufbau eines CarSharings im ländlichen Raum nur mit Hilfe von Fahrzeu-

gen, die durch einen Hauptnutzer ohnehin schon finanziert und genutzt werden, gelingen.  

Besonders geeignet sind Fahrzeuge von Gemeindeverwaltungen, weil diese zum einen 

meist ab 15 / 16 Uhr für die Drittnutzung verfügbar gemacht werden können. Zum anderen 

wertet die Integration der Gemeindefahrzeuge bzw. die Nutzung der CarSharing.-Fahrzeuge 

durch die Gemeinde das neu entstehende Angebot deutlich auf. 

Die Realisierung kann entweder durch Abschaffung des Gemeindefahrzeugs und anschlie-

ßende Nutzung des CarSharing-Fahrzeugs durch die Gemeinde erfolgen. Oder aber durch 

direkte Integration des Gemeindefahrzeugs ins CarSharing auf Grundlage eines Überlas-

sungsvertrages. Im ersten Fall wird der CarSharing-Anbieter eine finanzielle Beteiligung der 

Gemeinde an den Fahrzeugkosten verlangen, Umsätze der Gemeindeverwaltung sowie wei-

terer Nutzer werden dagegen gerechnet. Im zweiten Fall trägt die Gemeinde die Kosten des 

eigenen Fahrzeugs selbst, die Einnahmen durch Vermietung an dritte werden zunächst mit 

den Kosten für die CarSharing-Technologie und -dienstleistung verrechnet und bei Über-

schreitung der Gemeinde ausgeschüttet.  

Neben den Fahrzeugen der Gemeinde eignen sich auch Fahrzeuge privatwirtschaftlicher 

Unternehmen, ganz besonders solche von Pflegediensten, die oftmals nur vormittags regel-

mäßig genutzt werden.    

Aber auch Fahrzeuge privater Haushalte kommen für eine Integration ins CarSharing in Fra-

ge. Das ist besonders dort, wo es nur wenige Unternehmen gibt, oftmals die einzige Mög-

lichkeit, um Bestandsfahrzeuge für den Aufbau eines CarSharing-Angebots zu finden. 

 

3.3 Automatisiertes und autonomes Fahren 

Das hochautomatisierte bzw. autonome Fahren wird die Mobilität insbesondere auf dem Land stark 

verändern. Die Auswirkungen werden - wie in diesem Kapitel beschrieben wird - im Wesentlichen 

schon beim Erreichen der Fähigkeit zum unbemannten Fahren mit geringen Geschwindigkeiten zu 

verzeichnen sein, und nicht erst bei Erreichen des Levels 5. 
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3.3.1 Stufen des automatisierten und autonomen Fahrens 

Zur Differenzierung der verschiedenen Automatisierungsgrade werden nach SAE J3016 

sechs Level des autonomen Fahrens definiert. Level 3 stellt die erste Stufe des autonomen – 

also primär vom Bordcomputer kontrollierten – Fahrens dar. 

Level 0: Keine Unterstützung. 

Level 1: Einfache Assistenzsysteme wie ABS o.ä. unterstützen den Fahrer. 

Level 2: Teilautomatisierung – Komplexe Assistenzsysteme wie Abstandregelung, Spur-

halten, Einparken und dergleichen unterstützen den Fahrer. 

Level 3: Bedingte Automatisierung – Das Fahrzeug fährt in normalen, übersichtlichen 

Fahrsituationen selbst. Der Fahrer wird bei Bedarf vom System aufgefordert die Führung 

des Fahrzeugs zu übernehmen. 

Level 4: Hohe Automatisierung – Das Fahrzeug fährt weitest gehend selbständig. In be-

sonderen Fällen kann der Fahrer vom System aufgefordert werden, die Führung des 

Fahrzeugs zu übernehmen. 

Level 5: Vollautomatisierung – Das Fahrzeug fährt immer selbstständig. 

Moderne PKW, wie zum Beispiel das Model S von Tesla, sind im öffentlichen Verkehr derzeit 

auf Level 2 bis 3 unterwegs. Sie können die Geschwindigkeit regeln, die Spur halten oder 

z.B. eigenständig einparken. Die Fahrzeuge, die die Bahn testen möchte, sind können in 

Level 3 oder 4 eingeordnet werden – allerdings bei deutlich reduzierten Geschwindigkeiten 

und derzeit noch mit Begleitpersonal, das bei Bedarf eingreifen kann. Die heutige Gesetzes-

lage in Deutschland sieht den Fahrer noch als Verantwortlichen in der Pflicht.   

Erst ab Level 5 besitzen die Fahrzeuge kein Lenkrad mehr und ein Fahrer oder sonstiges 

Begleitpersonal wird nicht mehr nötig sein.  

3.3.2 Stand der Gesetzgebung 

Am 30.03.2017 hat der Bundestag das Gesetz zum automatisierten Fahren beschlossen. Es regelt so-

wohl das automatisierte Fahren auf der Autobahn als auch das autonome Parken auf umschlossenem 

Gelände wie z. B. Parkhäuser und große Parkplätze.   

http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2013/12/sae-levels-driving-automation
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Abbildung 13: Bundestag hat am 30.03.2017 das Gesetz zum automatisierten Fahren beschlossen 

Sofern das Fahrzeug mit den erforderlichen Assistenzsystemen ausgestattet ist, kann der Fahrer auf der 

Autobahn dem Fahrzeug das Fahren übertragen, muss aber immer in der Lage sein, das Lenkrad wie-

der zu übernehmen, wenn das Fahrzeug ihn dazu auffordert. Während der automatisierten Fahrzeug-

steuerung zeichnet eine Blackbox alle Fahrzeugdaten, die für die Klärung einer Schuldfrage bei einem 

Unfall relevant sind, auf. Außerdem kann das Fahrzeug mit entsprechender Technik sich selbst einen 

Parkplatz suchen bzw. wieder ausparken.  

Der Fahrer bleibt stets Fahrzeugführer und damit verantwortlich. Jedoch sind die Hersteller im Rah-

men ihrer regulären Produkthaftung für Schäden verantwortlich, die bei einem Fehlversagen der As-

sistenzsysteme verursacht werden. Also ganz ähnlich wie heute. Wenn ein Fahrer nach einem Unfall 

behauptet, dass dieser aufgrund eines technischen Mangels verursacht wurde, dann wird über ein tech-

nisches Gutachten geklärt, ob dem so ist oder ob  der Unfall doch auf einen Fehler des Fahrers zurück-

zuführen ist. 

Da der Gesetzgeber mit diesem Gesetz weltweites Neuland betritt, soll es bereits nach drei Jahren 

überprüft und weiterentwickelt werden. Sofern sich die Technik bewährt, wovon die Experten ausge-

hen, sind weitere Schritte zu erwarten. Dazu dürfte gehören, dass Fahrzeuge nicht nur auf umschlosse-

nem Grund, sondern auch im öffentlichen Raum bei geringen Geschwindigkeiten unbemannt bewegen 

dürfen, um sich beispielsweise einen Parkplatz oder einen neuen Fahrauftrag zu suchen. 

3.3.3 Erkennbare Zeitachse 

Das oben genannte Gesetz ist u.a. auf Druck der Daimler AG zu diesem Zeitpunkt zustande gekom-

men. Aufgrund von unklaren Zuständigkeiten (Verkehrs- und Justizministerium) schien es einige Mo-

nate so, als ob die Verabschiedung sich noch bis nach der Bundestagswahl hinziehen könnte. Weil 

dadurch mindestens noch ein Jahr vergangen wäre, je nach politischer Konstellation ggf. sogar noch 

länger, befürchtete der schwäbische Autobauer Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Anbietern 

wie Tesla, die mit umfassenden Assistenzsystemen stark nach vorne preschen. Daimler will zum Jah-

resende die S-Klasse mit neuen Assistenzfunktionen für hochautomatisiertes Fahren auf den Markt 

bringen. 
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Mitte letzten Jahres war ein Tesla mit Autopilot in einen Unfall verwickelt. Später stellte sich heraus, 

dass der Unfallgegner der Verursacher war, dennoch kam der amerikanische Autohersteller erst einmal 

in die negativen Schlagzeilen. Daraufhin forcierte Tesla sein Engagement in diesem Bereich, tauschte 

den Zulieferer aus und verbaut nun seit Ende 2016 eine Technik, die 30 Mal schneller rechnet und 

über bessere Sensoren verfügt. In 2017 will das Unternehmen die Funktionalität der Technik mit einer 

Kontinentaldurchquerung unter Beweis stellen, bereits in zwei Jahren will man die Zulassung als au-

tonomes Fahrzeug erreichen. 

Neben Tesla sind weltweit viele weitere Akteure aus dem Bereich der Automobilhersteller, aber auch  

der IT-Branche in unterschiedlichsten Konstellationen dabei, autonome Fahrzeuge zu entwickeln, mit 

denen man dann in neue Geschäftsmodelle einsteigen will. Als Beispiel sei MOIA genannt, ein Toch-

terunternehmen von VW, welches in 2021 mit autonomen Kleinbussen neue Mobilitätsdienstleistun-

gen anbieten will. 

Anders als Tesla, der als Newcomer im Fahrzeugmarkt von der Aufmerksamkeit profitieren will, hal-

ten sich die deutschen Premiumhersteller in diesem Thema mit öffentlichen Äußerungen stark zurück. 

VW hatte bereits in 2013 für ca. 6 Monate auf der Homepage einen Film zur Zukunft der Mobilität im 

Jahre 2028, in dem das selbstfahrende CarSharing ganz lebensnah dargestellt wurde. Die darin vermit-

telte Botschaft, dass man Fahrzeuge nicht mehr besitzt sondern nutzt, würde am Ende dazu führen, 

dass deutlich weniger Fahrzeuge gebraucht würden, womit alle Volumenhersteller deutlich Einbußen 

zumindest in den Absatzzahlen in den weitestgehend gesättigten Märkten verspüren würden. Der Film 

wurde wieder entfernt und das Thema nicht weiter aktiv kommuniziert. 

Ob die aktuell verkündeten Jahreszahlen gehalten werden, darf bezweifelt werden, weil sie zum einen 

von Marketingüberlegungen gefärbt sind und zum anderen nach der technischen Reife auch noch die 

Aufnahme in den gesetzlichen Rahmen erfordert. Deshalb wird in diesem Elektromobilitätskonzept 

davon ausgegangen, dass die Fähigkeit des unbemannten Fahrens mit geringen Geschwindigkeiten (25 

km/h) erst im Jahre 2027 beherrscht und erlaubt sein wird, und das voll autonome Fahren im Jahre 

2030 Realität wird. 

3.3.4 Auswirkung des autonomen Fahrens auf Mobilitätsangebote und Mobilitätsver-
halten 

Das hochautomatisierte bzw. autonome Fahren wird großen Einfluss auf die Mobilitätsangebote sowie 

auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung haben.  

3.3.4.1 Privatfahrzeuge 

Hochautomatisierte Fahrzeuge, die auf der Autobahn weitestgehend selbst fahren können und dürfen, 

werden die Attraktivität des Pkw auf der Mittel- und Fernstrecke weiter steigern, wodurch Alternati-

ven, insbesondere die Bahn, weniger genutzt werden wird. Nutzer von hochwertigen Fahrzeugen, die 

über alle aktuell erhältlichen Assistenzsysteme verfügen, bestätigten dem Berater in persönlichen Ge-

sprächen diese Wirkung. Die zunehmende Nutzbarkeit der Reisezeit, sowohl zum Entspannen, zum 

Genießen der Landschaft, aber auch für andere Tätigkeiten führen dazu, dass für sie das Auto noch 

stärker als vorher das wichtigste Verkehrsmittel ist.  

Wenn in 2027 die Fähigkeit des unbemannten Fahrens erreicht wird, ist es möglich, das Fahrzeug zum 

einen selbst zum Einparken zu schicken und zum anderen es nach der Nutzung auf kürzeren Strecken 

wieder nach Hause zu schicken, damit es weitere Familienangehörige nutzen können. In 2030 mit 
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Erreichen des vollautonomen Fahrens wird es dazu führen, dass der Bedarf an Zweitwagen deutlich 

abnimmt, weil ein Fahrzeug den Fahrbedarf mehrerer Haushaltsmitglieder abdecken kann.  

Durch die Fähigkeit des unbemannten Parkens steigt die Attraktivität des Pkw, weil der Fahrer direkt 

von Start- zu Ziel-Haustür fahren kann, und weder vorher noch nachher Zeit auf den Wegen zum bzw. 

vom Auto sowie keine Zeit mit Parkplatzsuchverkehr verliert. 

3.3.4.2 CarSharing 

Das CarSharing wird deutlich von der Fähigkeit des langsamen, unbemannten Fahrens profitieren, 

weil dadurch virtuell vor jede Haustür eine CarSharing-Station gelegt werden kann. Der Kunde bucht, 

das Auto kommt vor die Tür, er steigt ein, setzt sich hinters Steuer und fährt - dann mit normaler Ge-

schwindigkeit - zu seinem Ziel.  

Neben dem Komfortgewinn steigt die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber deutlich. Fahrzeuge müssen 

nicht auf viele dezentrale Stationen verteilt werden, wo sie zum einen aufwändiger zu warten sind und 

zum anderen höhere Standzeiten haben. Es reichen wenige größere Stationen, von wo aus sie dann 

jeweils zu den Kunden fahren und am Ende wieder zurückkommen.  

3.3.4.3 ÖPNV 

Erste autonom fahrende Busse werden schon heute erprobt. So werden beispielsweise im 

schweizerischen Sitten Kleinbusse des Herstellers Navya im Linienbetrieb innerhalb einer 

eingeschränkten Zone eingesetzt. Die Bahn will diese Fahrzeuge des Herstellers Local Mo-

tors aus den USA ebenfalls testen (vergleiche auch dazu VDV Magazin, Ausgabe März 

2017). Auch 12m-Busse sind testweise schon (fast) selbstständig unterwegs: Daimler er-

probt seinen „Future Bus“ auf einer Teststrecke in Amsterdam.  

Allerdings: Bei den genannten Testprojekten sitzt immer noch ein Fahrer hinter dem Lenk-

rad, der notfalls eingreifen kann. 

 

Begriffsdefinition - Was bedeutet „autonom“ 

In Kapitel 3.3.1wurden die verschiedenen Levels (0-5) des assistierten, automatisierten bzw. 

autonomen Fahrens beschrieben.   

Moderne PKW, wie zum Beispiel das Model S von Tesla, sind im öffentlichen Verkehr derzeit 

auf Level 2 bis 3 unterwegs. Sie können die Geschwindigkeit regeln, die Spur halten oder 

z.B. eigenständig einparken. Die Fahrzeuge, die die Bahn testen möchte, sind können in 

Level 3 oder 4 eingeordnet werden – allerdings bei deutlich reduzierten Geschwindigkeiten 

und derzeit noch mit Begleitpersonal, das bei Bedarf eingreifen kann. Die heutige Gesetzes-

lage in Deutschland sieht den Fahrer noch als Verantwortlichen in der Pflicht.   

Erst ab Level 5 besitzen die Fahrzeuge kein Lenkrad mehr und ein Fahrer oder sonstiges 

Begleitpersonal wird nicht mehr nötig sein.  

Wann und ob die Busfahrer dann wirklich „aussteigen“, also als Fahrer oder Begleiter nicht 

mehr notwendig sein werden, ist heute nicht eindeutig zu beantworten. Denn viel hängt auch 
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mit der zwischenmenschlichen Komponente im Straßenverkehr zusammen – welches Ver-

trauen haben die Fahrgäste in ein solches System und wie gehen die übrigen Verkehrsteil-

nehmer mit Bussen um, die nicht mehr von Fahren oder Begleiter „betreut“ werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Einfluss der Städte und Kommunen. Sie können die 

Mobilität mitgestalten und Vorgaben machen, welche Mobilität z.B. in einer Stadt gewünscht 

ist und wie viel Raum sie erhalten soll. Vor diesem Hintergrund ist im ÖPNV auch die ge-

wünschte Marktdurchdringung (von der ersten Testfahrt bis zum gängigen Produkt, das prak-

tisch überall zusehen ist und eingesetzt wird) zu diskutieren. 

 

Abbildung 15: Der autonom fahrende Kleinbus EZ10 der Firma EasyMile im Testbetrieb [4] 

Ausblick 

Autonome Fahrzeuge werden auch im ÖPNV kommen, aber sie werden das Stadtbild nicht 

so schnell prägen, wie es derzeit oft diskutiert wird. Nach unserer Einschätzung werden Hür-

den in der Technik und der Gesetzgebung autonome Busse für die nächsten 10 Jahren zu 

einer Nischenanwendung im ÖPNV machen (geschätzte Marktdurchdringung maximal 10%).  

Als sicher kann hingegen angenommen werden, dass die Fahrzeuge elektrisch angetrieben 

werden. Welche Treibstoffart (elektrische Energie oder Wasserstoff) sich hierbei durchsetzen 

wird, bleibt abzuwarten. 

 

3.4 Elektrobustechnik 

3.4.1 Warum Elektrobusse?  

Die Notwendigkeit der Umstellung auf E-Busse kann auf unterschiedlichen Ebenen begrün-

det werden:   
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Globale Emissionen 

Nach den Zielen der Bundesregierung sollen die verkehrsbedingten Treibhausgasemissio-

nen bis 2030 um 40 % (gegenüber 1990) reduziert werden. Dabei beziehen sich die Ziele auf 

alle Verkehrsteilnehmer und –mitte (Straße, Schiene, Wasser, Luft). Das Potential zur Ver-

minderung von Emissionen existiert momentan besonders im Bereich Straßenverkehr; in 

anderen Sektoren wie Flugverkehr oder Schifffahrt scheint das Potential auf absehbare Zeit 

nicht abrufbar. Denkbar wäre ein Scenario, dass der Straßenverkehr mehr als 40 % der 

Emissionen einsparen müsste – insbesondere auch der ÖPNV. 

Unter der Annahme, dass im ÖPNV mindestens 50 % Emissionsreduktion erzielt werden 

sollen, müssten ab 2030 50 % der Fahrzeuge emissionsfrei fahren. Anders gesagt: Bei einer 

Buslebensdauer von ca. 12 Jahren dürften dann ab 2024 keine neuen Dieselbusse mehr 

zugelassen werden. 

 

Abbildung 16: Verlauf der durch Verkehr verursachten Treibhausgasemissionen  in Deutschland [3] 

Abbildung 16 zeigt den Verlauf der Verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2014. Ab 

2014 zeigt die durchgezogene blaue Linie den kürzesten Pfad der notwendigen Emissionssen-

ken bis 2030. Die gestrichelte Linie zeigt einen möglichen Verlauf der zu erwartenden Emissi-

onen, da sich in den letzten Jahren die Emissionen ehr wider im Aufwärtstrend befanden. 

 

Lokale Emissionen 

Zu den lokalen Emissionen von Bussen zählen sowohl die Feinstaub- und Stickoxidemissio-

nen als auch die Geräuschemissionen. 

Die Feinstaub- und Stickoxidbelastung ist in Großstädten und Ballungsräumen durch das 

hohe Verkehrsaufkommen besonders hoch. Stark belastete Städte wie Stuttgart denken akut 

über Fahrverbote (bei Feinstaubalarm) für Dieselfahrzeuge nach. Doch auch in ländlichen 

Gebieten, und gerade in Naturschutz- oder Naherholungsgebieten, ist eine lokale Emissi-

onsminderung wünschenswert.   



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 56 von 197 

Durch den elektrischen Antrieb fahren E-Busse deutlich leiser als Dieselbusse. Dadurch 

können Geräuschemissionen verringert werden, was besonders für Anwohner von Haupt-

verkehrswegen eine Verbesserung darstellt. 

Komfort 

Die Fahrweise von E-Bussen ist im Vergleich zu der von Dieselbussen sanfter und leiser. 

Vibrationsärmer, kein Ruckeln beim Anfahren und Schalten – sowohl Kunden als auch Fah-

rer empfinden den Fahrkomfort als angenehmer. Fahrer berichten außerdem, dass sie nach 

ihrer Schicht deutlich weniger angespannt aus den Bussen aussteigen. 

Stand der Technik und mögliche Konzepte 

Die E-Bustechnik bietet heute schon die Möglichkeit, Dieselfahrzeuge zu ersetzen. Dabei 

sind allerdings die Randbedingungen der einzelnen Konzepte zu berücksichtigen. Generell 

kann man bei E-Bussen drei verschiedene Typen bzw. Konzepte unterscheiden: 

1. Batteriebusse mit Übernachtladung 

Die Batterie der Busse wird über Nacht im Depot aufgeladen 

Ein Batteriebus, der über Nacht geladen wird, ermöglicht eine einfache und flexible Stre-

ckenplanung. Unter Beachtung der Reichweite lässt sich ein Dieselbus grundsätzlich 

Eins-zu-eins ersetzen. Mit 100%-ig elektrischen Bussen – also ohne nicht-elektrische Zu-

satzheizung – lassen sich heutzutage maximale Tagesfahrleistungen von etwa 150 km 

(ganzjährig) bis 250 km (nur unter günstigen Einsatzbedingungen) realisieren. Für diese 

Ladestrategie ist der Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur im Depot notwen-

dig.  

2. Batteriebusse mit Gelegenheitsladung 

Die Batterie der Busse wird „bei Gelegenheit“ tagsüber während der  

Betriebszeit - typischerweise an den Endhaltestellen – aufgeladen. 

Um höhere Tagesfahrleistungen (> 150 km) zu ermöglichen, kommt als Ladestrategie die 

sogenannte Gelegenheitsladung (engl.: „Opportunity Charging“) in Frage. Die Batterie 

der Busse ist meist kleiner als die Batterie der Nachtlader. Dieses Konzept erfordert al-

lerdings eine aufwendigere Ladeinfrastruktur entlang der jeweiligen Linie (z.B. Pantogra-

phen oder Induktionsplatten). Der Einsatz dieser Busse ist daher auf die entsprechend 

ausgestattete Linie begrenzt. 

3. Busse mit Brennstoffzellen 

Die Busse wandeln den Strom, der für den Elektroantrieb genutzt wird, in einer Brenn-

stoffzelle an Bord. Dazu werden die Busse mit Wasserstoff betankt. 

Busse mit Brennstoffzellen (BZ-Busse) bieten eine weitere Option zur Erreichung hoher 

Tagesfahrleistungen an. BZ-Busse haben den Vorteil, dass sie wie Dieselbusse sehr fle-

xibel auf verschiedenen Linien eingesetzt werden können und für bis zu 400 km Reich-

weite innerhalb weniger Minuten betankt werden können. Für die Wasserstoffbetankung 

ist ggf. eine Wasserstoff-Tankstelle zu errichten. 
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Welche der Varianten zum Einsatz auf Strecken >150 km wirtschaftlich günstiger ist, hängt 

stark von den gegebenen Randbedingungen ab. Daher sollte vor einer Entscheidung eine 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die die Lebenszykluskosten (TCO) betrachtet, durchgeführt 

werden. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die spezifischen Eigenschaften von Batteriebussen mit 

Nachtladung und Gelegenheitsladung sowie von Brennstoffzellenbussen gegenüber. Abbil-

dung 18: Vorteile von Diesel- und von Elektrobussen 

 vergleicht die Vorteile von E- und Dieselbussen.  

  Nachtladung Gelegenheitsladung Brennstoffzelle 

Reichweite 
bis 150 km 1 

bis 250 km 2 
Unbegrenzt 3 bis 400 km 

Lade-/Tankdauer Mehrere Stunden 
bis 10 Minuten 

typischerweise 
Ca. 10 Minuten 

Streckenplanung wie Diesel 4 aufwendig wie Diesel 

Lokale Emissionen 
Null 5 

Ja 2 
Null 

Null 

(Wasserdampf) 

Investitionskosten niedrig mittel hoch 

Betriebs- und  

Gesamtkosten 

Vollkostenrechnung pro 

Fahrzeug sinnvoll 

Vollkostenrechnung für 

gesamte Linie oder  

Streckennetzteile sinnvoll 

Vollkostenrechnung für 

gesamte Linie oder  

Streckennetzteile sinnvoll 

Generelle Einstiegs-

hürde in die Technik 
niedrig hoch Hoch 

1 rein elektrisch in allen Jahreszeiten 
2 mit Zusatzheizung aus weiteren (fossilen) Brennstoffen 
3 bei entsprechender Ladeinfrastruktur 
4 im Rahmen der Reichweite 

5 100% elektrisch inklusive Heizung und Klimaanlage 

Abbildung 17: Übersicht Eigenschaften von Elektrobussen 
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Abbildung 18: Vorteile von Diesel- und von Elektrobussen 

Energieverbrauch  

Der Energieverbrauch von Elektrobussen hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: 

- Bedienung 

- Anzahl der Haltestellen 

- Stau / Verkehr 

- Außentemperatur / Witterung 

- Anzahl der Fahrgäste 

- Höhenprofil der Fahrstrecke 

- Gewicht des Fahrzeugs 

Für einen 12 m-Bus schwankt der Verbrauch etwa zwischen 0,9 kWh/km (günstige Bedin-

gungen) und 2,2 kWh/km (ungünstige Bedingungen). Abbildung 19 verdeutlicht beispielhaft 

die Spanne des Energieverbrauchs bei unterschiedlichen Bedingungen. Als Richtwert kann 

ein Durchschnitt von etwa 1,3 kWh/km angenommen werden. 

 

 

 

Leise 

Einfache 
Streckenplanung 

Große 
Reichweite 

Nullemission 
Kosten 
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Abbildung 19: Vergleich der Verbräuche und Reichweiten unter guten und schlechten Bedingungen für 

einen 12 m E-Bus 

Die Nutzung von Heizung und Klimaanlage hat einen starken Einfluss auf die Energiebilanz 

des Fahrzeugs. Aus dem hohen Wirkungsgrad des elektrischen Antriebsstrangs resultiert, 

dass – im Gegensatz zum Verbrennungsmotor – während des Betriebs wenig Abwärme ent-

steht (vgl. Abbildung 20).  

Ein Großteil der Wärmeenergie für die Heizung / Klimatisierung des Fahrgastraums muss 

aus diesem Grund ebenfalls mit elektrischer Energie (aus der Batterie) gedeckt werden. Dies 

erhöht den Gesamtverbrauch im Vergleich zum unbeheizten / unklimatisierten Betrieb maß-

geblich.  

Denkbar ist der Einsatz einer mit fossilen oder nachwachsenden Brennstoffen betriebenen 

Zusatzheizung im Batteriebus. Die Reichweite des Batteriebusses ist entsprechend größer, 

da die Energie für die Innenraumheizung jetzt über die Zusatzheizung gedeckt wird. Aller-

dings emittiert ein Fahrzeug mit fossiler Zusatzheizung weiterhin schädliche Abgase wie z.B. 

CO2 und Feinstaub. Bei einer durchschnittlichen Nutzung kann von etwa 2.500 bis 3.000 

Litern Dieselverbrauch pro Jahr und Bus ausgegangen werden. Das entspricht etwa 10% 

des gesamten Jahresverbrauchs eines Dieselbusses. 

 

 

 

333 km 136 km 

VERBRAUCH 

Schlechte Bedingungen: 

Viele Haltestellen 

Viel Stau 

Kalte / Warme Temperatur 

Viele Fahrgäste 

Bergige Fahrstrecke 

kWh 

km 
0,9 2,2 

Gute Bedingungen: 

Wenige Haltestellen 

Kein Stau 

Milde Temperatur 

Leerer Bus 

Flache Fahrstrecke 

EINFLUSSFAKTOREN 

REICHWEITE 
Annahme: 300 kWh Energie 
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Abbildung 20: Vergleich der nutzbaren Abwärme bei Verbrenner und Elektrofahrzeug (Beispiel PKW) 

Batteriekapazität  

Die Batterie eines Elektrofahrzeugs wird in der Praxis nie ganz leer gefahren. Die Entladung 

wird durch das Batteriemanagement begrenzt. Dies hat technische und ökonomische Grün-

de, die die Batterielebensdauer beeinflussen. Infolgedessen ist der Unterschied zwischen 

Batterie(Nenn-)kapazität und nutzbarer Energie zu beachten. Typische Nutzungsgrade für 

Lithium-Traktionsbatterien liegen bei ca. 80%. 

Während des Lade- und Entladevorgangs der Batterie entstehen Verluste durch den Innen-

widerstand der Batterie, interne oder externe Leistungselektronik und andere Komponenten 

des elektrischen Antriebsstrangs.  

Ladevorgänge haben typischerweise Verluste in Höhe von 5 bis 10 %, abhängig von der 

Ladetechnologie (Ladesäule, Pantograph, Induktion, etc.) und der Batterietechnologie.  

Entladeverluste sind Verluste, die bei der Nutzung der elektrischen Energie bis hin zum Rad 

auftreten. Diese Verluste sind ebenfalls mit etwa 5% bis 10% anzusetzen, abhängig von der 

Art der Batterie, der Leistungselektronik und des E-Motors. Insgesamt können von der vom 

Ladegerät bereitgestellten Energie etwa 80% bis 90% im E-Motor umgesetzt werden.  
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Abbildung 21: Energiebilanz beim Laden und Entladen der Batterie 

Bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen ist ggf. zu überlegen, den Hersteller bezüglich 

der Themen Batteriekapazität (Reichweite), Batterielebensdauer und Busverfügbarkeit mit in 

die Gewährleistung zu nehmen. Die neuen Marktteilnehmer sind bei diesen Themen übli-

cherweise offen und flexibel, allerdings erhöhen diese Garantien in der Regel den Anschaf-

fungspreis. 

Allgemeine Informationen zur Lade- und Tankstelleninfrastruktur 

E-Busse benötigen für die Energieversorgung eine entsprechende Lade- oder Tankstelleninf-

rastruktur. Es wird unterschieden zwischen Ladeinfrastruktur für die Gelegenheitsladung, 

Ladeinfrastruktur für die Nachtladung und Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellenfahr-

zeuge. 

Ladeinfrastruktur für die Gelegenheitsladung  

Die benötigte Ladeinfrastruktur befindet sich auf der Buslinie. Normalerweise werden Ladestatio-

nen mit Pantographen (ggf. mit Induktionsplatten) an den Endhaltestellen der Linien installiert. Bat-

teriebusse für die Gelegenheitsladung haben im Vergleich zu Batteriebussen für die Nachtladung 

kleinere Batterien. Allerdings ist die Ladeleistung wegen der gewünschten kurzen Ladezeiten an 

den Ladepunkten auf den Linien deutlich größer. Typische Ladeleistungen liegen heute im Bereich 

zwischen 200 bis 300 kW, aber auch höhere Leistungen sind möglich. Ein Richtpreis für eine La-

destation mit Pantograph ist ca. 200.000 €. 

In vielen Fällen ist zusätzlich auch die langsame Ladung über Nacht im Depot gewünscht.  

Ladeinfrastruktur für die Nachtladung  

In diesem Fall werden die Busse ausschließlich über Nacht im Depot geladen. Die dafür benötigten 

Ladegeräte haben typischerweise Ladeleistungen 20 bis 100 kW, in Abhängigkeit von der Batterie-

größe und der Ladezeit, die für die Ladung der Batterie zur Verfügung steht. Die Ladung dauert je 

nach Leistung und Energiebedarf etwa 2 bis 8 Stunden. Preise für handelsübliche Ladesäulen, La-

degeräte und sonstige Ladepunkte liegen bei ca. 20.000 bis 40.000 €, je nach Leistung und An-

schlussart. 



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 62 von 197 

Der Zusammenhang zwischen Ladedauer, Batteriegröße und erforderlicher Ladeleistung ist in Ab-

bildung 22 dargestellt. Grundsätzlich gilt: bei gewünschter kurzer Ladedauer wird eine hohe Ladel-

eistung benötigt. Und je größer die Batteriekapazität desto größer die notwendige Ladeleistung (bei 

konstanter Ladedauer). Die Dimensionierung der Ladeinfrastruktur hängt somit letztendlich von der 

Batteriegröße und von der Ladedauer ab. 

 

Abbildung 22: Abhängigkeit der Ladeleistung von Batteriegröße und Ladedauer 

Bei einer zunehmenden Anzahl von Batteriebussen ist ggf. ein detailliertes Lademanage-

ment einzuführen, um die Maximallast zu begrenzen oder zu optimieren. Dies kann bedeu-

ten, dass nicht alle Busse zur gleichen Zeit an einem Standort geladen werden, sondern die 

Ladevorgänge über den Tag verteilt werden. Abbildung 23: Lademanagement zur Verteilung 

ungünstiger Lasten 

 zeigt schematisch eine zeitliche Verschiebung zur Reduzierung der Maximallast.  

Für eine optimale Ausnutzung der Infrastruktur (und ggf. eine vergünstigte Stromabnahme 

oder weitere Netzdienstleistungen) ist die Abstimmung mit den örtlichen Energieversorgern 

und Verteilnetzbetreibern empfehlenswert.  
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+              –   

          

                        
               
              

kurz lang 
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Abbildung 23: Lademanagement zur Verteilung ungünstiger Lasten 

Wasserstofftankstellen  

Brennstoffzellenbusse benötigen für die Treibstoffversorgung eine Wasserstofftankstelle. Der 

benötigte Wasserstoff (H2) kann z.B. mittels Lkw angeliefert werden (vgl. Abbildung 24: H2-

Tankstelle mit Wasserstoff-Anlieferung 

) oder mittels Elektrolysemodul vor Ort erzeugt (vgl. Abbildung 24: H2-Tankstelle mit Wasser-

stoff-Anlieferung 

) werden.  

Die wesentlichen Komponenten und Arbeitsschritte einer Tankstelle mit Wasserstoffanlie-

ferung sind:  

- Anlieferung des H2 mittels Lkw 

- Lagerung des H2 im Pufferspeicher an der Tankstelle 

- Verdichtung des H2 auf Nenndruck auf 350 bar für Busse oder 700 bar für Pkw 

- Lagerung im Hochdruckspeicher  

- Kraftstoffabgabe über die Zapfsäule 

 

Abbildung 24: H2-Tankstelle mit Wasserstoff-Anlieferung 
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Die wesentlichen Komponenten und Arbeitsschritte einer Tankstelle mit Wasserstoffer-

zeugung vor Ort sind:  

- Erzeugung des H2 mittels elektrischer Energie und Wasser (im Elektrolyseur) 

- Lagerung des H2 im Pufferspeicher an der Tankstelle 

- Verdichtung des H2 auf Nenndruck auf 350 bar für Busse oder 700 bar für Pkw 

- Lagerung im Hochdruckspeicher  

- Kraftstoffabgabe über die Zapfsäule 

 

Abbildung 25: H2-Tankstelle mit Wasserstoff-Erzeugung vor Ort 

An heutigen Wasserstofftankstellen kann ein BZ-Bus – je nach Tankgröße – in ca. 10 Mi-

nuten volltanken. Die Tankfüllung reicht dann in der Regel für einen gesamten Tag aus. 

Der Tankvorgang unterscheidet sich nur unwesentlich von der Betankung mit Diesel, er-

fordert also kaum Umstellung des Personals oder der Tankzeiten. 

Momentan werden in ganz Deutschland Wasserstofftankstellen von der „Clean Energy 

Partnership“ (CEP) errichtet, einer gemeinsamen Initiative von Politik und Industrie unter 

Federführung des Bundesverkehrsministeriums mit dem Ziel, die Alltagstauglichkeit von 

Wasserstoff als Kraftstoff zu erproben. Die Tankstellen sind grundsätzlich für PKW ausge-

legt, eine Erweiterung für Busse ist aber möglich. Hier sollten die Aktivitäten der CEP ge-

nau beobachtet werden. 

 

4 Ergebnisse der durchgeführten Analysen 

In diesem Kapitel werden alle Analysen, auf denen das entwickelte Konzept basiert, darge-

stellt.  

4.1 Darstellung wichtiger Verkehrsachsen und Identifizierung von Ver-
kehrs-Drehscheiben 

Es wurden alle relevanten Verkehrsachsen und Drehscheiben ermittelt, als eine der Grund-

lage zur weiteren Ableitung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur und (E-)-Sharing-Angeboten. 

Gerade an den Schnittstellen zwischen Pkw, Bahn, Bus sowie den wichtigen Drehscheiben 

der Verkehrsmittel finden sich Hot-Spots für diese Angebote. 



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 65 von 197 

 

Abbildung 26: Hauptachsen und Knotenpunkte des Verkehrs 

4.1.1 Verkehrsachsen Straße   

Das Kreisgebiet wird in Nord-Süd-Richtung von der Bundesautobahn A9 durchquert, nördlich 

von Bayreuth stößt die A70 von Westen kommend am Autobahndreieck Bayreuth-Kulmbach 

- quasi auf der Kreisgrenze - auf die A9. 

In der Stadt Bayreuth kreuzen sich die in Nord-Süd- bzw. West-Ost-verlaufenden Bundes-

straßen B2 und B22, außerdem kommt von Nordwesten die B85 hinzu und bilden ein fünf-

strahliges Bundesstraßenkreuz. 

Ferner wird das Kreisgebiet im Norden auf Höhe von Bad Berneck von der B303 durchquert, 

im Süden auf Höhe Pegnitz von der B470. 

Westlich von Bayreuth bzw. nordwestlich von Pegnitz ist das Kreisgebiet lediglich von Kreis-

straßen erschlossen. 

4.1.2 Verkehrsachsen Schiene 

Das Kreisgebiet wird in Nord-Süd-Richtung von der Bahnlinie Hof-Nürnberg sowie in West-

Ost-Richtung von der Bahnlinie Bamberg-Weiden erschlossen. Zwischen 06.00 und 24.00 

Uhr verkehren auf der zuerst genannten Strecke mit sechs Bahnhöfen in beiden Richtungen 

zwei direkte  Verbindungen: RE 30 und RE 34, die jeweils alle 2 Stunden verkehren. Die Li-

nien RE 59 in Richtung Bamberg (Umstieg in Lichtenfels) und RE 36 in Richtung Regens-

burg (Umstieg in Marktredwitz), verkehren unzureichend morgens und abends. Die Länder-
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bahn ALX 84 (Umstieg in Weiden) hat eine 2-stündige Taktung vormittags, ca. 13:40 Uhr und 

eine weitere Verbindung abends um 17:40 Uhr. 

Von Bayreuth nach Weidenberg verkehrt die Regionalbahn im 1-Stunden-Takt. Ab Weiden-

berg weiter nach Warmensteinach Bahnhof besteht nur noch eine Busverbindung. Früher 

setzte sich diese Bahnlinie bis nach Warmensteinach fort, seit August 2016 endet sie jedoch 

hier. Der Bus 369 fährt mit einer stündlichen Taktung. Weidenberg ist mit der im Stundentakt 

bedienten Bahnlinie ag 84 an Bayreuth angebunden. 

4.1.3 Verkehrsachsen Bus 

Neben dem Schienennetz gibt es ein unterschiedlich  gut bedientes Busliniennetz;. Bedie-

nungshäufigkeiten, Taktgebundenheit und Streckenführung ergeben sich aus raumfunktiona-

len Schwerpunktsetzungen. 

So ist z.B. der westliche und nordöstliche Einzugsbereich des Oberzentrum Bayreuth mit gut 

getakteten Buslinien (im Zeitfenster von 06.00 – 18.00 Uhr im 30/60-Minutentakt) ausgestat-

tet. 

ÖPNV Defizite (Qualitativ und Quantitativ) sind erkennbar in lokalen und interkommunalen 

Verbreitungsbereichen, insbes. in der Relation Dorf zum nächsten Gemeindezentrum. 

4.1.4 Park&Ride-Standorte 

Im Kreisgebiet gibt es an den Bahnhöfen der drei Bahnlinien insgesamt 10 Park&Ride-

Parkplätze. Diese haben als Übergang zwischen Individualverkehr und ÖPNV eine hohe 

Bedeutung für diejenigen, die aus den umliegenden Orten mit dem Pkw zum Bahnhof fahren. 

 

Abbildung 27: Park&Ride-Bahnhöfe im Kreisgebiet 
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4.1.5 Radverkehrsanlage 

Die Dichte des Radverkehrsnetzes im Landkreis Bayreuth kann insgesamt als gut bezeich-

net werden. Mehr als 1.500 km Radrundwege, Fern- und Themenradwege erschließen den 

Landkreis. Zahlreiche Routen schaffen Verknüpfungen zu den benachbarten Landkreisen. 

Die Radwege verlaufen in aller Regel auf Gemeindeverbindungsstraßen, Forst- und Flurwe-

gen. Die Routenführung auf Staats- und Bundesstraßen wurde auf Grund der hohen Ver-

kehrsbelastung nach Möglichkeit vermieden. Eine Aufwertung von bestimmten Abschnitten 

des Streckennetzes in Form von eigens angelegten unselbständigen Radwegen ist zur Zeit 

in Planung/im Bau. Das Streckennetz dient insgesamt nicht nur dem touristischen Verkehr, 

sondern auch der lokalen Bevölkerung, die auf den verschiedenen mit BT1 - BT38 genann-

ten Radrundwegen nahezu jede Gemeinde, jeden Ortsteil mit dem Zweirad erreichen kön-

nen. Diese verlaufen zwischen den Gemeinden und Ortschaften bis zu den Nachbarland-

kreisen. Die Gesamtlänge der Radrundwege beträgt etwa 720 km, davon 370 km im süd-

westlichen und 350 km im nordöstlichen Landkreis. Die Länge der Rundwege beträgt zwi-

schen 17 und 48 Kilometern mit einer durchschnittlichen Länge von 26 Kilometern. Aufgrund 

der topographischen Gegebenheiten decken die Radwege alle Schwierigkeitsgrade ab: von 

"leicht" auf den Talstrecken bis zu "sehr anspruchsvoll" auf den Anstiegen in der Fränkischen 

Schweiz und im Fichtelgebirge. Die Eine Auswahl ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.  

Bezeichnung Länge Orte entlang der Route 

BT 3 23 km 
Bayreuth, Oberwaiz, Waldhütte, Jöslein, Altenplos, Heiners-
reuth 

BT 6 20 km Hummeltal, Altenhimmel, Glashütten, Mistelgau 

BT 7 20 km Bayreuth, Mistelbach, Gesees, Rödensdorf, Destuben 

BT 8 28 km 
Bayreuth, Culmberg, Lankenreuth, Emtmannsberg, Schamels-
berg 

BT 13 22 km 
Pottenstein, Weidmannsgesees, Haßlach, Steifling, Pullendorf, 
Püttlach, Oberhauenstein 

BT 14 20 km Püttlach, Kosbrunn, Büchenbach, Kaltenthal, Leups, Bodendorf 

BT 18 24 km 
Willenberg, Willenreuth, Bronn, Hufeisen Waldschänke, Vel-
densteiner Forst , Horlach 

BT 19 22 km 
Betzenstein, Mergners, Hufeisen Waldschänke, Weidensees, 
Hüll, Höchstädt 

BT 20 30 km 
Betzenstein, Eckenreuth Reuthof, Eichenstruth, Viehhofen, 
Plech, Mergners 

BT 25 28 km 
Neukirchen am Main, Lessau, Fischbach, Draisenfeld, Würms-
reuth, Oberölschnitz, Schamelsberg 

BT 26 23 km 
Immenreuth, Beerhof, Heidenaab, Flinsberg, Tressau, Eckarts-
reuth, Grub, Lienlas, Ahornberg 

BT 35 34 km 
Gefrees, Grossenau, Lösten, Oelschnitz, (Stammbach), 
Streitau 

BT 38 38 km 
Mistelgau, Obernsees,  Schönfeld, Limmersdorf, Waldhütte, 
Oberwaiz, Seitenbach 

Quelle: http://waymarkedtrails.org/ 

http://waymarkedtrails.org/
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Abbildung 28: Liste ausgewählter Radwege im Landkreis Bayreuth 

Regionsübergreifend gibt es 14 Fernradwege, die sich mit den lokalen Routen überlagern.Elf 

von diesen sind in das Bayernnetz für Radler integriert. Die Gesamtlänge dieser 14 Fern-

radwege beträgt etwa 300 km, davon 190 km im südwestlichen und 110 km im nordöstlichen 

Teil des Landkreises. Hinzu kommen noch spezielle Themenradwege. Neben den Deutsch-

landrouten D5 (Saar Mosel Main) und D11 (Ostsee Oberbayern) und der EuroVelo-Route 4 

seien u.a. der Burgenstrassen-Radweg oder auch 'Casanovas Ausritt' genannt, der sich auf 

150 km Länge nahezu durch den gesamten Landkreis Bayreuth zieht. Topographische As-

pekte 

Nachfolgend sind die topographischen Gegebenheiten des Landkreis Bayreuth dargestellt. 

Regional lassen sich folgende Landschaftselemente benennen:  

• Fränkische Schweiz (im Westen des Landkreises) 

• Fichtelgebirge (Nord-Osten des Landkreises) 

Der markante Höhenzug des Fichtelgebirges ist deutlich hervorgehoben. Dieses weist eine 

Höhe von bis zu 1.050 m auf. Zwischen den einzelnen Orten sind teils Höhenunterschiede 

von bis zu 300 m festzustellen, beispielsweise Bad Berneck - Bischofsgrün. 

 

Abbildung 29: Karte mit Darstellung der Höhenunterschiede im Landkreis Bayreuth 
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Die regionalen Höhenunterschiede haben sich bereits bei der JobMOBILEETY Analyse von 

R+W Richter GmbH in Ahorntal gezeigt. Gerade bei diesen Bedingungen bietet sich der Ein-

satz elektrisch unterstützter Fahrräder (Pedelecs) an, um die Höhenunterschiede auszuglei-

chen. 

4.1.6 Erreichbarkeit von ÖPNV-Bahnhöfen und -Haltestellen mit dem Fahrrad 

Im Einzugsgebiet der Bahnhöfe und Haltestellen des ÖPNV entlang der gut getakteten Bus- 

und Bahnlinien wohnt ein großer Teil der Bevölkerung des Landkreises. Im Radius von 5 km 

um die Bahnhöfe und Bushaltestellen sind es 64%.   

 

Abbildung 30: Erreichbarkeit von Bahnhöfen und Bushaltestellen im Umkreis von 5 km mit dem Zweirad 

Bei flacher Topographie eignet sich das Fahrrad auf Distanzen von bis zu 5 km als Zubrin-

gerverkehrsmittel, wenn Steigungen auf dem Weg liegen, dann kommt das Pedelec für diese 

Wege in Frage. 

 

4.2 Berufspendler 

4.2.1 Nicht-Pendler im Landkreis 

Insgesamt 7.300 Berufstätige arbeiten im Landkreis Bayreuth in ihrer Wohngemeinde und 

müssen also gar nicht pendeln. 

4.2.2 Ein- und Auspendler im Landkreis 

34.238 Auspendler fahren täglich aus Orten des Landkreises in andere Orte des Landkreises 

sowie aus dem Landkreis heraus. 

15.216 Berufstätige pendeln täglich zwischen Orten des Landkreises oder von außen hinein.  

2.340 Menschen pendeln aus der Stadt Bayreuth in den Landkreis, in umgekehrter Richtung 

sind es täglich 15.393. 

269 Menschen aus Pegnitz pendeln in andere Gemeinden des Landkreises, umgekehrt sind 

es 1.324 Auspendler vom Landkreis nach Pegnitz. 
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Abbildung 31: Ein- und Auspendler im Landkreis Bayreuth sowie zwischen Landkreis und Stadt Bayreuth 

Somit findet fast die Hälfte aller Pendlerbewegungen nach und von der Stadt Bayreuth statt, 

dabei werden im Wesentlichen die Einfallstraßen A9, B2, B22 und B85 sowie die Bahnlinien 

Hof-Nürnberg, Bamberg-Weiden und Bayreuth-Weidenberg genutzt. Die Pendler nach und 

von Pegnitz nutzen vor allem ebenfalls die A9 sowie die Bundesstraße B303. Für die übrigen 

Pendler gibt es keine Hauptachsen, sie nutzen neben den Autobahnen und Bundesstraßen 

auch das komplette Landes- und Kreisstraßennetz. 

Die bereits beschriebenen Park&Ride-Parkplätze spielen für den Pendlerverkehre aus dem 

Landkreis nach Bayreuth, aber auch nach außerhalb - insbesondere Nürnberg, Hof, Weiden 

und Bamberg eine besondere Rolle.  
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Abbildung 32: Knotenpunkte des Verkehrs (mit Pendlerbewegungen) 

 

4.3 JobMOBILEETY - Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalysen 

4.3.1 Darstellung einer Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalyse 

Eine Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalyse stellt in tabellarischer und kartographischer 

Form folgende Aussagen zu den täglichen Wegen der Mitarbeiter zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte dar: 

- wie weit wohnen wie viele Mitarbeiter vom Arbeitsort entfernt? 

- wo wohnen die Mitarbeiter? Gibt es besondere Schwerpunkte, von wo eine größere An-

zahl von Mitarbeitern kommt? 

- Von wo ist welches Verkehrsmittel das schnellste bzw. relativiert schnellste (Pkw nur 

dann, wenn mindestens 25% schneller als das zweitschnellste)? 

- Von wo ist welches Verkehrsmittel das günstigste, das CO2-ärmste und das bewegungs-

intensivste und das nutzenoptimale (Kombination aus allen vier Bewertungskategorien)? 

Die Analysen dienen dazu, Maßnahmen zu identifizieren, mit denen Mitarbeiter dabei unter-

stützt werden können, mit anderen Verkehrsmitteln als mit dem Pkw zur Arbeit zu kommen. 

Der Umstieg auf Elektromobilität reduziert zwar bei Nutzung regenerativ erzeugtem Strom 

den CO2-Ausstoß sowie andere Luftschadstoffe, aber dennoch stellt die Pkw-Nutzung im 

Regelfall die teuerste, energieintensivste und bewegungsärmste Fortbewegungsform dar, 

außerdem belastet sie weiterhin das Straßennetz und steigert in Verbindung mit dem Park-

raumbedarf den Flächenverbrauch. Von daher wäre es erstrebenswert, im Zuge einer nach-
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haltigen Umgestaltung der Mobilität im Landkreis nicht nur den Anteil an Elektrofahrzeugen 

zu steigern, sondern insgesamt über die Nutzung anderer nachhaltiger Verkehrsmittel wie 

dem ÖPNV, dem (Elektro-)Fahrrad oder der Fahrgemeinschaft das Pkw-Fahraufkommen zu 

reduzieren.  

4.3.1.1 Ergebnisse der Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalyse für das Landrats-
amt Bayreuth 

40% der 411 Mitarbeiter des Landratsamtes Bayreuth wohnen so, dass sie mit dem Fahr-

rad/Pedelec nicht mehr als 10 km einfache Strecke zurückzulegen hätten. Bei Nutzung eines 

Pedelec benötigt man dazu nicht mehr als 30 Minuten Fahrzeit, ohne dabei ins Schwitzen zu 

geraten. Weitere 10% wohnen so, dass sie entweder einen Elektroroller (ähnlich einer 

Vespa) oder ein S-Pedelec mit 45 km/h nutzen könnten, und ebenfalls nicht länger als 30 

min unterwegs wären. Nur 2% der Mitarbeiter wohnen weiter entfernt als 50 km. 

 
Abbildung 33: Anzahl von Mitarbeitern des Landratsamts je Entfernungscluster 

Von den Mitarbeitern, die mehr als 15 km zurückzulegen haben, wohnen auffällig viele im 

südwestlichen Bereich des Landkreises bzw. jenseits der dortigen Kreisgrenze. Rund um die 

Bahnhöfe sowohl im Norden als auch im Süden/Südosten gibt es bis auf Pegnitz selbst keine 

größeren Wohnortkonzentrationen, was darauf hindeutet, dass die Bahn für den täglichen 

Weg zur Arbeit bisher keine besondere Bedeutung spielt.  
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Abbildung 34: Wohnorte der Mitarbeiter des Landratsamts 

Das relativiert schnellste Verkehrsmittel (Pkw wird nur dann angezeigt, wenn er einen Zeit-

vorteil von mindestens 25% zum zweitschnellsten hat) ist für die meisten Mitarbeiter außer-

halb des Radius von 10 km der Pkw. Nur an den Orten in nächster Nähe zu den Bahnhöfen 

südöstlich Bayreuths weist der ÖPNV nur einen geringen Zeitverlust im Vergleich zum Pkw 

auf. Weil über eine längere Nutzungsdauer das elektrische Laden zu Hause oder am Ar-

beitsplatz weniger Zeit in Anspruch nimmt als das Tanken von Benzin oder Diesel, wird der 

E-Pkw dargestellt. 

Innerhalb des 10-km-Radius stellt der E-Roller bzw. das S-Pedelec das relativiert schnellste 

Verkehrsmittel dar. 
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Abbildung 35: Relativiert schnellstes Verkehrsmittel auf dem täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter des 
Landratsamtes 

Das nutzenoptimale Verkehrsmittel, welches mit einer Gewichtung von 40% Zeit, 30% Kos-

ten, 20% CO2 und 10% Bewegung ermittelt wurde, stellt für alle Mitarbeiter im 10-km-Radius 

das Zweirad dar, je nach konkretem Wohnort als Fahrrad, Pedelec oder E-Roller. Im unmit-

telbaren Umfeld (ca. 1,5 km) ist es das zu Fuß gehen. Anders als auf den ersten Blick erwar-

tet stellt im weiteren Umfeld für deutlich mehr Mitarbeiter der öffentliche Verkehr das nutzen-

optimale Verkehrsmittel dar, der Kleinst-Pkw im Grunde genommen nur dort, wo überhaupt 

keine ÖPNV-Verbindung existiert. 

Im Nordosten ist zweimal das Elektro-Auto als Nutzenoptimum dargestellt. das liegt daran, 

dass bei diesen Entfernungen der Stromer bereits zu den heutigen Kostenstrukturen günsti-

ger ist als der Verbrenner. In den nächsten zwei Jahren wird bei zunehmend geringeren Un-

terschieden bei den Fahrzeuganschaffungskosten das Elektroauto für immer kürzere Distan-

zen das Optimum bilden.  
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Abbildung 36: Nutzenoptimales Verkehrsmittel auf dem täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter des Landrat-
samtes 

Die nachfolgende Karte zeigt gut auf, warum der ÖPNV im weiteren Umfeld für so viele Mit-

arbeiter das Nutzenoptimum darstellt. Insgesamt sind die zeitlichen Mehraufwände bei Nut-

zung des ÖPNV im Vergleich zum Pkw durch die räumliche Nähe zum Bahnhof Bayreuth 

deutlich geringer als erwartet. Die meisten Wohnorte weisen nur für den ÖPNV lediglich 

Mehrzeiten von 40-60% auf. Üblicherweise benötigt ein deutlich größerer Anteil von Mitarbei-

tern in vergleichbaren regionalen Strukturen längere Wegzeiten. Allerdings ist die Taktung 

der Buslinien gerade im Südwesten des Kreisgebietes nicht so gut (im Berufsverkehr teilwei-

se im Stundentakt, sonst i.d.R. nur vereinzelt, so dass der ÖPNV für viele Mitarbeiter nicht 

die gewünschte Flexibilität bietet. 
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Abbildung 37: Zeitvergleich Pkw-ÖPNV (opt) für den täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter des Landrats-

amtes 

Schlussfolgerungen: 

- das Zweirad stellt für die Hälfte der Mitarbeiter das nutzenoptimale Verkehrsmittel dar. 

An Schlechtwettertagen stellt der ÖPNV für die meisten von Ihnen eine zeitlich akzep-

table Alternative dar, so dass sie ganzjährig nicht auf den Pkw angewiesen sind 

- für weitere ca. 25% der Mitarbeiter stellt der ÖPNV eine Alternative zum Pkw mit nur ge-

ringem zeitlichen Mehraufwand dar 

- für ca. 25% bedeutet die Nutzung des ÖPNV deutlichen Mehrzeitaufwand, so dass hier 

der Pkw das Nutzenoptimum darstellt   

4.3.1.2 Ergebnisse der Wohnstandort- und Erreichbarkeitsanalyse für r+w Richter 
GmbH 

44% der Mitarbeiter von r+w Richter wohnen näher als 10 km vom Arbeitsort entfernt, sofern 

man die kürzeren Streckenführungen des Fahrrads berücksichtigt. Bis 15 km sind es sogar 

knapp zwei Drittel der Belegschaft. Somit stellt zumindest bei fahrradtauglichem Wetter das 

Zweirad für die Mehrzahl der Mitarbeiter eine gute Möglichkeit für den täglichen Arbeitsweg 

dar. Weiter entfernt als 30 km wohnen nur noch zwei Mitarbeiter. Damit wohnt die Beleg-

schaft vergleichen mit vielen anderen Unternehmen sehr nah am Arbeitsplatz.   
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Abbildung 38: Anzahl von Mitarbeitern von r+w Richter je Entfernungscluster 

Die Wohnorte verteilen sich recht gleichmäßig im Umfeld des Unternehmens, mit einem ge-

ringfügigen Schwerpunkt im Westen sowie im Nordosten. 

 
Abbildung 39: Wohnorte der Mitarbeiter von r+w Richter 

Für alle Mitarbeiter stellen die Individualverkehrsmittel das relativiert schnellste Verkehrsmit-

tel dar, im Nahbereich das Zweirad, bei größeren Entfernungen der E-Pkw. 



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 78 von 197 

 
Abbildung 40: Relativiert schnellstes Verkehrsmittel auf dem täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter von 

r+w Richter 

Nur für einen Mitarbeiter konnte zu den relevanten Uhrzeiten eine ÖPNV-Verbindung ermit-

telt werden, für alle anderen wirft der Hafas-Server der Deutschen Bahn keine Verbindung zu 

den abgefragten Uhrzeiten aus.  

 
Abbildung 41: Zeitvergleich Pkw-ÖPNV (opt) für den täglichen Arbeitsweg der Mitarbeiter von r+w Richter 
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Schlussfolgerungen: 

- Das Zweirad stellt für meisten Mitarbeiter an Tagen ohne Regen und Schnee das opti-

male Verkehrsmittel dar.  

- Wenn an Schlechtwettertagen die weiter entfernt wohnenden Mitarbeiter die näher woh-

nenden Kollegen mit dem Auto abholen würden, könnten deutlich weniger Pkw zum Ein-

satz kommen 

- für die weiter entfernt wohnenden Kollegen wird sich bei weiter sinkenden Preisen der 

Elektrofahrzeuge frühzeitig der Umstieg auf Elektromobilität lohnen. 

 

4.4 Identifizierung und Quantifizierung von Mobilitätsgruppen im Be-
reich der Personenmobilität 

Um das Elektromobilitäts- und CarSharing-Potenzial im Landkreis Bayreuth aufzeigen zu 

können, wurden in Abstimmung mit dem Auftraggeber zunächst Mobilitätsgruppen mit ver-

gleichbaren Mobilitätsbedürfnissen definiert und quantifiziert. Dabei wurde Folgendes be-

rücksichtigt:  

- Einteilung aller Einwohner des Landkreises gemäß ihrem Mobilitätsverhalten (inkl. Tou-

risten) 

- Vermeidung von Überschneidungen zwischen den Mobilitätsgruppen (Dopplungen) 

- Die Datengrundlage stammt zum Teil aus unterschiedliche Quellen und Datenerhebung 

mit unterschiedlicher Aktualität, daher geringfügige Abweichungen 

- Berücksichtigung der jeweiligen äußeren Faktoren (z.B. Fahrpläne,…) 

- Beachtung der individuellen Ansprüche und Anreize  

- Ableitung des Potenzials der jeweiligen Mobilitätsgruppe für die Nutzung von Elektromo-

bilität und von CarSharing 

Dabei resultierten die nachfolgenden Mobilitätsgruppen:  

- Öffentliche Pendler 

- Individualpendler 

- Handelsreisende 

- Gelegenheitsfahrer mit Grundversorgung vor Ort 

- Gelegenheitsfahrer ohne Grundversorgung vor Ort 

- Elterntaxi 

- Schüler  

- Touristen 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Mobilitätsgruppen mit ihren Ansprüchen beschrie-

ben und quantifiziert, es werden die zur Deckung des jeweiligen Mobilitätsbedarfs geeigne-

ten Verkehrsmittel aufgezeigt. 

Es geht dabei NICHT um das aktuelle Mobilitätsverhalten, sondern um die Potenziale, die 

sich diesen Gruppen bieten. Es kommt also nicht auf die aktuell genutzten Verkehrsmittel an, 

sondern auf solche, die zu dem Mobilitätsbedarf grundsätzlich passen würden und dabei 
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nachhaltiger sind als die heute genutzten. Neben dem Elektro-Pkw und dem CarSharing 

werden dabei auch das Zweirad und der Pkw berücksichtigt.  

4.4.1 Individualpendler 

Definition & Beschreibung: 

Dieser Gruppe wurden alle Berufspendler zugeordnet, die entweder weniger als 10 km in 

den Nachbarort pendeln und dafür ein Zweirad nutzen könnten oder die auf weiteren Stre-

cken über keine oder nur eine schlechte ÖPNV-Verbindung verfügen und deshalb auf einen 

Pkw angewiesen sind. 

Die ÖPNV-Verbindungen wurden als schlecht eingestuft, wenn die Taktung entweder zu ge-

ring ist (weniger als 2x pro Stunde, bzw. Einzelfallentscheidung), oder man mehr als einmal 

umsteigen muss. Dieser Gruppe wurden auch solche Arbeitnehmer zugeordnet, die aufgrund 

von Schichtarbeit regelmäßig außerhalb der üblichen ÖPNV-Bedienzeiten fahren müssen 

und somit zumindest in diesen Zeiten über keine nutzbare ÖPNV-Verbindung verfügen. So-

wie solche, die wegen ständig wechselnder Arbeitszeiten ebenfalls öfters in Schwachzeiten 

des ÖPNV mit geringeren Taktungen fahren müssten. 

Tägliches Pendeln mit dem Pkw erfordert im Regelfall ein eigenes Kfz. Die Verfügbarkeit 

eines eigenen Kfz führt dazu, dass für diese Menschen weder CarSharing noch ÖPNV einen 

Nutzen stiften und daher im Regelfall auch nicht genutzt werden. Im ländlichen Raum nutzen 

solche Menschen nur selten das Fahrrad oder Pedelec, allenfalls für Freizeitverkehre wird es 

gelegentlich genommen. 

Wer täglich mit dem Fahrrad oder Pedelec in den nächsten Ort pendelt, benötigt hingegen 

nur gelegentlich einen Pkw. Bei ihnen besteht ein hohes Potenzial für ÖPNV und CarSha-

ring. 

Herleitung:  

Von der Gruppe der Berufspendler wurden die ÖPNV-Pendler (siehe 4.4.2), die Schichtar-

beiter und die Handelsreisenden (siehe 4.4.3) abgezogen. Außerdem wurden die Individual-

pendler heraus gerechnet, die den Elterntaxis zugeordnet wurden.  

Weiterhin wurde die Gruppe der Individualpendler weiter unterteilt in diejenigen, die wegen 

der Entfernung auf einen Pkw angewiesen sind, und diejenigen, die bei einer Entfernung von 

bis zu 10 km grundsätzlich auch das Elektrofahrrad nutzen könnten. Dazu wurde am konkre-

ten Beispiel der Gemeinde Creußen ein Hilfsfaktor als Näherungswert entwickelt, der dann 

verwendet wurde, um bei allen übrigen Gemeinden auf die Anzahl der Pendler schließen zu 

können, die in einer Entfernung bis zu 10 km von ihrem Wohnort arbeiten. Diese könnten 

grundsätzlich  mit Fahrrad oder Pedelec zur Arbeit fahren. 

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Hoch  

- Fahrtstrecken:    Kurz - Lang 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  6-9 Stunden 
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- Benötigter Stauraum:   Mittel 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1 

Anreize: 

- in den meisten Fällen Ladeinfrastruktur zu Hause 

- Schnelllader auf der Fernstrecke 

- für die Zweirad-Individualpendler: eine gut ausgebaute Radverkehrsanlage 

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

- v.a. Privat-Pkw (insbesondere bei weiteren Arbeitswegen lohnt sich E-Pkw) 

- Fahrgemeinschaft (bei größeren Firmen teilweise Fahrgemeinschafts-CarSharing) 

- Pedelec bei < 10 km Entfernung 

Quantifizierung:  

18.900 Individualpendler, davon 3.300 Zweiradpendler 

4.4.2 Öffentliche Pendler 

Definition & Beschreibung: 

Die Einwohner, die dieser Gruppe zugeordnet sind, legen täglich einen Arbeitsweg von min-

destens 10 km zurück. Weil auf ihrem Arbeitsweg eine ÖPNV-Verbindung besteht, bei der 

man maximal einmal umsteigen muss, sind sie grundsätzlich in der Lage, diese Fahrten mit 

dem ÖPNV zu absolvieren. Sie arbeiten im Regelfall tagsüber und können entweder im 

Rahmen der Gleitzeit ihren Arbeitsbeginn und -ende frei wählen, oder sie arbeiten in einer 

festen Tagschicht. 

Weil sie den Arbeitsweg mit dem ÖPNV zurücklegen, benötigen sie nur noch selten einen 

Pkw, wozu sie kein eigenes Fahrzeug mehr vorhalten, sondern für kurze Fahrten innerhalb 

des eigenen Ortes das Fahrrad/Pedelec sowie auf weiteren Fahrten oder für den Transport 

von Lasten ein CarSharing-Fahrzeug nutzen. Wenn es aus zeitlicher und finanzieller Sicht 

Sinn macht, wird auch der ÖPNV genutzt. 

Herleitung:  

Alle Pendler > 10 km mit direkter ÖPNV-Verbindung oder mit max. einem Umstieg auf den 

Schienenverkehr sowie mit guter Taktung (in der für den Berufsverkehr relevanten Zeit <  30 

Minuten). Abzüglich aller Pendler, die in Schichtarbeit oder in stark wechselnden Arbeits-

zeitmodellen tätig sind (z. B. Einzelhandel).  

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Hoch  

- Fahrtstrecken:    Mittel 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  5-9 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Niedrig/Mittel 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1 
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Anreize: 

- dichtes CarSharing-Netz mit ausreichender Anzahl an E-Fahrzeugen, vor allem abends 

und am Wochenende (tagsüber wegen Arbeit abwesend und gebunden) 

- sichere Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen / Haltestellen (Fahrradbox) 

- komfortable Fahrradabstellinfrastruktur vor allen Geschäften und sonstigen Einrichtun-

gen 

- sichere und gute Radverkehrsanlage  

- (kostenfreie) Fahrradmitnahmemöglichkeit in der Bahn, ggf. Lademöglichkeiten in der 

Bahn 

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

Solche Pendler nutzen auf dem regelmäßigen Weg zur Arbeit den ÖPNV und für sonstige 

Bedarfsfahrten einen sinnvollen Mix aus CarSharing, ÖPNV, Fahrrad/Pedelec. Ggf, nutzen 

sie täglich das Fahrrad/Pedelec, um schneller zur Haltestelle zu kommen. Ggf. bietet sich für 

die Strecke von der letzten Haltestelle bis zum Arbeitsplatz ebenfalls ein Fahrrad an, dazu 

könnte sowohl ein zweites Rad ("Sperrmüll-Rad", um es immer über Nacht an der Haltestelle 

stehen lassen zu können) oder ein Falt-Rad, welches in der Bahn/im Bus mitgeführt wird. 

Quantifizierung:  

11.000 ÖPNV-Pendler 

4.4.3 Handelsreisender 

Definition & Beschreibung: 

Handelsreisende sind beruflich ganztägig oder zumindest große Teile des Tages im Land-

kreis unterwegs, beispielsweise als Handelsvertreter oder als Handwerker. Häufig haben sie 

Gepäck, Werkzeug oder Baumaterial an Bord. Oftmals werden mehrere Ziele nacheinander 

angefahren.  

Solche Mitarbeiter sind in den meisten Fällen ganz objektiv auf ein Fahrzeug angewiesen. 

Größe und Ausstattung können sicherlich in vielen Fällen kleiner sein als heute oftmals Rea-

lität. Im Pkw-Segment können es mit den jetzt verfügbaren Fahrzeugen im Regelfall Elektro-

fahrzeuge sein, im Bereich der Kleintransporter wird es in den nächsten 2 Jahren ein ent-

sprechendes Fahrzeugangebot geben. 

Herleitung:  

Auf Basis der Unternehmensverzeichnisse von IHK und HWK und einer Abschätzung der 

Mitarbeiterzahl dieser Unternehmen sowie der Verteilung auf Innen- und Außendienst wurde 

die Anzahl der Außendienstmitarbeiter mit Dienstfahrzeugen ermittelt.  

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Sehr Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Sehr Hoch 

- Fahrtstrecken:    Kurz - Lang 
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- Aufenthaltsdauer am Ziel:  1-8 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Mittel - Hoch 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1-3 

Anreize: 

- nicht öffentliche Ladeinfrastruktur am Wohn- und/oder Arbeitsort 

- Schnelllader auf Fernstrecken sowie in der Region für den Notfall 

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

Branchenabhängig wurde die Anzahl von Fahrzeugen je Mitarbeiter bzw. Team ermittelt. 

Quantifizierung:  

3.200 Handelsreisende 

4.4.4 Gelegenheitsfahrer mit Grundversorgung vor Ort 

Definition & Beschreibung: 

Zu dieser Gruppe gehören alle diejenigen Einwohner, die als Rentner, Hausfrauen oder Ar-

beitslose keinen täglichen Arbeitsweg haben und über eine Grundversorgung (Bäcker, Metz-

ger, kleiner Lebensmittelhandel) im eigenen Ortsteil verfügen. Außerdem gehören diejenigen 

dazu, die in solchen Orten wohnen und arbeiten und den Weg zwischen Wohnung und Ar-

beitsstätte auf kurzen Distanzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad (bei Steigungen mit dem Pe-

delec) zurücklegen können.  

Herleitung:  

Alle Einwohner der Orte mit Grundversorgung (Bäcker, Metzger, Dorfladen) , abzüglich aller 

Pendler, Handelsreisenden und Schüler sowie aller Elterntaxi.  

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Niedrig 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Mittel  

- Fahrtstrecken:    Kurz 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  1-3 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Mittel 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1-4 

Anreize: 

- dichtes CarSharing-Netz mit ausreichender Anzahl an E-Fahrzeugen, für die Berufstäti-

gen vor allem abends und am Wochenende, für alle anderen auch tagsüber 

- Elektro-Lastenrad-Sharing-Angebot im eigenen Ort 

- sichere Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen / Haltestellen (Fahrradbox) 

- komfortable Fahrradabstellinfrastruktur vor allen Geschäften und sonstigen Einrichtun-

gen 

- sichere und gute Radverkehrsanlage  
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Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

Gelegenheitsfahrer haben ein hohes CarSharing-Potenzial, sofern es ihnen gelingt, die Fahr-

ten im eigenen Ort in erster Linie auf das Fahrrad oder Pedelec zu verlagern. Dies ist in ers-

ter Linie eine mentale Fragestellung. Die Fahrten, für die objektiv ein Pkw benötigt wird, sind 

dann in den meisten Fällen so wenige Fahrten nach außerhalb, bzw. legen so wenige Kilo-

meter bzw. Fahrtstunden zurück, dass dies im Regelfall mit einem CarSharing-Fahrzeug 

deutlich günstiger ist. 

Wer tatsächlich sein Fahrzeug abschafft und auf CarSharing, ÖPNV und Zweirad umsteigt, 

wird in aller Regel über ein eigenes hochwertiges Fahrrad oder Pedelec verfügen. Bedarf 

könnte jedoch an einem Elektro-Lastenrad aus einem Sharing-Angebot bestehen, um damit 

Wocheneinkäufe und andere Transporte innerhalb des eigenen Ortes durchzuführen. 

Quantifizierung:  

24.800 Gelegenheitsfahrer mit Grundversorgung im eigenen Ort. 

4.4.5 Gelegenheitsfahrer ohne Grundversorgung vor Ort 

Definition & Beschreibung: 

Zu dieser Gruppe gehören alle diejenigen Einwohner, die als Rentner, Hausfrauen oder Ar-

beitslose keinen täglichen Arbeitsweg haben und NICHT über eine Grundversorgung (Bä-

cker, Metzger, kleiner Lebensmittelhandel) im eigenen Ortsteil verfügen. Außerdem gehören 

diejenigen dazu, die in solchen Ort wohnen und arbeiten und den Weg zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte auf kurzen Distanzen zu Fuß oder mit dem Fahrrad (bei Steigungen mit 

dem Pedelec) zurücklegen können. 

Herleitung:  

Alle Einwohner der Orte OHNE Grundversorgung (Bäcker, Metzger, Dorfladen), abzüglich 

aller Pendler, Handelsreisenden und Schüler sowie aller Elterntaxi.  

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Niedrig - Mittel 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Niedrig - Mittel 

- Fahrtstrecken:    Kurz - Mittel 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  1-5 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Niedrig - Hoch 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1-3 

Anreize: 

- dichtes CarSharing-Netz mit ausreichender Anzahl an E-Fahrzeugen, für die Berufstäti-

gen vor allem abends und am Wochenende, für alle anderen auch tagsüber 

- Elektro-Lastenrad-Sharing-Angebot im eigenen Ort 

- sichere Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen / Haltestellen (Fahrradbox) 
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- komfortable Fahrradabstellinfrastruktur vor allen Geschäften und sonstigen Einrichtun-

gen 

- sichere und gute Radverkehrsanlage  

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

Auch die Gelegenheitsfahrer OHNE Grundversorgung im eigenen Ort haben ein hohes Car-

Sharing-Potenzial. Menschen, die so leben, berichten, dass sie ihre Einkäufe im Regelfall auf 

1-2 Fahrten pro Woche bündeln. Das ist neben den sonstigen Gelegenheitsfahrten ebenfalls 

gut mit einem CarSharing leistbar. 

Noch stärker als in Orten mit Grundversorgung werden die Menschen, die hier leben und 

ihren Pkw abschaffen, über ein eigenes hochwertiges Pedelec verfügen wollen. Ein Elektro-

lastenrad gewinnt hier ebenfalls noch stärker an Bedeutung, damit nicht jede Besorgung ein 

Auto erfordert. 

Quantifizierung:  

23.100 Gelegenheitsfahrer ohne Grundversorgung im eigenen Ort 

4.4.6 Elterntaxi 

Definition & Beschreibung: 

In der Gruppe Elterntaxi wird das Fahrzeug unabhängig von anderen Fahrzwecken allein 

deshalb benötigt, weil damit die Kinder von ihren Eltern zu den verschiedensten schulischen 

und freizeitlichen Aktivitäten gefahren werden. Dabei werden oftmals mehrere Fahrten pro 

Tag absolviert, beispielsweise die Fahrt zum Sport, aber dann auch zwei Stunden später 

wieder die Abholung. 

Herleitung:  

Die Anzahl der Elterntaxis wurde über eine Abschätzung aller Familien im Landkreis ermit-

telt. Angenommen wurde die Anzahl, die ihre Kinder regelmäßig zum Sport und Schule fah-

ren. Die Gesamtanzahl der Familien beträgt 11.300. Die Schätzung der Elterntaxis beträgt 

66%. 

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Mittel - Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Hoch  

- Fahrtstrecken:    Niedrig - Mittel 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  1-4 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Niedrig - Mittel 

- Anzahl Personen je Fahrt:  2-3 

Anreize: 

- nicht öffentliche Ladeinfrastruktur am Wohn- und/oder Arbeitsort 

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 
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Für die meisten Elterntaxis kommt - insbesondere bei sonstiger privater Nutzung - als Erst-

fahrzeug in der Familie vor allem ein privater Pkw in Frage. Wenn es ein Zweitfahrzeug ist, 

und das Erstfahrzeug ebenfalls zumindest häufiger auch als Elterntaxi eingesetzt werden 

kann, wäre die Nutzung eines E-CarSharing-Fahrzeugs möglich. 

Quantifizierung:  

7.400 Elterntaxis 

4.4.7 Schüler  

Definition & Beschreibung: 

Die Gruppe der Schüler umfasst grundsätzlich alle Personen, die zur Schule gehen oder 

eine Berufsausbildung mit Berufsschule absolvieren. Die Gruppe wurde anhand der vorlie-

genden Personenzahl im Alter von 6 bis 18 Jahren berechnet, unabhängig davon, ob sie mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Schule bzw. zum Ausbildungsplatz 

fahren, ob sie zu Fuß gehen oder von den Eltern gebracht werden (letzteres ist in der Be-

rechnung der Elterntaxen berücksichtigt). Eine Unschärfe ergibt sich daraus, dass keine Zah-

len zu den Schülern im Erwachsenenalter vorlagen. Die Altersgruppe -06 Jahre ist beim El-

terntaxi berücksichtigt, nicht bei den Schülern. 

Herleitung:  

Alle Personen im Alter von 6 bis 18 Jahren im Landkreis. 

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Mittel  

- Fahrtstrecken:    Kurz - Mittel 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  5-9 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Niedrig - Mittel 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1-2 

Ableitung der benötigten Verkehrsmittel: 

Im Wesentlichen sind Schüler, sofern sie nicht zu Fuß gehen oder von den Eltern gebracht 

werden, Nutzer des ÖPNV sowie des Fahrrads (nur ältere Schüler nutzen ggf. Pedelec). 

CarSharing ist für erwachsene Schüler interessant, sofern sie nicht selbst über einen eige-

nen Pkw verfügen. 

Quantifizierung:  

11.800 Schüler 

4.4.8 Touristen 

Definition & Beschreibung: 
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Unter Touristen werden neben den touristischen Tages- sowie Übernachtungsgästen auch 

Geschäftsreisende subsummiert. 

Eine Trennung nach Anreise mit Pkw und öffentlichen Verkehrsmittel war auf Basis der vor-

liegenden Daten nicht möglich. 

Herleitung:  

Touristen bestehen aus zwei Gruppen: Den Tagestouristen und den Mehrtagestouristen. Die 

Zahl der Mehrtagestouristen stammt vom statistischen Landesamt (entspricht Gästeankünf-

te). Die Zahl der  Tagestouristen wurde auf Basis des Deutschen Wissenschaftlichen Insti-

tuts für Fremdenverkehr e.V. auf Basis der Einwohnerzahl des Landkreis Bayreuth ermittelt.  

Ansprüche: 

- Häufigkeit der Fahrten:   Niedrig - Hoch 

- Benötigte Verfügbarkeit:  Mittel - Hoch  

- Fahrtstrecken:    Kurz - Mittel 

- Aufenthaltsdauer am Ziel:  1 - 8 Stunden 

- Benötigter Stauraum:   Niedrig - Hoch 

- Anzahl Personen je Fahrt:  1 - 4 

Die Ansprüche unterscheiden sich sehr stark, in Abhängigkeit von den Aktivitäten während 

des Aufenthalts. Bei einem Tagestouristen kann sich der Bedarf auf die An- und Abreise be-

schränken, er kann sich aber auch wie vor allem beim Übernachtungsgast auf weitere Fahr-

ten innerhalb des Kreisgebiets erstrecken Je nach dem für die Anreise gewählten Verkehrs-

mittels sowie abhängig von der konkreten Strecke können sowohl der eigene Pkw, der 

ÖPNV, das Leihrad oder das CarSharing-Fahrzeug den Bedarf optimal.   

Ableitung: 

Sofern die Touristen und Geschäftsreisenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, be-

nötigen sie im Landkreis Angebote für die Anschlussmobilität. Dies sind neben dem ÖPNV 

vor allen Car- und BikeSharing. Die zurückzulegenden Strecken ermöglichen die Nutzung 

von Elektrofahrzeugen. 

Bei Anreise mit dem eigenen Elektro-Pkw wird Ladeinfrastruktur benötigt. Übernachtungs-

gäste benötigen vor allem Langsam-Lader am Hotel, Tagesgäste vor allem mittelschnelle 

Lader an den Freizeiteinrichtungen. In seltenen Fällen werden Schnelllader gebraucht.  

Quantifizierung:  

1.000  

Tagesgäste: durchschnittlich 239 pro Tag 

Mehrtagesgäste: durchschnittlich 762 pro Tag 



_______       

 

© 2017 | EcoLibro GmbH und EMCEL GmbH     

Abschlussbericht „Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts für den Landkreis Bayreuth“  Seite 88 von 197 

4.4.9 Zusammenfassung der Mobilitätsgruppen 

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Mobilitätsgruppen und die Ableitung des quantifizierten 

Potenzials für E-CarSharing, (E-)BikeSharing, sowie eigene E-Pkw und Pedelecs bzw. Fahr-

räder.  

- Das höchste Potenzial weist - anders als die heute erlebte Praxis - das E-CarSharing 

auf. Das liegt insbesondere an folgenden Faktoren: 

- der ÖPNV wird von den Berufspendlern deutlich weniger genutzt als eigentlich möglich 

- weil es kein CarSharing-Angebot gibt, muss jeder, der auch nur gelegentlich ein Fahr-

zeug benötigt, selbst eines besitzen. Zwar wird durchaus ein innerfamiliäres CarSharing 

praktiziert, doch fühlen sich die "Mitnutzer" oftmals als Bittsteller gegenüber dem 

"Hauptnutzer", so dass wenn es finanziell möglich ist, sehr oft der Drang nach einem ei-

genen Fahrzeug besteht, um aus dieser unterlegenen Rolle herauszukommen. 

- sobald jemand über ein eigenes Fahrzeug verfügt, wird dieses viel intensiver genutzt als 

es eigentlich erforderlich wäre, weil andere Mobilitätsalternativen in den Hintergrund rü-

cken. Selbst Fahrten innerhalb des eigenen Ortes werden von der Mehrheit der Fahr-

zeugbesitzer dann vorrangig mit dem Pkw durchgeführt.  

- im ländlichen Raum werden die Bürger überhaupt erst mit einer hohen Verfügbarkeit un-

terschiedlich großer CarSharing-Fahrzeugen in einem engen Stationsnetz (250-500 Me-

ter von der Wohnung entfernt) in die Lage versetzt, die Existenz eines eigenen Pkw in 

Frage zu stellen.  

Das heute zu beobachtende Mobilitätsverhalten weicht weit von den in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellten Potenziale ab. Bei Realisierung eines guten CarSharing-Angebots und 

intensiver Vermarktung, bei gleichzeitiger Verbesserung des ÖPNV, wird sich das Mobilitäts-

verhalten im Laufe der Jahre in diese Richtung entwickeln. 
 

Gesamt 
(E-) Car-
Sharing 

(E-) Bike-/ 
E-astenrad- 

Sharing 

Eigener 
(E-) 
Pkw 

Pedelec 
/ Fahr-

rad 

Öffentlicher Pendler  11.000  11.000  0  0  11.000 

Individualpendler  18.900  3.300  0  15.600  3.300  

Handelsreisender  3.200  0  0  3.200  0  

Gelegenheitsfahrer mit Grund-
versorgung 

24.800  24.800  19.000*  0  0  

Gelegenheitsfahrer ohne 
Grundversorgung 

23.100  23.100  0  0  17.700  

Elterntaxi  7.400  2.200  0  5.200  0  

Schüler  11.800  600  0  0  3.400**  

Touristen  1.000  1.000  1.000  0  0  

Gesamt  101.200  66.000  20.000  24.000  35.400  

Abbildung 42: Übersicht der Anzahlen je Mobilitätsgruppe 
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*  Der Bedarf an einem Pedelec oder E-Lastenrad ist gering, weil innerhalb des eigenen Ortes ein Fahrrad aus-
reicht, Strecken nach außerhalb aber eher seltener mit dem Pedelec zurückgelegt werden. Elektrolastenräder 
sind teuer und benötigen einen Stellplatz, die private Anschaffung zur Nutzung einmal pro Woche ist für die meis-
ten nicht lohnend, daher beides eher als Sharing.  

** Pedelecs kommen sowohl aus Kosten- als auch aus Sicherheitsgründen eher für ältere Schüler in Frage, daher 
wird das Potenzial nur bei den 15-18-Jährigen gesehen. 

Wie schnell sich das Mobilitätsverhalten in diese Richtung entwickelt, hängt von vielen Fak-

toren ab.  

4.5 Identifizierung und Quantifizierung von Mobilitätsgruppen im Be-
reich der Mobilitätsdienstleister und Logistik 

4.5.1 Mobilitätsdienstleister und Logistik 

Die nachfolgende Übersicht verschafft einen Überblick über die Mobilitätsdienstleister sowie 

Logistiker/Spediteure im Landkreis sowie in der Stadt Bayreuth.  

 
Abbildung 43: FLEETRIS-Beispiel-Darstellung der tatsächlichen Dienst-Pkw-Nutzung 

CarSharing 

CarSharing ist im Landkreis bislang noch gar nicht anzutreffen, und auch in der Stadt Bay-

reuth ist das Angebot der beiden CarSharing-Vereine "Bayreuth Mobil e.V." und "Ökobil e.V." 

mit nur sieben Fahrzeugen noch sehr gering, also 0,1 je 1.000 Einwohner. Zum Vergleich: 

Deutschlands CarSharing-Hauptstadt mit 2,15 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner ist Karlsru-

he, gefolgt von Stuttgart mit 1,44 Fahrzeugen und Frankfurt am Main mit 1,21 Fahrzeugen. 

Köln landet mit 1,15 Fahrzeugen auf Platz 4 und ist die am besten versorgte Millionenstadt 

im Ranking. Gute CarSharing-Versorgung ist nicht ausschließlich ein Phänomen sehr großer 

Städte. Unter den ersten zehn des Rankings sind mit Tübingen, Heidelberg und Göttingen 
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auch drei Städte mit weniger als 200.000 Einwohnern. Zum Stichtag 15. April 2015 gab es in 

Deutschland 136 Städte über 50.000 Einwohner mit einem CarSharing-Angebot. 

Mietwagenanbieter 

Auch das Mietwagenangebot ist sehr stark auf die Stadt Bayreuth (Sixt, Europcar, Euromo-

bil, Budget, Avis) konzentriert, dort gibt sechs Anbieter. Mietwagen sind geeignet, um Dienst-

reisebedarf von Unternehmen und Behörden zu decken, außerdem auch für Wochenendaus-

flüge und Urlaubsfahrten von Bürgern, nicht aber wie CarSharing für kurzzeitigen Bedarf im 

Stundenbereich bzw. für wenige Kilometer, weil die Abrechnung grundsätzlich tageweise mit 

pauschalem Kilometerkontingent erfolgt. 

Die Umstellung von Mietwagen auf Elektromobilität wird in nennenswertem Umfang erst bei 

größeren Reichweiten ab schätzungsweise 500 km sowie bei deutlich geringeren Anschaf-

fungskosten möglich sein. Bei kürzeren Reichweiten würden sich die Mietwagenketten zum 

einen zu sehr in ihrem Geschäftsmodell beschränken, welches u.a. darauf basiert, Fahrzeu-

ge zwecks Auslastungsoptimierung zwischen Filialen auszutauschen, was mit limitierten 

Reichweiten schwieriger wird. Zum anderen werden Mietwagen oft auf langen Distanzen 

genutzt, was eine Splittung der Fahrzeugbestände in Kurz- und Langstreckenfahrzeuge er-

forderlich machen würde. Außerdem ist anders als beim CarSharing der Kraftstoff nicht in 

der Miete enthalten, sondern wird separat vom Kunden getragen. Bei einem Elektroauto 

müsste dies umgestellt werden, weil ja sonst der abgebende Nutzer erst vollladen müsste, 

bevor er das Fahrzeug abgeben kann. Weiterhin würde sich dann optisch der Preis des 

Fahrzeugs verteuern, weil er plötzlich inklusive Kraftstoff auszuweisen wäre. Und schließlich 

- ganz wesentlich - leben die Mietwagenanbieter von hohen Rabatten der Hersteller bei Ab-

nahme von den Modellen, die diese ihnen vorgeben. Eine wesentliche Ertragsquelle ist eine 

positive Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis, weshalb die Mietwagen meist nur ein 

halbes oder maximal ein Jahr gehalten werden. Weil die Hersteller bei Elektrofahrzeugen mit 

Rabatten noch sehr zurückhaltend sind, fiele eine der Hauptertragsquellen der Anbieter weg. 

Fahrradverleih 

Im Landkreis gibt es drei professionelle Fahrradverleiher, beispielhaft seien E-FunPark in 

Pottenstein und Bullhead auf dem Ochsenkopf genannt. Letzterer baut ein Netz an Ver-

leihstationen auf, an denen vor allem hochwertige elektrische Mountainbikes an Touristen 

vermietet werden. Dabei setzt er auf Kooperationen insbesondere mit Hotels und Pensionen, 

die so einen direkten Mehrwert für ihre Gäste schaffen. Die Räder werden jeweils am Ende 

der Saison verkauft, wobei zunehmend Einwohner der umliegenden Orte zu den Käufern 

gehören. 

In Bayreuth gibt es einen Verleiher. 

Taxiunternehmen 

Im Landkreis Bayreuth gibt es vier Taxiunternehmer, in der Stadt sind es 16. Diese betreiben 

insgesamt 44 Fahrzeuge. 

Das Taxigewerbe im ländlichen Raum lebt in erster Linie von Krankenfahrten sowie von 

Schülerbeförderungen (vor allem von Menschen mit Behinderungen), die durch die Kranken-

kassen und durch die öffentliche Hand getragen werden. 
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Das Taxi würde grundsätzlich für alle Menschen auf dem Land, die ihren Pkw nur ca. 1.000-

2.000 km pro Jahr nutzen, eine gute und günstigere Alternative zum eigenen Fahrzeug dar-

stellen. Da es aber nicht jederzeit und überall verlässlich verfügbar ist, das Krankentranspor-

timage hat und außerdem wegen der hohen variablen Kosten für viele teuer erscheint, wird 

es von dennoch von den meisten nicht als regelmäßiges Verkehrsmittel akzeptiert. 

Bislang kamen Elektrofahrzeuge für das Taxigewerbe nicht in Frage. Mit den neuen Fahr-

zeugmodellen und den jetzt verfügbaren Reichweiten hat sich das zumindest für den größe-

ren Teil der Taxiflotte ins Gegenteil verkehrt. Es ist nur den Taxiunternehmen noch nicht ins 

Bewusstsein gerückt. Taxen fahren pro Jahr regelmäßig zwischen 60.000 und 80.000 km, im 

Tagesschnitt also 160-220 km. Darunter gelegentlich auch Einzelfahrten mit deutlich weite-

ren Strecken, diese sind aber meist planbar. Gerade auf dem Land haben die meisten Fahr-

zeuge nachts eine Pause von 4-6 Stunden, wochentags früher als am Wochenende. Laden 

mit mittelschnellen Ladern (22 kW) reicht aus, um die Akkus über Nacht wieder aufzuladen. 

Aber auch tagsüber gibt es immer wieder Standzeiten, in denen nachgeladen werden könn-

te. Im Winter müssten diese aktiv genutzt werden, um den erhöhten Stromverbrauch der 

Heizung auszugleichen. Da Elektro-Pkw ihre monetären Vorteile gerade bei hohen Fahrleis-

tungen am besten ausspielen (geringere Energie- und Wartungskosten), lassen sich diese 

im Taxieinsatz günstiger betreiben als Verbrenner.  

Speditionsunternehmen 

Im Landkreis Bayreuth gibt es 15 Spediteure, in der Stadt Bayreuth weitere 9. Beispielhaft 

werden Emons, Kowol, Dobner, Maisel und Steinbach genannt. 

Für das Speditionsgewerbe eignen sich die bislang verfügbaren Lkw mit Elektroantrieb auf 

absehbare Zeit noch nicht. Zum einen sind die Anschaffungskosten noch deutlich höher und 

lassen sich in dem hart umkämpften Markt nicht in den Preisen realisieren. Zum anderen 

sind die Reichweiten noch zu gering, um flexibel und ganztägig eingesetzt werden zu kön-

nen.  

 

4.6 Beschreibung und Zielsetzung der FLEETRIS-Analyse 

Zur Ermittlung der Potenziale, die die Integration von Poolfahrzeugen von Behörden und 

Unternehmen für den Aufbau eines E-CarSharings im Landkreis bietet, wurden die Fuhr-

parks des Landratsamts sowie der beiden Unternehmen Sigmund-Lindner GmbH in War-

mensteinach sowie Richter R&W Steuerungstechnik GmbH (r+w Richter) in Ahorntal mit Hil-

fe einer FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse ausgewertet. Die jeweiligen Unternehmen und 

Behörden haben detailliertere Aufbereitungen der Ergebnisse erhalten, hier sind sie nur in 

dem Umfang aufgenommen, wie es zur Verdeutlichung des Prinzips erforderlich ist. 

4.6.1 Beschreibung der FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse 

Eine FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse ermöglicht die Ermittlung folgender Potenziale: 

- wie hoch ist das Einsparpotenzial durch Steigerung der Auslastung über die Reduzie-

rung des eigenen Fahrzeugbestandes? 
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- wie hoch ist das Einsparpotenzial durch Abdeckung von Spitzenbedarfen mit CarSha-

ring-Fahrzeugen? 

- wie hoch ist das Kostensenkungspotenzial durch Vermietung der eigenen Fahrzeuge 

außerhalb der eigenen Bedarfszeiten (vor allem abends und am Wochenende) an Mitar-

beiter, Nachbarunternehmen und Bürger? 

- wie viele Pool- oder CarSharing-Fahrzeuge sind erforderlich, wenn keine Privat-Pkw 

mehr für Dienstfahrten eingesetzt werden sollen, und wie hoch ist das dabei zu errei-

chende Einsparpotenzial? 

- wie viele bisher mit Pkw durchgeführte Fahrten könnten durch Fahrräder, Pedelecs und 

Elektrolastenräder ersetzt werden?  

- wie hoch ist das Elektromobilitätspotenzial im eigenen Fuhrpark sowie bei der Anmie-

tung von CarSharing-Fahrzeugen? 

- wie viel CO2-Reduzierung ist in den verschiedenen Szenarien möglich? 

Zur Erstellung einer solchen Analyse werden zunächst die Fahrdaten eines repräsentativen 

Zeitraums in der Analysesoftware mit den benötigten Informationen (Beginn- und Enddatum/-

uhrzeit, Fahrzeug, Fahrzeugklasse, zurückgelegte Kilometer, ggf. weitere Informationen wie 

z. B. Anzahl Personen und Menge mitgeführtes Material) erfasst. Danach werden IST-Bilder 

der Fahrzeugnutzung sowie sog. Türmchenbilder generiert, letztere für alle Fahrten oder für 

einzelne Fahrtensegmente (z. B. Fahrten mit bestimmten Fahrtentfernungen). Mit weiteren 

Auswertungen wie beispielsweise Tageslastkurven oder Fahrtenanteile in verschiedenen 

Zeit- oder Entfernungsclustern werden die Optimierungspotenziale ermittelt. 

Zunächst wird die IST-Nutzung der ausgewerteten Dienst-Kfz dargestellt. Jede Zeile enthält 

die Daten eines einzelnen Fahrzeugs. In der ersten Spalte steht das Kennzeichen, in der 

zweiten die im Auswertezeitraum zurückgelegte Strecke, in der dritten die Anzahl der im 

gleichen Zeitraum durchgeführten Fahrten. In den sich daran anschließenden 31 Spalten – 

jeweils eine Spalte für einen Tag, von 00.00 - 24.00 Uhr von links nach rechts – sind die 

Fahrten eines Monats mit blauen Balken in ihrer zeitlichen Länge dargestellt. Wenn die Bal-

ken ungefähr ein Drittel zwischen linker und rechter Spaltenlinie ausfüllen, dann zeigt dies 

an, dass das Fahrzeug an diesem Tag für ca. 8 Stunden eingesetzt war. Ein sehr kurzer Bal-

ken stellt eine Fahrt mit einer Dauer von beispielsweise einer Stunde dar. Die weitestgehend 

leeren Doppelspalten zeigen die Wochenenden an, an denen die meisten Fahrzeuge unge-

nutzt stehen.   

 

Abbildung 44: FLEETRIS-Beispiel-Darstellung der tatsächlichen Dienst-Pkw-Nutzung 

Im zweiten Bild sind nun alle Fahrten so weit nach unten verschoben, wie dies möglich ist, 

ohne sich mit anderen Fahrten zu überlappen. Daraus resultiert der gleichzeitige Fahrzeug-

bedarf, mit Spitzen- und Grundbedarf.  
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Anhand der daraus abzuleitenden Bedarfsverkaufskurve lässt sich der tatsächliche Fahr-

zeugbedarf ermitteln. Gelegentlich herausragende und schmale Bedarfsspitzen sollte man in 

handelsüblichen Fahrzeugsegmenten mit externen Kapazitäten wie beispielsweise CarSha-

ring abdecken, die Vorhaltung eigener Spitzenbedarfskapazitäten ist im Regelfall zu teuer. 

Je spezieller die Fahrzeuge, umso eher müssen auch die Spitzen mit eigenen Ressourcen 

gedeckt werden. Wenn diese in Ermangelung eines externen CarSharing-Angebots nicht von 

außen angemietet werden können, dann ist die Vermietung zumindest von Teilen der eige-

nen Fahrzeuge an Mitarbeiter und Dritte umso sinnvoller.  

 

Abbildung 45: FLEETRIS-Beispiel Darstellung der gleichzeitig benötigten Dienst-Pkw ("Türmchenbild") 

4.6.2 Ergebnisse der FLEETRIS-Grobanalyse für das Landratsamt Bayreuth 

Für das Landratsamt wurden 307 Fahrten des einmonatigen Zeitraums 28.03.-22.04.2016 

ausgewertet, die mit 14 Fahrzeugen (11 Skoda Fabia, 2 Audi A 4 sowie ein E-Smart) durch-

geführt wurden. Hochgerechnet auf ein Jahr wurden mit den Fahrzeugen insgesamt 283.933 

km zurückgelegt, je Fahrzeug sind dies 20.281 km. Die durchschnittliche Fahrt beträgt 71 

km, jedes Fahrzeug wurde arbeitstäglich 1,2 Mal eingesetzt. 

15% aller Fahrten wiesen eine Gesamtfahrleistung von bis zu 10 km auf, hin und zurück also 

weniger als 5 km. Dies sind in erster Linie Fahrten im Stadtgebiet Bayreuth, die grundsätzlich 

auch mit einem Fahrrad oder Pedelec in mehr oder weniger gleicher Fahrzeit durchgeführt 

werden könnten. Nur 8% aller Fahrten beinhalteten mehr als 150 km. Sofern am Zielort ge-

nügend Zeit sowie eine Ladeinfrastruktur verfügbar sind, könnte auch bei den 4% über 300 

km weitreichenden Fahrten ein Elektrofahrzeug eingesetzt werden.  

 
Abbildung 46: Anteile an Fahrten des Landratsamtes je Entfernungscluster 
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Das IST-Bild der mit den 14 Dienst-Kfz des Landratsamts durchgeführten Fahrten zeigt eine 

im Vergleich zu anderen Kommunalverwaltungen hohe Auslastung der Fahrzeuge, bedingt 

dadurch, dass diese bereits in einem Pool zusammengefasst und durch die Poolverantwortli-

chen optimiert wird. Nur selten sind Fahrzeuge ganze Tage ungenutzt, oftmals werden be-

reits mehrere Fahrten an einem Tag damit absolviert.  

 

Abbildung 47: IST-Bild der mit den 14 Dienst-Kfz des Landratsamts durchgeführten Fahrten  

Das Türmchenbild zeigt dementsprechend ein vergleichsweise geringes Optimierungsergeb-

nis. Von den 14 vorhandenen Fahrzeugen waren an Spitzentagen gleichzeitig 13 Fahrzeuge 

eingesetzt, diese aber nur an vier Zeitpunkten. Mehr als 11 Fahrzeuge waren an 7 Tagen im 

Einsatz.  

 

Abbildung 48: Türmchenbild mit dem gleichzeitigen Fahrzeugbedarf des Landratsamts 

Die Tageslastkurve zeigt, dass Mittwochs und Donnerstags geringfügig mehr Fahrzeuge 

genutzt wurden als an den übrigen Tagen. Vormittags werden stets etwas mehr Fahrzeuge 

benötigt als Nachmittags, Mittwochs beträgt der Unterschied vormittags und nachmittags 

ungefähr 20%. Somit besteht ein geringfügiges Einsparpotenzial durch gleichmäßigere Ver-

teilung der Fahrten über den Tagesverlauf. 

 

Abbildung 49: Tageslastkurve der Fahrzeuge des Landratsamtes 

Die Kosten der IST-Lösung betragen knapp 69.000 € p.a., darin sowohl die Fahrzeugkosten 

als auch die Kosten für das Fuhrparkmanagement berücksichtigt. Nicht einbezogen wurden 

die Kosten für die Ausgabe und Rücknahme der Fahrzeuge im Pool. Aktuell ist eine Mitarbei-

terin mit geringem Arbeitsaufwand mit der Bereinigung von Problemen in der Fahrzeugdis-

position (z. B. Umplanungen wegen fahrzeugausfall) beschäftigt, was im Falle der Umstel-

lung auf CarSharing-Technologie ebenfalls nicht mehr nötig wäre.  
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Abbildung 50: Kosten der IST-Situation des Fahrzeugpools des Landratsamtes auf Basis von statisti-
schen Werten des Landratsamtes  

(*TTW: Tank-to-Wheel; CO2-Ausstoß verursacht allein durch das Fahren des Kfz; 

**WTW: Well-to-Wheel: CO2-Ausstoß inklusive der Emissionen, die durch die Förderung, Produktion und den 

Transport verursacht werden) 

Die Kostenberechnungen im IST sowie im SOLL wurden mit den nachfolgenden Werten er-

stellt: 

 
Abbildung 51: Kostensätze zur Berechnung der Simulationen (alle Angaben brutto) 

Bei den Fixkosten der Elektrofahrzeuge wurden für den BMW i3 die Rabatte in Höhe von 40% 

berücksichtigt, die der Hersteller den Kommunen zum Zeitpunkt der Analyse einräumt hat. 

Weiterhin wurden bei der Berechnung der Szenarien verschiedene, in der nachfolgenden 

Tabelle genannten Annahmen getroffen. 

Weil die Fahrzeuge bereits gepoolt und nicht personenbezogen zugeordnet waren, wurde 

keine Reduzierung der Gesamtfahrleistung angenommen. Über die Optimierung gemäß der 

FLEETRIS-Analyse hinaus wurden außerdem keine zusätzlichen Potenziale zur Steigerung 

der Auslastung unterstellt. In geringem Umfang wurde eine Verlagerung auf andere Ver-

kehrsmittel, insbesondere auf das Pedelec im Rahmen der Stadtfahrten einkalkuliert. Bezüg-

lich der Vermietung an Mitarbeiter wurde in einem moderaten Szenario angenommen, dass 

jedes Fahrzeug zwei Mal pro Woche für jeweils 20 km sowie ein Mal pro Monat mit 100 km 

und ein Mal im Monat mit 200 km vermietet wird. Das wären pro Fahrzeug und Jahr knapp 

10.000 km vermietete Fahrleistung. In einem Extremszenario wird davon ausgegangen, dass 

die Fahrzeuge wochentags jeden Abend mit 20 km vermietet sind, wodurch eine Gesamt-

fahrleistung in der Vermietung von knapp 13.000 km pro Fahrzeug und Jahr resultiert.  
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Abbildung 52: Verlagerungspotenziale auf andere Verkehrsmittel sowie Deckungsbeiträge aus der Ver-
mietung 

In den Simulationen wurde außerdem die Einführung einer CarSharing-Technologie (Hard-

ware und Software) und -Dienstleistung berücksichtigt. Die Fahrzeuge würden dann durch 

einen Dienstleister mit Hilfe der Technologie bewirtschaftet. Darunter fällt neben der Technik-

basierten Bereitstellung und Rücknahme der Fahrzeuge auch die Faktura gegenüber den 

Ämtern sowie - im Falle der Privatnutzung - gegenüber den Mitarbeitern. Der Dienstleister 

erhält dafür ein monatliches fixes Entgelt je Fahrzeug sowie üblicherweise einen geringen 

Anteil an den Vermieteinnahmen von Mitarbeitern und Dritten. Diese Kosten sind in der Si-

mulation bereits berücksichtigt. 

Unter Berücksichtigung der Personalkosten für das Fahrzeugmanagement (jedoch ohne das 

Poolmanagement) lässt sich der Fahrzeugpool ungefähr kostenneutral auf einen CarSha-

ring-Pool mit überwiegend Elektrofahrzeugen umstellen (ohne Berücksichtigung der Kosten 

für die Ladeinfrastruktur). Je nach berechnetem SOLL-Szenario betragen die Kosten bei ge-

legentlicher Spitzenlastabdeckung mit externen CarSharing-Fahrzeugen (im Stadtgebiet 

Bayreuth gegeben) zwischen -4 und 7% im Vergleich zur IST-Lösung. Der CO2-Ausstoß 

kann unter Zugrundelegung des deutschen Strommixes bei Integration von Elektrofahrzeu-

gen um 22% reduziert werden. Bei Verwendung von regenerativ erzeugtem Strom wären 

sogar 76% möglich. 
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Abbildung 53: Kosten- und CO2-Einsparungen in den verschiedenen Szenarien 

Die Kilometerkosten sowohl der bisherigen als auch der berechneten Zukunftsszenarien be-

tragen jeweils zwischen 0,23 und 0,26 €, und liegen damit unterhalb der Kilometergelderstat-

tungen für die dienstliche Nutzung privater Pkw. Im Rahmen dieser Grobanalyse wurden die 

mit Privat-Pkw durchgeführten Dienstfahrten in Ermangelung einer Datengrundlage zwar 

nicht ausgewertet, es erscheint aber sehr wahrscheinlich, dass es wirtschaftlich sinnvoll wä-

re, weitere oder sogar alle Fahrten mit Poolfahrzeugen durchzuführen, sofern diese außer-

halb der dienstlichen Bedarfszeiten ebenfalls an Mitarbeiter und Dritte vermietet würden.  

4.6.3 Ergebnisse der FLEETRIS-Grobanalyse für Sigmund Lindner GmbH 

Bei Sigmund Lindner wurden drei sehr unterschiedliche Fahrzeuge analysiert, ein Mazda 6 

Kombi, ein VW E-Up sowie ein Multivan. Im vierwöchigen Zeitraum vom 28.03.-22.04.2016 

wurden insgesamt 63 mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 83 km ausgewertet. 

Hochgerechnet auf ein Jahr werden mit den drei Fahrzeugen 67.698 km zurückgelegt, wobei 

die beiden Verbrennerfahrzeuge die Masse davon leisten, während der E-Up vor allem als 

Pendelfahrzeug zwischen den beiden gut ein Kilometer auseinanderliegenden Firmen-

standorten dient. 

Insgesamt ca. 60% aller Fahrten wurden zwischen den Firmenstandorten in Warmenstein-

ach durchgeführt, weitere 20% der Fahrten in der näheren Region und nochmals 20% auf 

Mittel- und Langstrecken. Der E-Up wurde neben den Ultrakurzstrecken noch im Segment 

20-30 km eingesetzt.    

  
Abbildung 54: Fahrtanteile in den verschiedenen Entfernungsclustern der Fa. Sigmund-Lindner 
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Drei Viertel der Fahrtendauerten zwischen 30 Minuten und 4 Stunden, wobei der Schwer-

punkt bei 1-3 Stunden liegt. 5% der Fahrten waren mehrtägig. 

Die nachfolgende IST-Darstellung mit FLEETRIS zeigt die Fahrten der drei verschiedenen 

Fahrzeuge. In der oberen Zeile sind die Fahrten des E-Ups, in der mittleren des Multivan und 

in der dritten Zeile des Mazda. Man erkennt deutlich die unterschiedlichen Einsatzzwecke 

der drei Fahrzeuge, auch wenn die beiden Verbrenner ebenfalls gelegentlich für Fahrten am 

Standort genutzt werden.  

 
Abbildung 55: IST-Darstellung der Fahrten von Sigmund-Lindner GmbH 

Wenn man die unterschiedlichen Fahrzeuggrößen und Einsatzzwecke ignoriert und einfach 

schaut, wie viele Fahrzeuge zeitgleich im Einsatz waren, so erkennt man im nachfolgenden 

Türmchenbild gut, dass zwei Fahrzeuge gut ausgelastet werden können, das dritte Fahrzeu-

ge aber nur gelegentlich an sieben Tagen zum Einsatz kommen müsste. Dabei handelt es 

sich ausnahmslos um Fahrten zwischen den Firmenstandorten in Warmensteinach.  

 
Abbildung 56: Türmchen-Darstellung der Fahrten von Sigmund-Lindner GmbH 

Das nachfolgende FLEETRIS-Bild zeigt alle Fahrten, die mit einer Fahrtstrecke unter 10 km 

mit elektrisch unterstützten Fahrrädern durchgeführt werden könnten.  

 
Abbildung 57: Türmchen-Darstellung der Fahrten von Sigmund-Lindner GmbH 

Da bei diesen Fahrten regelmäßig auch kleinere Mengen Material (bisher Smart-Kofferraum) 

mitgenommen werden müssen, empfiehlt sich die Nutzung von Elektro-Lastenrädern. 

 

Abbildung 58: Beispiel für ein Elektrolastenrad (Heckmotor) 

Das nachfolgende Bild zeigt die Fahrten mit mehr als 200 km. Es ist gut zu erkennen, dass 

die Hälfte mit längerem Aufenthalt am Ziel verbunden war, so dass bei Nutzung eines Elekt-

rofahrzeugs ggf. ein Nachladen des Akkus möglich gewesen wäre.  

Solange in Warmensteinach die Anmietung eines Langstreckenfahrzeugs mit unbegrenzter 

Reichweite nicht möglich ist, sollte ein solches Fahrzeug im Bestand des Unternehmen wei-

terhin vorgehalten werden. Sobald jedoch aus einem Mietwagen- oder CarSharing-Angebot 

solche Fahrzeuge unkompliziert angemietet werden können, bräuchte das Unternehmen 

keine eigenen Fahrzeuge in diesem Segment. 
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Abbildung 59: Darstellung der Fahrten mit mehr als 200 km 

Auf Basis statistischer Fahrzeugkosten des ADAC kosten die drei Fahrzeuge des Unterneh-

mens jährlich 23.000 €, darin auch durchschnittliche Prozesskosten für das Fuhrparkma-

nagement in Höhe von 870 € je Fahrzeug. 

 
Abbildung 60: IST-Kosten der Fahrzeug von Sigmund-Lindner gem. statistischen Kostendaten des ADAC  

Nachfolgend werden die Kosteneffekte einer Umgestaltung des Fahrzeugpools in einen Cor-

porate CarSharing-Pool ermittelt, der sowohl geschäftlich genutzt wird als auch privat von 

Mitarbeitern und Bürgern. Aufgrund der geringen Fahrzeuganzahl wird anders als beim 

Landratsamt davon ausgegangen, dass die Fahrzeugbewirtschaftung weiterhin in vollem 

Umfang beim Unternehmen verbleibt, und die CarSharing-Technologie und Dienstleistungen 

zusätzlich hinzukommt, ohne bisherige Prozesse zu reduzieren.  

In der Szenarioberechnung wird von folgender Vermiethäufigkeit und -fahrleistung ausge-

gangen, womit im Jahr knapp 10.000 km durch Mitarbeiter und Bürger zurückgelegt werden. 

Bei Mietpreisen von 0,25 € bis 0,35 € netto pro Kilometer resultieren Deckungsbeiträge von 

insgesamt knapp 3.500 € p.a.. 

 
Abbildung 61: IST-Kosten der Fahrzeug von Sigmund-Lindner gem. statistischen Kostendaten des ADAC  

In einem Szenario, bei dem weiterhin drei Fahrzeuge vorgehalten werden, die dienstlich und 

privat genutzt werden, können über die Vermietung bei sehr moderaten Kilometerpreisen die 

Kosten im Vergleich zum IST-Szenario sogar leicht gesenkt werden. In dieser Lösung wurde 
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anstelle des bisherigen Mazdas ein elektrischer Nissan Leaf kalkuliert, der aufgrund der ho-

hen Fahrleistung sogar knapp 1.200 € p.a. günstiger ist. 

 

Abbildung 62: SOLL-Kosten der Fahrzeuge von Sigmund-Lindner gem. statistischen Kostendaten des 
ADAC nach Umstellung auf CorporateCarSharing sowie mit Vermietung an Mitarbeiter und Bürger  

Würde der Fahrzeugbestand um den Smart reduziert und stattdessen vorrangig ein Elektro-

lastenrad für die Pendelfahrten zwischen den Liegenschaften eingesetzt (ca. 1.000 € p.a.), 

könnten die Kosten um knapp 4.000 € reduziert werden. Allerdings ginge dadurch bei Um-

stellung auf Corporate CarSharing ein günstiges, kleines Elektrofahrzeug für die Dorfge-

meinschaft verloren. 

4.6.4 Ergebnisse der FLEETRIS-Grobanalyse für Richter R&W Steuerungstechnik 
GmbH 

Insgesamt sieben vergleichbare Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller der Größenordnung 

VW Golf Variant wurden über einen Zeitraum vom 28.03. - 22.04.2016 ausgewertet. In dieser 

Zeit wurden 139 Fahrten durchgeführt, das sind 1,1 Fahrten pro Werktag. Je Fahrt wurden 

durchschnittlich 100 km zurückgelegt, aufs Jahr hochgerechnet sind dies 180.000 km, je Kfz 

26.000 km. 

Nur selten werden die Fahrzeuge für Fahrten von weniger als 50 km eingesetzt, die kürzes-

ten Fahrten wiesen mehr als 10 km auf. Die Masse liegt zwischen 50 und 200 km. Darüber 

sind es wiederum nur noch ca. 7 Prozent.  
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Abbildung 63: Fahrtanteile in den verschiedenen Entfernungsclustern der Fa. r+w Richter  

Die meisten Fahrten erfolgen entweder ganztägig oder sogar über Nacht, wobei das Fahr-

profil von Woche zu Woche stark differiert. Nur eine geringe Anzahl von Fahrten dauern we-

niger als 2 Stunden. 

 
Abbildung 64: IST-Darstellung der Fahrten von r+w Richter 

Nur an drei Tagen waren alle sieben Fahrzeuge im Einsatz, wobei die Fahrten auf dem sieb-

ten benötigten Fahrzeug nur ca. 3 Stunden dauerten. An drei weiteren Tagen waren 6 Fahr-

zeuge erforderlich, an allen anderen Tagen fünf oder weniger. An den Wochenenden schei-

nen die Fahrzeuge im Regelfall ungenutzt zu bleiben, es gibt aber Wochenenden, an denen 

sie für spezielle Ereignisse dennoch gebraucht werden.  

 
Abbildung 65: Türmchen-Darstellung der Fahrten von r+w Richter 

Die Masse der Fahrten findet in der Region statt, nur die wenigen, im nächsten Bild darge-

stellten Fahrten wiesen eine Fahrleistung von mehr als 200 km auf. Fast alle fanden an zwei 

zusammenhängenden Tagen in jeweils gleicher Dauer statt, was auf einen gemeinsamen 

Einsatzzweck hindeutet, für den zeitgleich mehrere Fahrzeuge benötigt wurden. 

 
Abbildung 66: Fahrten über 200 km Fahrleistung 

Die Tageslastkurve zeigt, dass die Fahrzeuge in der Masse von 08.00 - 16.00 Uhr im Einsatz 

sind, freitags bis 13.00 Uhr. Insofern wären sie zumindest mehrheitlich sehr verlässlich in 

den übrigen Zeiten für Nutzung durch Dritte verfügbar. 
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Abbildung 67: Tageslastkurve der Fahrten von r+w Richter 

Insgesamt wurden neben der IST-Situation vier alternative Szenarien gerechnet. Die ersten 

beiden basieren darauf, dass Spitzenbedarfe von r+w Richter mit externen CarSharing-

Fahrzeugen gedeckt würden. Damit könnten bereits Kosten eingespart werden. Da zum jet-

zigen Zeitpunkt jedoch keine CarSharing-Fahrzeuge in Ahorntal verfügbar sind, wurden zwei 

weitere Szenarien gerechnet, bei denen die Fahrzeuge von r+w Richter zu CarSharing-

Fahrzeugen umgewandelt wurden und in Zeiten, in denen sie nicht durch das Unternehmen 

benötigt würden, durch Dritte gemietet werden. In beiden Konstellationen wurde jeweils ein 

Szenario mit ausschließlich konventionellen Fahrzeugen gerechnet, und eines mit vier Elekt-

ro-Pkw. Aufgrund der recht hohen Fahrleistung von 26.000 km pro Jahr und Fahrzeug, aber 

in aller Regel nur Fahrten von unter 200 km, sind Elektrofahrzeuge sowohl praktikabel als 

auch wirtschaftlicher, weil sie in diesem Einsatzspektrum ihre Vorteile bei den Betriebskosten 

ausspielen können. 
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Abbildung 68: Jährliche Kosten der verschiedenen kalkulierten Szenarien  

Die nachfolgende Tabelle enthält die Zusammenfassung für das vierte Szenario, bei dem der 

Fahrzeugbestand wie bisher bei sieben bleibt, diese aber als Corporate CarSharing an Mitar-

beiter, Bürger und Organisationen vermietet werden. Im Soll sind die Kosten der Fahrzeuge 

einschließlich der hinzukommenden CarSharing-Technologie aufgeführt, in der unteren Zeile 

sind davon wiederum die über die Mieteinnahmen generierten Deckungsbeiträge abgezogen. 

 

Abbildung 69: Kosten- und CO2-Effekte der Umwandlung der Fahrzeuge von r+w Richter in ein Corporate 
CarSharing-Angebot, bei moderater Vermietung.  

Da sich das CarSharing in Ahorntal nicht so schnell entwickeln wird, dass binnen weniger 

Monate regelmäßig alle Fahrzeuge abends und an den Wochenenden vermietet sind, ist es 

sinnvoll, zunächst nur 2-3 Fahrzeuge mit der CarSharing-Technologie auszustatten und erst 

schrittweise bei steigender Nachfrage auch weitere hinzuzunehmen. Wenn r+w Richter diese 

Fahrzeuge immer erst dann einsetzt, wenn die anderen bereits verplant sind, kann damit ein 

sehr hoch verfügbares, ganztägiges Angebot geschaffen werden, welches wiederum für die 

Kunden eine hohe Verlässlichkeit schafft, was für den Einstieg ins CarSharing eine wichtige 

Voraussetzung bildet.  
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4.7 Eignung und Relevanz der unterschiedlichen CarSharing-Varianten 

Im Rahmen einer Kleingruppenarbeit in einer der zielgruppenspezifischen Veranstaltungen 

wurde die Eignung bzw. Relevanz der unterschiedlichen CarSharing Varianten (siehe Kapitel 

3.2.2) erarbeitet: 

Corporate CarSharing: Grundsätzlich eignet sich diese Variante für alle Behörden und Un-

ternehmen im Landkreis, die handelsübliche Pkw ohne spezielle Ein- und Ausbauten in 

Fahrzeugpools zusammengefasst haben, oder die Privat-Pkw dienstlich/geschäftlich gegen 

Kilometergelderstattung nutzen. Besonders genannt wurden dabei: Landratsamt Bayreuth 

(Pool bereits vorhanden; weiterer Fahrbedarf, der heute mit Privat-Pkw gedeckt wird), Stadt-

verwaltung Bayreuth (hoher poolbarer Fahrzeugbedarf), Technologiehügel Bayreuth (Grün-

der, High-Tech-Firmen). 

Pulsierendes CarSharing: Hohes Potenzial, wenn die großen Fahrzeugpools des Landrat-

samtes und der Stadtverwaltung in (Corporate) CarSharing umgewandelt werden, und diese 

Fahrzeuge dann abends und am Wochenende in die umliegenden Gemeinden als Feier-

abend-/Wochenend-CarSharing mitgenommen werden. Dabei könnten bewusst solche Orte 

berücksichtigt werden, die über keine gute ÖPNV-Verbindung verfügen.  

Stationsbasiertes One-Way-CarSharing: Zum Start nicht geeignet. Sobald die CarSharing-

Bestände groß genug sind, stellt es eine sehr gute Möglichkeit zur Verbesserung der Anbin-

dung von Orten ohne ausreichende ÖPNV-Verbindung dar. 

Stationsbasiertes CarSharing: Ohne Integration von vorhandenen Fahrzeugen aus Behör-

den und Unternehmen, also nur mit zusätzlichen Fahrzeugen, kommt diese Form anfänglich 

nur an „Hot-Spots“ zum Tragen, wie beispielsweise Innenstadt Bayreuth (Wohnanlagen, 

Quartiere,…). Im Landkreis selbst nur dort, wo vorrangig mit vorhandenen / zu ersetzenden 

Fahrzeugen ein Grundstock bzw. eine Basisnachfrage existiert.  

Freefloating CarSharing: im Landkreis in den nächsten Jahren nicht realisierbar, selbst in 

der Stadt Bayreuth schwierig zu realisieren. 

Fahrgemeinschafts-CarSharing: im Landkreis Bayreuth gibt es keine ausreichend großen 

Arbeitgeber / Gewerbegebiete, zu denen eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern pendelt, 

mit denen Fahrgemeinschafts-CarSharing-Fahrzeuge sinnvoll ausgelastet werden könnten. 

Es kommt nur in Frage für die Bündelung von Fahrten aus den weiter entfernten Randlagen 

des Kreises nach Bayreuth, wenn darin Mitarbeiter verschiedener Arbeitgeber zusammenge-

fasst werden könnten. Dazu werden üblicherweise Internet-basierte Fahrgemeinschaftsplatt-

formen (dynamisch oder statisch) durch die Städte oder Kreise etabliert, mit der die Mitarbei-

ter betriebsübergreifend angesprochen werden. 

Peer2Peer CarSharing: Grundsätzlich im gesamten Kreisgebiet möglich, jedoch ist die Be-

reitschaft, sein eigenes Fahrzeug mit anderen zu teilen, gering ausgeprägt, und daher nur 

schwierig zu realisieren. 

RideSharing: Das Potenzial wurde von den Teilnehmern gering eingeschätzt. Aus Sicht des 

Beraters besteht grundsätzlich ein Potenzial für Fahrgemeinschaften aus dem Kreisgebiet 

nach Bayreuth, vor allem dann, wenn dies unternehmensübergreifend über entsprechende 

RideSharing-Plattformen gebündelt würde. 
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4.8 Statistische Daten zum Landkreis Bayreuth 

4.8.1 Demographischer Wandel im Landkreis Bayreuth 

Im Landkreis Bayreuth gibt es im Jahr 2018 103.700 (Quelle: Regionalisierte Bevölkerungs-

vorausberechnung für Bayern (Bayreuth)) Einwohner. Bis zum Jahr 2034 wird durch den 

demografischen Wandel eine Abnahme um 5% auf 99.400 prognostiziert. Gleichzeitig geht 

die Bevölkerungsvorausberechnung davon aus, dass die Gruppe der 60 bis unter 75 Jähri-

gen bis zu diesem Zeitpunkt um 29,6 zunimmt, die Gruppe der über 75 Jährigen um 27,4 % 

zunimmt, sowie die Gruppe der bis 18-Jährigen um 12,4 % abnimmt. (Ausgangsbasis der 

Prozente ist das Jahr 2014) 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahlen in den Altersklassen in den 

kommenden Jahren bis 2034. 

 

Abbildung 70: Bevölkerungsentwicklung des Landkreis Bayreuth; Quelle: Eigene Darstellung aus: Regio-
nalisierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2034 in Bayern (Bayreuth) 

4.8.2 Fahrzeugbesitz im Landkreis Bayreuth 

Im Landkreis gibt es aktuell ca. 67.000 Fahrzeuge, das entspricht einer Fahrzeugbesitzquote 

über alle Einwohner von 65%. 
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In den Gemeinden des Landkreises ist die Pkw-Besitzquote sehr unterschiedlich hoch. In 

den Gemeinden, in denen der Altersdurchschnitt besonders niedrig ist, ist die Besitzquote 

deutlich höher (Beispiel Weidenberg, Durchschnittsalter 45 Jahre, Besitzquote 77%) als in 

den Gemeinden, in denen die Bevölkerung deutlich überdurchschnittlich alt ist (Beispiel Bi-

schofsgrün, Durchschnittsalter 50 Jahre, Besitzquote 66%).  

 

Abbildung 71: Durchschnittsalter je Gemeinde im Landkreis Bayreuth 
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Abbildung 72: Pkw-Besitzquote in den Gemeinden des Landkreises Bayreuth 

Geht man davon aus, dass die bis 18-Jährigen noch keine eigenen Fahrzeuge besitzen und 

geht man davon aus, dass der durchschnittliche Rentner über ein halbes Fahrzeug verfügt 

(das durchschnittliche Rentnerehepaar mit einem Pkw, viele ältere Rentner auch ganz ohne 

Pkw) so ergibt sich für die 18-60-Jährigen eine Pkw-Besitzquote von 92%. 

Viele Experten sagen für die nächsten 10-15 Jahre einen Rückgang des Rentenniveaus vo-

raus, manche sprechen gar von stark steigender Altersarmut. Wenn sich das so bewahrhei-

tet, wird der Autobesitz in dieser Generation eher niedriger als heute ausfallen. 

4.8.3 Raumstruktur 

Im Landkreis Bayreuth weisen wie in den meisten Regionen Bayerns die Unterzentren (z. B. 

Gefrees, Bad Berneck, Speichersdorf) gute Nahversorgungsstrukturen auf. Lediglich die 

ärztliche Versorgung ist rückläufig, diese konzentriert sich zunehmend auf die Mittelzentren. 

Dadurch sind für die tägliche Versorgung kurze Wege sichergestellt.  

 

4.9 Grobkonzept für den Umbau der stillgelegten Bahntrasse Weiden-
berg-Warmensteinach 

Die Bahntrasse Bayreuth-Warmensteinach, die direkt in das touristisch bedeutsame Fichtel-

gebirge führte, wurde 2015 auf dem Abschnitt Weidenberg-Warmensteinach stillgelegt.  

Im Fichtelgebirge hat sich in den letzten Jahren insbesondere der Mountainbike-Tourismus 

entwickelt. Ortsansässige Verleihrad-Anbiete setzen dabei besonders auf E-Mountainbikes.  
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Von daher bietet es sich an, die stillgelegte Bahntrasse in einen Radweg umzuwidmen. Auf-

grund der für eine Bahnstrecke seltenen Steigung bzw. Gefälles sollte diese so gestaltet 

werden, dass sie insbesondere für Pedelecs gut nutzbar ist.  

Für Touristen, die mit der Bahn anreisen und mit dem Rad das Fichtelgebirge erobern wol-

len, wäre der Einstieg am Endbahnhof Weidenberg besonders attraktiv, wenn dort direkt Pe-

delecs in verschiedenen Varianten (Touren-Pedelec, Mountainbike und E-Lastenrad) ausge-

liehen werden könnten. Deswegen wird empfohlen, einen Verleihanbieter, der auch bereits 

im Fichtelgebirge weitere Stationen betreibt, dafür zu gewinnen, eine Station am Bahnhof 

einzurichten, ggf. wie an anderen Orten auch in Kooperation mit einem gastronomischen 

Betrieb. 

Für Touristen, die nur den Aufstieg bis Warmensteinach mit dem Pedelec absolvieren möch-

ten, danach dann aber zu Fuß weiter wandern wollen, wäre es darüber hinaus von Interesse, 

am Ende des Radweges die Räder wieder abgeben zu können. Das sollte entweder direkt in 

Warmensteinach oder weiter oben in Fleckl möglich sein. Auch umgekehrt könnten dort 

Wanderer aufs Rad steigen und runter ins Tal zum Bahnhof fahren.    

Aufgrund des Gefälles, der Kurven sowie des Begegnungsverkehrs wird für den Fahrradweg 

eine Breite von 3 m oder mehr empfohlen. Ebenfalls empfohlen werden ein Mittelstreifen, 

sowie ausreichend Rastplätze.  

4.9.1 Beispiele der Umnutzung von Bahntrassen 

In der nachfolgenden Tabelle sind einige Beispiele früherer Umbauprojekte von Bahntrassen 

auf Fahrradwege dargestellt. Es zeigen sich Kosten von 0,1 Mio.€ bis 0,3 Mio.€ pro Kilometer. 

 

4.9.2 Möglichkeiten von Ladeinfrastruktur an der Bahntrasse 

Entlang des Weges sollte es dort, wo Radfahrer in Gasthöfen und ähnlichem einkehren, 

möglich sein, die Akkus zu laden. Dafür sind keine aufwändigen Ladesäulen erforderlich, es 
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reichen einfache Mehrfach-Außensteckdosen in Bereichen, wo die Räder abgestellt werden 

können. Oder auch im Innenbereich, so dass man die Akkus zum Laden mit in den Gast-

raum etc. nehmen kann. 

Folgende gastronomische Betriebe liegen in der Nähe der Bahntrasse:  

• Pension-Cafe Pfeiferhaus 

• Hotel Pension Dressel 

• Ferienhaus Schilling 

• Gasthof Pension Zur Hammerschmiede 

• Gasthof Zum Fichtelgebirge 

• Gasthof Kolb 

4.9.3 Nutzerpotenzial anhand Pendler und Touristen  

Von Warmensteinach nach Weidenberg fahren 48 Berufspendler am Tag, während 264 

Pendler aus Warmensteinach nach Bayreuth pendeln. Umgekehrt legen nur 26 Arbeitneh-

mer von Weidenberg und 35 Arbeitnehmer von Bayreuth nach Warmensteinach zurück.  

Das Potential der Touristen ist ebenfalls beachtlich. Rund 166 Touristen halten sich bisher 

täglich im Bereich Weidenberg-Warmensteinach auf und könnten zukünftig den Radweg be-

nutzen. Der Umbau der Bahntrasse zu einem attraktiven Radweg könnte in der oben be-

schriebenen Weise zu einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen beitragen..  

 

4.10 Analyse des Regionalverkehrs im Landkreis Bayreuth hinsichtlich 
der Eignung für den Einsatz verschiedener E-Bus-Technologien 

4.10.1 Analyse im Allgemeinen 

Der Regionalverkehr im Landkreis Bayreuth lässt sich mit dem anderer Regionen verglei-

chen. Meist ist der außerstädtische Busverkehr durch folgende streckenspezifischen und 

betrieblichen Merkmale gekennzeichnet:  

- Ein weitmaschiges Liniennetz 

- Teilweise lange Strecken mit großen Haltestellenabständen  

- Somit hohe Tagesfahrleistungen 

- Oftmals hügelige Topographie  

- Stark schwankende Fahrgastzahlen (Schülerverkehr, Werktag/Wochenende) 

- Häufige Linienwechsel der eingesetzten Busse 

Zudem haben Verkehrsbetriebe im ländlichen Raum strukturelle Einschränkungen in puncto 

Ladeinfrastruktur. So kann in abgelegenen Regionen durch den Netzbetreiber aufgrund der 

Netzarchitektur nur eine geringere Anschlussleistung bereitgestellt werden. Hier können ei-

nige hundert kW für die Ladung von Batteriebussen an einem einzelnen Ladeort/-punkt 

schon eine große Herausforderung darstellen. 

Mögliche Umstellungskonzepte  
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Die Betriebsabläufe und die Eigenschaften der Buslinien im Regionalverkehr sind für die 

Umstellung auf E-Busse nicht immer gut geeignet. Oft sind Anpassungen für die Elektrifizie-

rung notwendig. Für die Anpassungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

1. Die Linie / das Linienbündel an eine E-Bustechnik anpassen 

2. Die E-Bustechnik an die Linie / das Linienbündel anpassen 

Beide Umstellungskonzepte haben Vorteile und Nachteile und erfordern gewisse Anpassungen: 

1. Die Linie / das Linienbündel an die E-Bustechnik anpassen 

Durch organisatorische und bauliche Maßnahmen kann der Betrieb für den Einsatz einer 

bestimmen E-Bustechnologie optimiert werden. Konkrete Maßnahmen könnten bei-

spielsweise sein:  

Nachtladung 

- Maximale Tagesfahrleistung der Busse reduzieren  

(emissionsfrei auf ca. bis 150 km), 

- Strecken verkürzen, 

- Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge planen, 

- Busse mit Zusatzheizung (z.B. Diesel) anschaffen. 

Gelegenheitsladung 

- Wendezeiten auf mindestens 10 Minuten erhöhen (in Abhängigkeit der Linie) 

(plus Zeitpuffer für Verspätungen), 

- Änderung der Linienführung, 

- Endhaltestellen in die Nähe von Umspannwerken verschieben, 

- Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge planen, 

- Ladeanschlussleistung an den Linien erhöhen  

(besonders an Knotenpunkten mit mehreren Linien). 

Brennstoffzelle 

- Aufbau einer Tankstelleninfrastruktur (an zentralen Punkten zur gemeinsamen Nutzung 

von mehreren Verkehrsunternehmen), 

- Ertüchtigung (vorhandener) öffentlicher Tankstellen für Nutzung für Busse (Stichwort an 

der Tankstelle gespeicherte Wasserstoffmenge und 350 bar Nenndruck),  

- Förderung des Aufbaus von Wasserstofftankstellen auf den Betriebshöfen der Ver-

kehrsunternehmen. 

Diese Maßnahmen erfordern teilweise einen hohen finanziellen und planerischen Auf-

wand. Die Linie wird dadurch auf eine Technologie zugeschnitten – möglicherweise ist 

sie damit aber nicht mehr gut zu anderen Konzepten kompatibel.  
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2. Die E-Bustechnik an die Linie / das Linienbündel anpassen 

Die andere Lösung zielt auf den Einsatz derjenigen Technik auf der Linie, die derzeit die 

Streckenanforderungen bzw. die Fahrplanung am besten erfüllen kann. So eignen sich 

beispielsweise für kurze Linien Batteriebusse mit Nachtladung – für lange Linien mit vie-

len Fahrzeugen im Umlauf dagegen Batteriebusse mit Gelegenheitsladung. Für Linien-

bündel mit vielen Linien und linienübergreifenden Fahrzeugwechseln empfiehlt sich die 

BZ-Technik. 

So kann für jede Linie die optimal geeignete Technik eingesetzt werden. Nachteilig hier-

bei sind ein großer Fuhrpark mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugen und Infrastrukturen 

sowie den hiermit einhergehenden Problemen. So ist z.B. mit einem erhöhten Pla-

nungsaufwand bei der Einteilung der Fahrzeuge zu rechnen. Ebenso steigt die Vielfalt 

der Anforderungen für Wartungsarbeiten an Bussen und Infrastruktur. In diesem Zu-

sammenhang ist dann auch denkbar, dass sich Verkehrsunternehmen auf einzelne E-

Bustechnologien spezialisieren und nicht mehr alle Leistungen anbieten. 

Welches dieser beiden Umstellungskonzepte für den Landkreis Bayreuth langfristig auch aus 

wirtschaftlicher Sicht das sinnvollere ist, ist nach einer Untersuchung des gesamten Linien-

netzes zu beurteilen. Idealerweise sollten möglichst alle Linien im Verkehrsverbund betrach-

tet, kategorisiert und bewertet werden. Bei einer systematischen Untersuchung dieser Art 

lassen sich die nach festen Kriterien beurteilten Ergebnisse gegenüberstellen. Anschließend 

lässt sich nachvollziehbar klären, welches das ideale Umsetzungskonzept ist und wie der 

Einstieg in den E-ÖPNV langfristig im Detail aussehen sollte. Eine mögliche Vorgehensweise 

wird in 0 vorgestellt.  

Ambitionen und Bedenken der Verkehrsunternehmen  

Prinzipiell sind sich die meisten Verkehrsunternehmen im Klaren darüber, dass sie sich in naher Zu-

kunft auf eine Umstellung hin zur Elektromobilität einstellen müssen. Im Rahmen der durchgeführten 

Workshops wurde das Thema intensiv mit den lokalen Verkehrsunternehmen diskutiert. Hierbei traten 

einige Bedenken zutage. Diese betrafen sowohl die Mehrkosten bei der Fahrzeugbeschaffung und 

Infrastrukturertüchtigung, als auch die neue Technologie an sich und ihre Ausprägungen. Grundsätz-

lich wurde klar, dass die momentane Struktur eine Wandlung erfahren muss. 

Das bestehende und für die Verkehrsunternehmen vertraute System zeichnet sich dadurch aus, dass 

alle 5 Kernaufgaben um den Busbetrieb herum bekannt sind und in der Hand der Verkehrsunterneh-

men liegen. Mit dem Betrieb von E-Bussen können neue Aufgaben auf die Busbetreiber zukommen: 

- Neue Aufgaben bei der Wartung und Instandhaltung von Bussen (Hochvolt und Wasserstoff) 

- Errichtung von Ladepunkten im öffentlichen Raum 

- Errichtung und Besitz einer Wasserstofftankstelle 

- Instandhaltung von Ladepunkten im öffentlichen Raum 

- Instandhaltung der Wasserstofftankstelle 

Die Anschaffung der E-Busse an sich, aber insbesondere auch die Errichtung der Infrastruktur ist der-

zeit im Vergleich zu Dieselbussen noch mit hohen Investitionskosten verbunden. Dies kann aus meh-

reren Gründen zu Investitionshemmnissen führen:  

- Durch die höheren Investitionskosten steigt das Risiko für die Verkehrsunternehmen 
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- Die Errichtung der neuen Infrastruktur setzt neue, unbekannte Genehmigungsprozesse vo-

raus. 

- Der Anschlussnutzen der Fahrzeuge und der Infrastruktur ist ebenfalls nicht eindeutig planbar, 

falls die Konzessionen vor dem Ende der Fahrzeuglebensdauer auslaufen.  

Eine Ausschreibung für die komplette Elektrifizierung einer Linie bzw. eines Linienbündels könnte 

aus obigen Gründen die Verkehrsunternehmen wegen der riskanten oder unklaren Bedingungen ab-

schrecken und dazu führen, dass weniger Angebote oder aufgrund von Risikoaufschlägen überteuerte 

Angebote eingehen.  

Hemmnisse für Verkehrsunternehmen verringern 

Zusätzlich zur Festlegung und Erstellung eines Umsetzungskonzeptes könnte die Politik Impulse hin 

zu einer Elektrifizierung geben und einen Wandel der bestehenden Strukturen einleiten, um die 

Hemmnisse für die Verkehrsunternehmen zu verringern.  

So könnten für eine Übergangs- und Einführungszeit die 5 Kernaufgaben (Besitz und Instandhaltung 

Busse, Besitz und Instandhaltung Infrastruktur, Betrieb) getrennt werden, was zu geringeren Investiti-

onsrisiken bei den Verkehrsunternehmen führt und Hemmnisse verringert. Hierfür wäre zu prüfen, 

inwieweit der Landkreis Bayreuth die Trennung der Kernaufgaben vorantreiben und unterstützen kann.  

Beispielhaft sind hier einige Möglichkeiten und Denkanstöße aufgelistet. Die detaillierte Umsetzbar-

keit der einzelnen genannten und weiterer Vorschläge sind im Nachgang zu prüfen. Die Leistungen 

könnten unabhängig vom Fahrdienst ausgeschrieben und vergeben werden: 

a. Besitz der Fahrzeuge 

Beantragung von Fördergeldern von zentraler Stelle (z.B. durch den Landkreis / ZVGN). An-

schaffung von E-Bussen für Test- und Pilotprojekte durch zentrale Stelle (z.B. durch den 

Landkreis / ZVGN). Eine Annäherung der Ausschreibungs- / Konzessionsdauer an die Le-

bensdauer der Fahrzeuge (12-15 Jahre), um wirtschaftliche Betriebsbedingungen zu ermögli-

chen und Planungssicherheit bei der Beschaffung zu gewährleisten.  

b. Instandhaltung der Fahrzeuge 

Die Unterstützung bei der Errichtung und den Betrieb von spezialisierten Werkstätten an aus-

gesuchten Standorten. Ausschreibung von speziellen (seltenen oder aufwendigen) Werkstatt-

leistungen z.B. im Bereich Hochvolt und Wasserstoff – ggf. über die Pilotphase hinaus. 

c. Besitz der Infrastruktur 

Die Errichtung oder Ausschreibung einer Grundstruktur an Ladeeinrichtungen (z.B. Pantogra-

fen) auf ausgewählten Linien. So wird beispielsweise in Köln die Ladeinfrastruktur für die 

Batteriebusse mit Gelegenheitsladung (Pantografen) vom kommunalen Energieversorgungsun-

ternehmen RheinEnergie errichtet und betrieben.  

Denkbar ist auch die Errichtung einer Grundversorgung an Wasserstofftankstellen an zentralen 

Knotenpunkten, die von möglichst vielen Verkehrsunternehmen genutzt werden können. (Hier 

bietet sich ggf. die Möglichkeit, sich im Rahmen des „Clean Energy Partnership“ (CEP) Pro-

gramms an der Finanzierung und Errichtung von Wasserstofftankstellen für PKW und BZ-

Busse zu beteiligen). 
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d. Instandhaltung der Infrastruktur 

Wie oben beschrieben, könnten der Betrieb und die Instandhaltung der Tank- und Ladeinfra-

struktur gesondert ausgeschrieben werden und in den Händen von spezialisierten Unternehmen 

liegen. 

e. Betrieb 

Zudem könnten Verkehrsunternehmen, die sich schon in der Elektromobilität engagieren, ge-

zielt unterstützt werden. Dies bietet zum einen die Möglichkeit, Kosten und Aufwand im Be-

trieb zu verringern bzw. zu verteilen. Zum andern wird ein Zeichen gesetzt, dass Engagement 

in dieser Richtung entsprechend belohnt wird.  

Infrastrukturstandorte für die gemeinschaftliche Nutzung 

Für die Auswahl möglicher Infrastrukturstandorte bzw. Linien für eine gemeinschaftliche Nutzung 

von Ladepunkten, Tankstellen oder Werkstattinfrastruktur während einer Einführungsphase könnten 

Ballungsräume mit möglichst vielen umliegenden Verkehrsbetreibern ausgewählt werden.  

Abbildung 74: Verkehrsbetriebe im Landkreis Bayreuth mit 10km-Umkreis zur gemeinschaftlichen 

Nutzung von Infrastruktur 

 zeigt die Standorte derjenigen Verkehrsunternehmen, die momentan den ÖPNV durchführen , sowie 

einen Radius von jeweils 10 km. In den 10km-Umkreisen bilden sich zu benachbarten Unternehmen 

Schnittmengen, an denen eine Errichtung einer gemeinschaftlich genutzten Infrastruktur sinnvoll wäre. 

Im Landkreis bieten sich insbesondere der Raum um Bayreuth und Pegnitz an. Für eine gemeinsame 

Nutzung mit PKW-Tankstelle ist die Nähe zur A9 sinnvoll. In Abbildung 73 ist beispielhaft die Auf-

listung einiger Verkehrsunternehmen, die im Landkreis Bayreuth aktiv sind. 

Nummer Verkehrsunternehmen 

1 Bock, Unterwaiz 

2 Heser, Warmensteinach 

3 Lindner, Eichenbirkig 

4 Mannschedel, Kaltenthal 

5 Depser, Theta 

6 Schmetterling Reisen, Hollfeld 

7 Hammon, Weidenberg 

8 Seitz & Stöhr, Betzenstein 

9 Müller-Greiner, Bad Berneck  

10 Busch, Speichersdorf  

11 Püttner, Neuhaidhof  

12 Ollet, Körzendorf  

13 Krieg, Pegnitz  
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14 Klangos, Freienfels  

15 Sebald, Regenthal  

16 Wunder, Hollfeld 

Abbildung 73: Liste der Verkehrsunternehmen im Landkreis Bayreuth 

 

 

Abbildung 74: Verkehrsbetriebe im Landkreis Bayreuth mit 10km-Umkreis zur gemeinschaftlichen Nut-

zung von Infrastruktur 

Weitere Anhaltspunkte für eine Auswahl geeigneter Standorte können folgende Kriterien sein: 

- Weitere Betriebshofe in der Nähe der ausgeschriebenen Linien,  

- Vorhandene Netzinfrastruktur für die Ladung am Depot: Umspannwerke, Unterwerke o.ä. in 

der Nähe des Depots, 

- Vorhandene Netzinfrastruktur für die Gelegenheitsladung: Umspannwerke, Unterwerke, 

Oberleitungen, etc. nahe Endhaltestellen bzw. Knotenpunkten  

- Vorhandene Werkstätten mit geeigneter Ausrüstung / Personal.  
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- Vorhandene Wasserstoffinfrastruktur 

4.10.2 Analyse der Linie 369 als Pilotlinie für die Umstellung auf E-ÖPNV 

In den Gemeinden Warmensteinach, Fichtelberg, Mehlmeisel und Bischofsgrün wurde im 

Rahmen des Schaufensters „Elektromobilität verbindet“ des Bundes bereits ein Elektromobi-

litätskonzept definiert. Die Elektrifizierung der Linie 369 soll dazu beitragen, das Elektromobi-

litätsangebot in der Region weiter zu verbreitern.   

Momentan werden für den Linienbetrieb 2 Midi-Busse des Typs Optare Solo (9,5 m) einge-
setzt. Die Tagesfahrleistung pro Bus liegt bei bis zu 330 km, bei Umlauflängen von 20 bis 
64 km. Die Busse werden umlaufbedingt auch auf den Linien 329 und 370 eingesetzt. Schul-
tags wird eine Fahrt nach Bayreuth HBF durchgeführt. Abbildung 75: Verlauf der Linie 369 
(inklusive Schülerverkehr und Anruftaxi) 

 zeigt den Verlauf der Linie inklusive Schülerverkehr und Anruftaxi / Anruflinienbus.  

Abbildung 76: Topographie der Linie 369 (Strecke Weidenberg – Warmensteinach – Fichtel-
berg –Mehlmeisel – Bischofsgrün – Warmensteinach) 

 stellt die topographischen Anforderungen dar: Für den Umlauf Weidenberg – Warmenstein-

ach – Fichtelberg – Mehlmeisel – Bischofsgrün – Warmensteinach ergeben sich mehrere 

hundert Höhenmeter für eine Umlauflänge von ca. 45 km. Dies stellt durchaus eine Heraus-

forderung für E-Busse dar, da Steigungen eine höheren Energiebedarf und eine höhere Leis-

tung erfordern. 

Zum Zwischenladen potentiell geeignete Stationen mit einer möglichen Aufenthaltsdauer von 

fünf Minuten wären Warmensteinach Freizeithaus/ Heserbus Betriebshof, Fichtelberg Bus-

bahnhof sowie Bischofsgrün Rathaus. 
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Abbildung 75: Verlauf der Linie 369 (inklusive Schülerverkehr und Anruftaxi) 

 

 

Abbildung 76: Topographie der Linie 369 (Strecke Weidenberg – Warmensteinach – Fichtelberg –

Mehlmeisel – Bischofsgrün – Warmensteinach) 

Die Informationen entstammen der direkten Kommunikation mit dem Landkreis Bayreuth, der 

Heserbus GmbH und dem Jahresfahrplan 2017 der VGN [5]. 

Eignung der E-Bus-Konzepte für die Linie 369 

Für die Betrachtung der Eignung der E-Bus-Konzepte wurden die Annahmen und Randbe-

dingungen aus Abschnitt 3.4.1 verwendet:  

Batteriebus mit Nachtladung 

Die maximalen Reichweiten elektrischer Midibusse liegen momentan bei 100-150 km (ca. 

200 km mit nicht-elektrischer Zusatzheizung). Dadurch ist der Linienbetrieb mit 2 Bussen 

nicht durchführbar. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass zusätzliche Busse angeschafft 

werden müssten. Eine weitere Alternative wäre eine Zwischenladung im Depot über Mit-

tag. Dafür wären allerdings – je nach Ladeinfrastruktur – 20 Minuten bis mehrere Stunden 
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einzuplanen. Hierzu müsste allerdings geprüft werden, ob und wo die Busse mit der benö-

tigten Leistung von etwa 100 kW geladen werden könnten.  

Fazit: Für den Einsatz auf der Linie 369 sind Batteriebusse mit Nachtladung momentan 

nicht geeignet. 

Batteriebus mit Gelegenheitsladung 

Soll die Batterie durch Gelegenheitsladung mehrmals täglich aufgeladen werden, ist eine 

entsprechende Infrastruktur zu installieren. Als zentrale Punkte bieten sich z.B. Warmen-

steinach oder Weidenberg an. Allerdings beträgt die theoretisch benötigte Ladezeit für 

den Umlauf Weidenberg – Warmensteinach – Fichtelberg –Mehlmeisel – Bischofsgrün – 

Warmensteinach mit ca. 45 km mindestens 20-30 min. Dies ist mit dem momentanen 

Fahrplan nicht realistisch. Zudem besteht ebenfalls die Herausforderung, die benötigte 

Leistung von mehreren 100 kW bereitstellen zu können.  

Durch die Gelegenheitsladung wird außerdem die Flexibilität der Busse begrenzt – Linien-

wechsel und Einsätze im Schülerverkehr nach Bayreuth sind nur eingeschränkt möglich. 

Fazit: Die Rahmenbedingungen der Linie 369 bieten schwierige Einsatzbedingungen für 

Batteriebusse mit Gelegenheitsladung. 

Brennstoffzellenbus 

BZ-Busse könnten die betrieblichen Anforderungen der Linie erfüllen. Sowohl die Reich-

weite als auch die streckentopographischen Anforderungen sind machbar. Zudem können 

die Busse weiterhin flexibel auf anderen Linien eingesetzt werden.  

Das Hauptproblem der BZ-Busse liegt darin, dass keinerlei Wasserstoff- und Tankstelle-

ninfrastruktur vorhanden ist. Dies führt zu hohen initialen Investitionskosten, da die Infra-

struktur für zunächst wenig Busse zu errichten ist. Hier könnte eine organisatorische und 

finanzielle Unterstützung durch den Aufgabenträger ein entscheidender Impuls sein.  

Fazit: BZ-Busse eignen sich gut für die Anforderungen der Linie. Hohe Infrastrukturkosten 

können durch eine kooperative Errichtung und Nutzung einer Wasserstofftankstelle oder 

die Mitnutzung einer CEP Tankstelle abgefedert werden. 

Durch die Anforderungen der Strecke und des Fahrplans sowie durch die Voraussetzungen für 

die Ladeinfrastruktur ist eine Umsetzung mit Batteriebussen momentan schwer realisierbar.  

Die Erfahrungen aus anderen Projekten und Vorhaben im Regionalverkehr zeigen, dass bei 

vergleichbaren Einsatzbedingungen oftmals auf BZ-Busse gesetzt wird. Inwiefern die Ergeb-

nisse der Linienanalyse auf die anderen Linien im Landkreis Bayreuth übertragen werden 

können, muss eine Analyse der weiteren Linien ergeben). Nach den vorliegenden Daten wird 

der Einsatz von Brennstoffzellenbussen für die Linien 369 empfohlen. Zur Betankung der BZ-

Busse wird mindestens für die Pilotphase die Errichtung einer H2-Tankstelle an zentraler Stelle 

(ggf. mit Nutzung durch PKW) angeregt. 
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4.11 Ergebnisse aus zielgruppenspezifischen Veranstaltungen 

4.11.1 Probleme der Elektromobilität aus Sicht der Workshopteilnehmer 

Ergebnisse aus den zielgruppenspezifischen Veranstaltungen 

Im Rahmen der Konzepterstellung wurden drei Workshops mit den Zielgruppen Elektromobi-

litätswirtschaft, Mobilitätsdienstleister und Fuhrparkbetreiber in Unternehmen und Verwaltun-

gen durchgeführt. Weitere Workshops waren mit der Tourismusbranche und dem Einzelhan-

del vorgesehen. Diese wurden allerdings aufgrund von geringen Anmeldezahlen nicht sepa-

rat durchgeführt, sondern die angemeldeten Teilnehmer zu den drei vorgenannten Work-

shops eingeladen.  

Mit der Durchführung der Workshops wurden mehrere Ziele verfolgt. So sollte beispielsweise 

mit den Vertretern der Elektromobilitätswirtschaft, wie beispielsweise den Auto- und Zwei-

radhandel, Kfz-Werkstätten, Elektroinstallationsbetrieben und Energieversorgern die Potenti-

ale der Elektromobilität für ihre Geschäftsfelder erarbeitet werden. Auf diese Weise sollten 

diese auch als Projektpartner gewonnen werden. Gleiches galt auch für die Mobilitätsdienst-

leister, zu denen die ÖPNV-Anbieter, Autovermieter,  CarSharing- und Taxi-Unternehmen 

gehörten. Weiterhin sollte den Fuhrparkbetreibern in den Unternehmen und Verwaltungen 

die Möglichkeiten der Elektromobilität und der Sharing-Angebote vermittelt werden.  

Eine Zielsetzung der Veranstaltungen war es auch, den aktuellen Kenntnisstand rund um 

das Thema Elektromobilität sowie die allgemeine Hemmnisse zu diesem Thema zu erfassen. 

Fragestellungen und Hemmnisse der unterschiedlichen Zielgruppen 

Aufgrund der zumeist geringen Erfahrung bei denjenigen, die bislang nicht im Tagesgeschäft 

mit Elektromobilität zu tun haben, und der vorhandenen Komplexität des Themas existiert 

eine Vielzahl an Fragen und damit verbunden eine hohes Maß an Unsicherheit. Die aktuellen 

Fragestellungen und der daraus resultierende Informationsbedarf wurden in den einzelnen 

Workshops zielgruppenorientiert herausgearbeitet. Bei der vergleichenden Betrachtung der 

Ergebnisse war erkennbar, dass die Vertreter der Elektromobilitätswirtschaft mit großem Ab-

stand über die besten Kenntnisse verfügen. Wie unterschiedlich die bisherigen Erfahrungen 

sind, wird aus der nachfolgenden Grafik deutlich. In dieser werden die persönlichen Erfah-

rungen im Bereich der Elektromobilität aller Workshopteilnehmer visualisiert. 
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Abbildung 77: Persönliche Erfahrung der Workshopteilnehmer mit Elektromobilität 

Nur ein gutes Drittel der Workshopteilnehmer konnte bereits im Bereich der E-Pkw erste Er-

fahrungen sammeln. Bemerkenswert erscheint hier, dass 20 % über gar keine Erfahrungen 

mit Elektromobilität verfügt, weitere 20% bislang nur mit dem Pedelec. 

Bei der Zielgruppe der Privatpersonen wurden als wesentliche Hemmnisse die Themen Lad-

einfrastruktur, Produktpalette und Kosten herausgearbeitet. Dabei wird die Verfügbarkeit der 

Ladeinfrastruktur als unzureichend wahrgenommen. Darüber hinaus erscheint die Nutzung 

der vorhandenen Ladeinfrastruktur zu komplex. Es fehlt den Privatpersonen an einer ausrei-

chenden Produktpalette an E-Pkw, damit Elektromobilität attraktiv erscheint. Weiterhin 

schätzen diese die Kosten der Elektrofahrzeuge in Ermangelung eines langfristig ausgerich-

teten Vollkostendenkens als zu hoch im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug ein.  

Als weitere Problemfelder wurden fehlende gesetzliche und steuerliche Grundlagen, Vorur-

teile gegenüber Elektromobilität und fehlende Information zu Produkten genannt. 

Die Fuhrparkbetreiber in Unternehmen und Verwaltungen sehen ähnliche Herausforderun-

gen, wie die Privatpersonen. Auch hier wird die angebotene Produktpalette bemängelt und 

die Kosten für Elektromobilität als zu hoch eingeschätzt. Insbesondere die fehlenden Ange-

bote im Bereich der Transporterklassen werden als ein Problem dargestellt.  

Darüber hinaus werden die Unsicherheiten bei der technischen Umsetzung  und Steuerfra-

gestellungen, fehlende Leasingangebote und das weiterhin geringe Prestige der E-Pkw als 

Probleme genannt. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass die Kosten und die Verfügbarkeit von Ladeinf-

rastruktur bei den Kunden der Workshopteilnehmer ebenfalls eine hohe Priorität besitzen. 

Die Reichweite der Fahrzeuge wird ebenfalls mit einer hohen Priorität bewertet. 

 

Abbildung 78: Anforderungen und Wünsche der Kunden von Workshopteilnehmern 

Aus den Reihen der Elektroinstallationsbetriebe wurde zu bedenken gegeben, dass sich die 

Wohnbaugesellschaften mit mehrere Fragestellungen rund um die Ladeinfrastruktur beschäf-

tigen. So würde beispielsweise die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeit 

der Ladesäulen ein Hemmnis darstellen, ebenso wie die nicht ausreichende Leistung der 
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vorhandenen Stromanschlüsse. Als weitere „Baustellen“ wurden die mangelhafte Umsetzung 

des Mieterstrommodels für Ladesäulen, die komplexe Abrechnung  und die unklare Rege-

lung der Standzeiten an den Ladesäulen herausgestellt. 

Die Fragestellungen der Mobilitätsdienstleister beschäftigen sich neben der Elektromobilität 

ebenfalls mit den Sharing-Angeboten. Hier wurden die Sorgen der Kunden, wie die man-

gelnde Flexibilität, die Verschmutzung der Fahrzeuge sowie die mögliche Haftung für Schä-

den bei CarSharing-Fahrzeugen dargestellt. Weiterhin wurde die z.T. geringe Akzeptanz 

aber auch die fehlende Wirtschaftlichkeit von neuen Mobilitätsangeboten als mögliche 

Hemmnisse für Elektromobilität und Sharing-Angebote genannt 

Allgemeine Hemmnisse der Elektromobilität 

Als allgemeine Hemmnisse wurden die zumeist bekannten Problemfelder über alle Work-

shops hinweg artikuliert. Dies waren: 

- hoher Preis der Elektrofahrzeuge 

- geringe Anzahl der Ladestationen 

- geringe Reichweiten der Akkus 

- geringes Produktportfolio 

- fehlender Gebrauchtwagenmarkt 

- fehlende Servicewerkstätten 

Zu diesen allgemein bekannten Problem- bzw. Fragestellungen kommen weiterhin gewisse 

Ängste, wie beispielsweise vor der Arbeitslosigkeit der Autozulieferindustrie. 

Als potenzielle Hemmnisse für die Pedelecs wurde in den Workshops neben der erhöhten 

Unfallgefahr, die geringe Reichweite, hohe Anschaffungskosten auch eine zu geringe Anzahl 

von Ladestationen genannt. 

Zusammenfassend lässt sich als Ergebnis aus den Workshops ableiten, dass der aktuelle 

Kenntnisstand sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Eine Reihe der vorgebrachten potenziel-

len Hemmnisse beruhe auf Unkenntnis des aktuellen Entwicklungsstandes der Elektromobili-

tät. Aus diesem Grund scheint an dieser Stelle ein wichtiger Ansatzpunkt für die Überwin-

dung der genannten Hemmnisse zu liegen.  

4.12 Chancen / Risiken in Anbetracht zukünftiger Entwicklungen für un-
terschiedliche Akteursgruppen 

4.12.1 Autohäuser 

Autohäuser müssen sich in den nächsten zwei Jahrzehnten gleich mehreren Herausforde-

rungen stellen müssen: 

- immer mehr Autohersteller werden dem Vorbild von Tesla folgen, die ihre Fahrzeuge 

vor allem über das Internet verkaufen  

- das Elektroauto ist deutlich wartungsärmer, wodurch die wesentliche Umsatzquelle des 

Autohandels deutlich schrumpft 

- durch die vermehrte Nutzung von Sharing-Angeboten verringern sich die Verkaufszah-

len und -umsätze 
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- mit selbstfahrenden Fahrzeugen können deutlich mehr Fahrten nacheinander für meh-

rere Haushaltsmitglieder durchgeführt werden, wodurch die Zahl der Zweit- und Dritt-

wagen noch stärker abnehmen wird. 

Autohäuser sollten sich frühzeitig und proaktiv vom reinen Verkäufer und Instandhalter zum 

Mobilitätsdienstleister weiterentwickeln. Sie können entweder selbst ein CarSharing aufbau-

en, oder sollten zumindest mit einem solchen kooperieren und die Betreuuung dessen Fahr-

zeuge vor Ort übernehmen. 

4.12.2 Tankstellenbesitzer 

Das Tankverhalten wird sich mit Elektromobilität vollkommen verändern. Da die meisten 

Fahrzeuge vollgeladen zu Hause losfahren und/oder an den eigentlichen Zielorten während 

des Aufenthalts geladen werden, wird es echte Tankstopps, wie wir das heute kennen, vor 

allem noch auf der Fernreise geben. Insofern werden Tankstellen abseits der großen Ver-

kehrsachsen vom Pkw-Verkehr zum Tanken schrittweise weniger aufgesucht, bzw. mit voll-

ständiger Ablösung des Pkw-Verbrennungsmotors nur noch zum Erwerb von Reisebedarf. Der 

Lkw-Verkehr wird noch einige Jahre länger Diesel benötigen, die Umstellung auf LNG und 

Wasserstoff wird voraussichtlich nicht so schnell vonstattengehen wie die Elektrifizierung der 

Pkw-Flotte.  

Da bereits heute die Tankstellen den weitaus größeren Teil ihres Profits mit Reiseproviant 

und nicht mehr mit Kraftstoff machen, sollten Tankstellen diesen Bereich ihrer Dienstleistun-

gen weiter ausbauen. 

Tankstellen können sich aber auch als bemannte Stationen in ein multimodales Mobilitäts-

angebot integrieren. Car- und BikeSharing bedürfen der Betreuung, dies kann durch das 

Tankstellenpersonal mit erfolgen. 

4.12.3 ÖPNV 

Der Markt ist derzeit durch die E-Busmobilität (und auch die zunehmende Automatisierung 

der Fahrzeuge) stark in Bewegung. Das bietet für die Verkehrsunternehmen die Chance, 

sich in Wettbewerb zu positionieren. Andererseits sind damit auch wirtschaftliche Risiken 

verbunden, falls sich die Wettbewerber anpassungsfähiger zeigen. 

Es zeigt sich als gute Praxis, sich frühzeitig zu dem Thema zu vernetzen, die neue Technik 

und die damit verbundenen Potentiale zu erkennen und aktiv anzugehen. Die Verkehrsun-

ternehmen, die im ÖPNV tätig sind, werden auch in Zukunft Bestand haben. Allerdings wer-

den eventuell Teile der derzeitigen Aktivitäten wegfallen und dafür neue dazu kommen.   

4.12.4 Fahrschulen 

Die Fahrschulausbildung wird in dem Moment, in dem die Fahrzeuge autonom fahren, nicht 

mehr erforderlich sein. Bis dahin wird sie jedoch noch vielfältiger, weil auch die zunehmen-

den Assistenzsysteme geschult werden müssen. 

Fahrschulen sollten bereits frühzeitig die Trends CarSharing und Intermodalität aufgreifen. 

Dabei könnten sie zusammen wirken mit den regionalen Anbietern des ÖPNV, des CarSha-

rings sowie des Pedelec-Verleihs. Fahrschülern könnte so der Mobilitätsmix mit seinen wirt-
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schaftlichen, ökologischen und gesundheitlichen Vorteilen nahegebracht werden. Da diese 

Bausteine nicht Teil des Pflichtprogramms zum Erwerb der Fahrerlaub sind, könnten die 

Kosten größtenteils von den Anbietern der Mobilitätsangebote übernommen werden. Die 

Fahrschüler könnten Zeit- und Kilometerguthaben für die Teilnahme an dem Themenblock 

erhalten, als Anreiz zur Nutzung der neuen Angebote. 

Schrittweise könnten sich die Fahrschulen zu Mobilitätsberatern entwickeln, die zunächst 

den Fahrschülern und später auch anderen den optimalen Umgang mit dem Mobilitätsmix 

aufzeigen. So hätten sie nach Einführung des selbstfahrenden Autos weiterhin eine Aufgabe 

und könnten mit dazu beitragen, die Menschen für den richtigen Umgang mit dem autono-

men Fahrzeug zu befähigen.   

4.13 Multi- und Intermodalität  

Wie in 4.5 bei der Herleitung der Mobilitätsgruppen beschrieben, erfordert der Umstieg aufs 

CarSharing im Regelfall ein multi-und intermodales Mobilitätsverhalten. Damit ist die Nut-

zung unterschiedlicher Verkehrsmittel gemeint, entweder auf der einen Fahrt das eine und 

auf der anderen Fahrt das andere Verkehrsmittel, oder aber auf dem ersten Fahrtabschnitt 

ein anderes als auf dem zweiten Abschnitt.  

Auch für den Umstieg auf Elektromobilität ist Multi- und Intermodalität auch in den nächsten 

Jahren noch hilfreich. Solange die Reichweiten nicht bei deutlich über 500 km liegen und die 

Ladezeiten nicht deutlich unter 30 Minuten, bedeutet Elektromobilität auf der Langstrecke 

noch einen mehr oder weniger großen Zeitverlust im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug. 

Die Nutzung der Bahn oder des Fliegers auf der Langstrecke sowie Nutzung von Car- und 

BikeSharing oder des ÖPNV auf der letzten Meile ab einem sinnvollen Ausstiegsbahnhof 

kann nicht nur helfen, diesen Zeitverlust zu vermeiden, sondern sogar auch noch Zeitvorteile 

im Vergleich zur Nutzung des Verbrenners verschaffen. 

Inter- und Multimodalität verschafft sowohl dem ÖPNV als auch dem Car- und BikeSharing 

zusätzliche Kunden, insofern wird empfohlen, ggf. Mittel aus dem Bereich ÖPNV in den Auf-

bau des Car- und BikeSharings sowie ggf. auch in die Förderung ehrenamtlicher Fahrdienste 

mit Nutzung der CarSharing-Fahrzeuge zu verschieben. So können die Fahrgastzahlen des 

ÖPNV und somit auch die Fahrtentgelte gesteigert werden.  

Car- und BikeSharing-Stationen sollten - sofern möglich - in der Nähe der Haltestellen und 

Bahnhöfe des ÖPNV liegen.  

4.14 Siedlervereine 

Siedlervereine engagieren sich bereits in der gemeinsamen Nutzung verschiedenster Res-

sourcen, insbesondere von Maschinen aller Art. Möglicherweise sind dies Partner für den 

Aufbau von CarSharing-Strukturen in den jeweiligen Ortschaften. 

Gemeinde Organisation/Verein 

Bad Berneck Siedlergemeinschaft Bad Berneck e.V. 

Eckersdorf Siedlergemeinschaft Eckersdorf e.V. 

Goldkronach Siedlergemeinschaft Goldkronach 
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Haag Siedlergemeinschaft Bayreuth-Destuben 

Hummeltal Siedlergemeinschaft Hummeltal e.V. 

Mistelbach Siedlergemeinschaft Mistelbach 

Pegnitz Siedler und Eigenheimer Pegnitz e.V. 

Plankenfels Siedlerverein "Die Schloterer" Plankenfels 

Plech Plecher Heimatverein e.V. 

Pottenstein Heimatverein Pottenstein e.V. 

Speichersdorf 
Verband Wohneigentum Bayern, ehem. Bayer. 
Siedlerbund Siedlergemeinschaft Speichersdorf 
e.V. 

Waischenfeld Siedlergemeinschaft Waischenfeld 

Weidenberg, 
Markt 

Siedlergemeinschaft Untersteinach 

Abbildung 79: Siedlervereine im Kreis Bayreuth 

 

5 Entwicklung von Elektromobilität und Ladeinfrastrukturbedarf 
im Landkreis Bayreuth 

Um den Bedarf an Ladeinfrastruktur zu ermitteln, ist es zunächst erforderlich, die Entwick-

lung der Anzahl von Elektrofahrzeugen zu prognostizieren. 

5.1 Entwicklung von Elektromobilität im Landkreis Bayreuth 

In Kapitel 3.1.1.2 beschrieben, ist davon auszugehen, dass Elektromobilität sowohl ange-

bots- als auch nachfrageseitig in den nächsten Jahren eine bisher nicht gekannte Dynamik 

erhält und die Verkaufszahlen sehr schnell entwickeln.  

Gleichzeitig wird diese Entwicklung von anderen Einflüssen überlagert, die zu einer Verände-

rung des Gesamtfahrzeugbestandes führen: 

- Demographischer Wandel 

- laufende Erneuerung des Fahrzeugbestandes  

- Automatisiertes bzw. autonomes Fahren 

- Entwicklung des CarSharings 

- Entwicklung des ÖPNV 

Daher werden zunächst diese Einflüsse kurz beschrieben, um danach in vier aufeinander 

aufbauenden Szenarien die zukünftigen Fahrzeugzahlen - konventionell und elektrisch - her-

zuleiten, woraus sich dann im nächsten Schritt der Bedarf an Ladeinfrastruktur ableitet.  

5.1.1 Einflussfaktoren auf die Entwicklung der konventionellen und elektrischen 
Fahrzeugzahlen 

5.1.1.1 Demographischer Wandel 

Der demographische Wandel führt wie in Kapitel 4.8.1 beschrieben zwar nur zu einer gering-

fügigen Abnahme der Bevölkerungszahlen, aber gleichzeitig zu einer deutlichen Zunahme 
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der Gruppe der über 60-Jährigen. Dadurch nimmt die Pkw-Besitzquote deutlich ab. Geht 

man davon aus, dass die Pkw-Besitzquote bei Menschen über 60 Jahre bei 50% liegt, im 

Vergleich zu den in dem oben genannten Kapitel ermittelten 92% bei den 19-60-Jährigen, so 

nimmt der Fahrzeugbestand von heute 66.600 auf 61.400 im Jahr 2033 ab.   

5.1.1.2 Jährliche Fahrzeugerneuerung 

Gem. statistischer Daten des stat. Bundesamt Deutschland (Statista) werden in Deutschland 

pro Jahr 7,26 % des Fahrzeugbestandes erneuert. Bei der Berechnung der Szenarien wird 

davon ausgegangen, dass diese Quote auch im Landkreis Bayreuth sowie auch in den 

kommenden 16 Jahren gilt. Dies hat Einfluss auf die Durchdringungsgeschwindigkeit des 

Fahrzeugbestandes mit Elektrofahrzeugen. 

5.1.1.3 Anteil von Elektrofahrzeugen bei der jährlichen Fahrzeugerneuerung 

Auf Grundlage der in Kapitel 3.1.1.2 beschriebenen starken Dynamik im (Elektro-) Fahr-

zeugmarkt geht der Berater davon aus, dass sich der Anteil an Elektrofahrzeugen in den 

nächsten 16 Jahren wie folgt entwickelt. 

 
Abbildung 80: Anteil E-Kfz an den Neuzulassungen nach Bewertung durch den Berater 

5.1.1.4 Automatisiertes und autonomes Fahren  

Der Berater geht davon aus, dass sich Neufahrzeuge spätestens ab 2027mit 25 km/h unbe-

mannt im öffentlichen Straßenraum bewegen dürfen.  Außerdem geht er davon aus, dass sie 

ab 2030 überall (Autobahn, Landstraße, Stadt) und auch bei höheren Geschwindigkeiten 

ohne Mitwirkung eines Fahrers am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Das führt dazu, dass 

ab diesem Zeitpunkt die Zweitwagenquote schrittweise sinken wird, weil mit dem Erstfahr-
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zeug viele Fahrzwecke erledigt werden können, für die heute noch ein zweites Fahrzeug 

benötigt wird, indem das Erstfahrzeug nach der ersten Nutzung zur Familie zurückkehrt und 

den anderen Familienmitgliedern zur Verfügung steht.  

5.1.1.5 CarSharing  

CarSharing ist ein sich sehr dynamisch entwickelnder Markt. Unter der Annahme, dass der 

Landkreis Bayreuth zusammen mit den Gemeinden im Landkreis gem. dem vorliegenden 

Konzept (siehe Kapitel die Entstehung eines Elektro-CarSharing-Angebots im Landkreis ak-

tiv unterstützt bzw. seinen eigenen Fahrzeugbestand als (Corporate) CarSharing bzw. als 

pulsierenden Pool organisiert, geht der Berater davon aus, dass bereits im Jahr 2018 ein 

Bestand von ca. 45 Fahrzeugen (der Fahrzeugpool des Landratsamtes sowie durchschnitt-

lich ein CarSharing-Fahrzeug je Gemeinde) sowie im Jahr 2019 von 90 Fahrzeugen (Fahr-

zeugpool des Kreises sowie ein CarSharing-Auto je 2.500 Einwohner) erreicht werden kann. 

Unterstützt der Landkreis auch nach 2019 weiterhin aktiv die CarSharing-Entwicklung, so ist 

ein jährliches Wachstum von 20% in den Folgejahren möglich.   

Ab dem Zeitpunkt, ab dem Fahrzeuge zumindest mit 25 km/h unbemannt fahren dürfen, also 

durch den Berater für das Jahr 2027 prognostiziert, werden CarSharing-Fahrzeuge nicht 

mehr nur an den Stationen stehen und dort von den Nutzern abgeholt, sondern sie fahren 

selbst zum nächsten Nutzer, bzw. nach der Nutzung wieder zur Station zurück. Weil teilauto-

nome Fahrzeuge deutlich besser auszulasten bzw. wirtschaftlicher zu betreiben sind, werden 

die CarSharing-Dienstleister binnen kurzer Zeit (ca. 2-3 Jahre) den kompletten Fahrzeugbe-

stand austauschen und somit sehr schnell flächendeckend anbieten können. Durch den da-

mit deutlich gestiegenen Komfort geht der Berater dann von einer verdoppelten Wachstums-

quote im CarSharing aus, sprich von 40%.   

5.1.1.6 Steigerung der Attraktivität des ÖPNV von Tür zu Tür  

Die Attraktivität des ÖPNV wird ab dem Zeitpunkt, ab dem über teilautonome Shuttlebusse 

bzw. über teilautonome CarSharing-Fahrzeuge die Strecke von der Haustür zum Bahnhof 

oder Haltestelle einer gut getakteten Bus- oder Bahnlinie komfortabel, schnell und ohne ei-

genes Fahrzeug zurückgelegt werden kann, deutlich steigen. Die teilautonomen Shuttle be-

dienen in enger Taktung kleine Nebenlinien, auf denen Passagiere eingesammelt und zur 

Hauptstrecke gebracht werden. Mit CarSharing-Fahrzeugen, die mit 25 km/h unbemannt 

wieder zur Station zurückfahren, kann man ebenfalls schnell und einfach zur Hauptlinie ge-

langen. Wichtig ist dabei das Tarifsystem, welches die Zubringerverkehre attraktiv einbindet. 

Daher geht der Berater davon aus, dass ab dem Jahr 2027 die Nutzung des ÖPNV gerade 

auf dem Arbeitsweg aus dem Kreisgebiet in die Stadt Bayreuth hinein, aber auch für andere 

Bedarfsfahrten, deutlich zunehmen wird. In den Szenarien wird ab 2027 mit einem linearen 

Zuwachs von derzeit 10% auf 20% gerechnet, so dass die Nutzerzahlen von heute ca. 3.000 

ÖPNV-Pendlern bis 2033 auf 6.000 verdoppelt. 

5.1.1.7 Verunsicherung der Arbeitnehmer durch die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf den Arbeitsmarkt  

Die Digitalisierung wird gem. verschiedenster Prognosen in den nächsten 5-10 Jahren in 

hohem Maße Arbeitsplätze wegrationalisieren. Selbst wenn sich diese Prognosen, die von 
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einem Verlust von bis zu 50% der heutigen Arbeitsplätze in allen Bildungsschichten spre-

chen, nur zu einem geringen Anteil realisieren, wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

zumindest zu einer deutlichen Verunsicherung in der Arbeitnehmerschaft führen.  

In Zeiten der Verunsicherung neigen viele Verbraucher und Unternehmen dazu, größere 

Investitionen aufzuschieben. Der Autokauf gehört zu solchen Entscheidungen. 

Der Berater geht davon aus, dass dadurch sowohl die Erneuerungsquote im Fahrzeugbe-

stand abnehmen wird als auch die Bereitschaft zur Nutzung von Sharing- und ÖPNV-

Angeboten steigen wird. Wie groß diese Auswirkungen sein werden, lässt sich aus Sicht des 

Beraters zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen, ihm sind auch keine entsprechenden 

Studien bekannt, die dazu bereits Prognosen angestellt haben. 

Aber er geht davon aus, dass diese Entwicklungen mindestens dazu beitragen werden, dass 

die Szenarien wie berechnetet eintreten werden, ggf. sogar mit noch deutlicheren Verände-

rungen.      

5.1.2 Ergebnisse der Szenarioberechnungen zur Entwicklung des Fahrzeugbestan-
des im Landkreis Bayreuth 

Die oben beschriebenen Einflussfaktoren wurden - mit Ausnahme der Digitalisierung - in ins-

gesamt vier Szenarien berechnet: 

Szenario 1 = Alles bleibt, wie es ist, wir werden nur weniger und älter 

- Die Fahrzeuganzahl sinkt bis 2033 von ca. 67.000 auf 61.400 Fahrzeuge. 

- Davon sind 48.000 elektrisch angetrieben, 13.300 sind noch als Verbrenner im Betrieb. 

Szenario 2 = ein CarSharing-Fahrzeug vernichtet fünf Privat-Fahrzeuge 

- Der Aufwuchs von CarSharing-Fahrzeugen beschleunigt den Anstieg der Elektromobili-

tät im Bestand und in der Nutzung 

- Noch stärker beschleunigt sich der Abbau der Verbrenner-Flotte 

teilautonome und später autonome CarSharing-Fahrzeuge begünstigen die Entwicklung 

des CarSharings 

- im Vergleich zum Szenario 1 sind 2033 insgesamt 11.000 Fahrzeuge weniger im Ein-

satz, davon sind nahezu 100% elektrisch 

Szenario 3 = selbstfahrende Autos reduzieren den Bedarf an Zweitwagen 

- ab 2027 sinkt der Bedarf an Zweitwagen, so dass bis 2033 der Fahrzeugbestand insge-

samt auf 49.000 fällt, davon nahezu 100% Elektrofahrzeuge 

Szenario 4 = selbstfahrende Autos und Kleinbusse vereinfachen den Weg zur Haltestelle 

- Die ÖPNV-Pendlerquote verdoppelt sich binnen 6 Jahren von 3.000 auf 6.000 Pendler. 

In gleichem Maße werden - etwas zeitversetzt - Zweitwagen, die durch die andere Mobi-

lität zum Arbeitsplatz nicht mehr benötigt werden, abgeschafft. 

Die nachfolgende Tabelle enthält die Fahrzeugzahlen - konventionell, elektrisch und gesamt 

- in den Jahresscheiben von 2018 bis 2033.  
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Abbildung 81: Anzahlen konv. und elektr. Fahrzeuge in den vier Szenarien von 2018 bis 2033 

Die prognostizierten Zahlen haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedlich 

hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.  

- der Wechsel von Verbrenner auf Elektrofahrzeug kann sich grundsätzlich weiter verzö-

gern, wie von vielen mit Blick auf die vergangenen Jahre sogar erwartet wird. Doch 

schätzt der Berater die aktuellen Rahmenbedingungen (pro Elektro, contra Verbrenner) 

so ein, dass er dies für das wahrscheinlichste Szenario hält, 

- die durch den demographischen Wandel verursachten Veränderungen haben eine hohe 

Wahrscheinlichkeit. Die Bevölkerung wird gem. vieler Studien altern, und im Alter haben 

die Menschen weniger Fahrzeuge. Durch den in den nächsten Jahren erwarteten Rück-

gang bei den Renten wird dies eher noch stärker ausfallen als in den zurückliegenden 

Jahren, 

- die Auswirkungen des CarSharings auf den Gesamtfahrzeugbestand werden in den 

nächsten zehn Jahren nur in dieser Höhe eintreten, wenn der Kreis und die Gemeinden 

dessen Wachstum aktiv fördern. Ohne diese Unterstützung wird sich die Entwicklung 

verzögern, aber nicht aufhalten lassen. Spätestens mit Erlangung der Fähigkeit zum teil-

automatisierten Fahren wird für gewerbliche Anbieter das CarSharing auch in ländlichen 

Regionen wie dem Landkreis Bayreuth lukrativ, so dass dann zu diesem Zeitpunkt die 

Prognose für das CarSharing  eintreten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufbau 

dann durch finanzstarke Akteure von außerhalb erfolgt, ist deutlich höher, als wenn in 

den nächsten Jahren ein organisches Wachstum von innen heraus erreicht wird. 

- die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV ist erst für den Zeitpunkt des teilautonomen Fah-

rens prognostiziert. Wann dies tatsächlich eintritt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer 

zu bestimmen, doch gibt es viele Fachleute, die den teilautonomen Shuttle-Zubringer 

noch früher als in 2027 sehen.     

5.2 Entwicklung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur im Landkreis 

Die Entwicklung des Bedarfs an halböffentlicher und öffentlicher Ladeinfrastruktur hängt zu-

nächst von der Anzahl der im Kreis zugelassenen Elektrofahrzeuge sowie von den mit Tou-

risten, Geschäftsreisenden und Pendlern in den Landkreis kommenden Elektrofahrzeugen 

ab. Noch stärker definiert sich der Bedarf aber danach, ob diese E-Kfz zu Hause geladen 
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werden können, oder ob die Nutzer in Ermangelung eigener Infrastruktur auf öffentliche An-

gebote angewiesen sind.  

5.2.1 Bedarf an privater, halböffentlicher und öffentlicher Ladeinfrastruktur 

5.2.1.1 Bedarf an privater Ladeinfrastruktur 

Laden zu Hause in der eigenen Garage oder auf einem freien Stellplatz am Wohnhaus stellt 

für jeden Elektroautofahrer die bequemste und günstigste Möglichkeit dar. Das Fahrzeug lädt 

über Nacht dort auf, wo es ohnehin die meiste Zeit des Tages steht. 

Bundesweit wohnen 50% aller Bundesbürger in Einfamilienhäusern. Weitere nicht konkret 

bezifferte Bevölkerungsanteile wohnen darüber hinaus in Mehrfamilienwohnhäusern, zu de-

nen ebenfalls direkt zugeordnete Stellplätze gehören.  

Im Landkreis Bayreuth ist der Anteil der Bevölkerung, der so wohnt, deutlich höher als im 

Bundesschnitt. Ohne dass dazu konkretere Zahlen vorliegen, wird für die Berechnung des 

Ladeinfrastrukturbedarfs von 80% ausgegangen. 

Neben dem Laden zu Hause werden viele Arbeitgeber zumindest den Mitarbeitern, die da-

rauf angewiesen sind, auch das Laden am Mitarbeiterparkplatz ermöglichen. Für die Szena-

rioberechnungen wird davon ausgegangen, dass die Hälfte der Arbeitnehmer, die nicht zu 

Hause laden können, dies beim Arbeitgeber ermöglicht bekommen, auf die Gesamtgruppe 

der Arbeitnehmer sind es also 10%. Im optimalen Fall würde jeder einzelne Mitarbeiterpark-

platz mit einer einfachen, gesteuerten Wallbox ausgestattet, damit die Akkus jederzeit Strom 

aus den Angebotsspitzen (Mittagssonne, Wind) aufnehmen kann. Im Minimum reicht es 

aber, wenn eine Wallbox für jeweils fünf daraus angewiesene Mitarbeiter installiert wird, wo 

sich diese fünf über die Woche hinweg beim Laden abwechseln. 

Nimmt man beide Gruppen zusammen, also die Heimlader und die Arbeitsplatzlader, so 

werden im Kreisgebiet mindestens 90% der Arbeitnehmer an einer privaten Ladeeinrichtung 

Strom beziehen können. 

Für die Gruppe der Rentner wird ebenfalls davon ausgegangen, dass 80% zu Hause laden 

können und 20% auf halböffentliches oder öffentliches Laden angewiesen sind. Hier reicht 

sogar ein halböffentlicher/öffentlicher Ladepunkt je Rentnerfahrzeug, weil diese sowohl 

abends als auch nachts laden können (tagsüber suchen sie ja nicht regelmäßig Arbeitsort 

auf). 

Diese Bevölkerungsgruppe benötigt im Kreisgebiet im Regelfall keine weitere Ladeinfrastruk-

tur. Sofern nicht besondere Umstände vorliegen, wird diese Gruppe mit vollgeladenem Fahr-

zeug zu Hause starten und damit ohne Nachladen von Fahrten aus dem Landkreis zurück-

kehren können. Besondere Umstände können sein, dass man vergessen hat, zu Hause 

nachzuladen, oder dass man unerwartet den ganzen Tag hin und her fahren musste. 

Zu Hause reicht es in aller Regel aus, mit 3,7 kW zu laden. Um gegen Bedarfsspitzen ge-

wappnet zu sein, sollte dennoch jeder private Ladepunkt wahlweise mit 11 kW laden können. 
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5.2.1.2 Bedarf an "privater" Ladeinfrastruktur für gezielte Personengruppen  

Zur Deckung des Ladebedarfs ihrer Mitarbeiter und Kunden benötigen folgende Akteure "pri-

vate" Ladeinfrastruktur. Die in der Aufzählung angegebenen Anzahlen bzw. Anteile gelten für 

das Jahr 2033, wenn die Fahrzeugflotte weitestgehend auf Elektromobilität umgestellt ist. 

Die Stückzahlen, die in den Jahren bis dahin benötigt werden, enthalten die Abbildung 82 bis 

83. 

- Arbeitgeber, wie oben beschrieben für die Mitarbeiter, die über keine Lademög-

lichkeiten zu Hause verfügen 

Geht man davon aus, dass die Hälfte der Mitarbeiter, die zu Hause nicht laden können, 

dies auf Parkflächen der Arbeitgeber können, sollte für 10% der im Landkreis arbeiten-

den Mitarbeiter (ca. 22.000) dort Ladeinfrastruktur eingerichtet werden. Die zweite Hälfte 

der Arbeitnehmer, die nicht zu Hause laden können (ebenfalls 10%), weil in Ermange-

lung von geeigneten Flächen oder Stromkapazitäten dort keine Ladeinfrastruktur aufge-

baut werden kann, sind auf halböffentliches/öffentliches Laden angewiesen. Weil täglich 

immer nur ein Fünftel laden muss (Akkukapazität reicht im Durchschnitt für mindestens 

eine Woche), reicht es im Minimum aus, durchschnittlich für 2% der Mitarbeiter Ladeinf-

rastruktur beim Arbeitgeber aufzubauen, wobei dies von Arbeitgeber zu Arbeitgeber in 

Abhängigkeit der infrastrukturellen Möglichkeiten zwischen 0 und 4% schwankt. Da die 

Elektroautoanzahl in den ersten Jahren je Arbeitgeber noch gering ist, wird anfänglich an 

einem Ladepunkt erst einmal nur ein E-Kfz laden, in den Folgejahren werden es schritt-

weise mehr, bis der angestrebte Durchschnitt von 1:5 erreicht wird. Unabhängig davon 

wäre es trotzdem ideal, wenn tagsüber möglichst viele parkende Elektroauto am Strom 

hängen würden, um die Akkukapazitäten für die Aufnahme von Spitzenangebotsstrom 

nutzen zu können.  

Aufgrund der langen Verweildauern, wird Laden zwischen 3,7 und 11 kW, bei größeren 

Anzahlen gesteuert, in diesem Kontext als sinnvoll angesehen. 

- Hotels, für ihre Übernachtungsgäste 

Da Hotels stark auf Kundenzufriedenheit bedacht sind, sollte in der Endausbaustufe auf 

den zum Hotel gehörenden Parkplätzen für jeweils drei Betten eine Lademöglichkeit in-

stalliert werden. Dieses Zahlenverhältnis berücksichtigt, dass im Regelfall nicht alle Ho-

telgäste am gleichen Tag anreisen, sondern gestaffelt über die Woche. Der Ladebedarf 

ist am Ankunftstag am höchsten, an den weiteren Tagen müssen die Fahrzeuge nur 

gem. den in der Region zurückgelegten Strecken nachgeladen werden. In den ersten 

Jahren wird die Elektrofahrzeugquote bei Hotelgästen geringer sein als die Besitzquote 

in Deutschland, weil in dieser Zeit Elektrofahrzeuge oftmals den kleinen Zweitwagen er-

setzen und nicht für den (Wochenend-)Urlaub genutzt werden, sondern hier noch der 

größere Verbrenner-Erstwagen zum Einsatz kommt. Der Anteil wächst schrittweise und 

erreicht ca. 2021 das Niveau, welches dem E-Kfz-Bestand in Deutschland entspricht.  

Aufgrund der langen Verweildauern, i.d.R. eine Nacht, wird gesteuertes Laden zwischen 

3,7 und 11 kW als ausreichend angesehen. 
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- Freizeiteinrichtungen mit auswärtigen Gästen, für die Gäste, die mindestens aus 

dem Kreis hinter dem Nachbarkreis kommen 

Ähnlich wie bei den Hotelgästen werden auch Besucher von Freizeiteinrichtungen, die 

von weiter her anreisen, solche Ausflugsfahrten vorrangig mit Verbrennerfahrzeugen 

durchführen und eher seltener mit dem kleinen Elektro-Zweitwagen. Von daher wächst 

der Bedarf an Ladeinfrastruktur an solchen Einrichtungen langsamer als der Elektrofahr-

zeugbestand in Deutschland. Für die Szenarioberechnung wird davon ausgegangen, 

dass in 2018 nur ein Drittel der Elektrofahrzeuge für Ausflüge genutzt wird, in 2019 sind 

es 50% u.s.w., bis es in 2022 der E-Kfz-Quote entspricht. 

Aufgrund einer Aufenthaltsdauer i.d.R. weniger Stunden, wird ein Laden zwischen 11 

und 22 kW empfohlen. Ein gesteuertes Laden wird in diesem Kontext, aufgrund mögli-

cher Planungsunsicherheiten bei den Nutzern,  als nicht sinnvoll angesehen.  

- Park&Ride-Parkplätze, für die ÖPNV-Pendler 

Im Kreisgebiet gibt es zehn Park&Ride-Parkplätze. Diese mit Ladeinfrastruktur auszu-

statten, ermöglicht nicht nur den bisherigen ÖPNV-Nutzern das Laden des E-Pkw, ohne 

über eigene Lademöglichkeiten zu verfügen, sondern erhöht auch für neue Personen-

gruppen die Attraktivität des ÖPNV. 

Daher sollten die Park&Ride-Parkplätze mit durchschnittlich 10 Ladepunkten ausgestat-

tet werden. Geht man wieder davon aus, dass jedes Fahrzeug dort nur alle fünf Tage 

geladen werden muss, können also 450 E-Pendler dort ihr Fahrzeug regelmäßig laden.  

- CarSharing-Anbieter, für die eigenen CarSharing-Fahrzeuge 

Heutzutage hat jedes CarSharing-Fahrzeug im stationsgebundenen CarSharing seinen 

eigenen Parkplatz. Damit die Fahrzeuge beim Zurückstellen auf den Parkplatz direkt 

wieder an den Strom angeschlossen werden können, ohne dass nochmals ein Umpar-

ken nötig wird, sollte in den ersten Jahren für jedes Fahrzeug ein eigener Ladepunkt in-

stalliert sein. Später, wenn die Anzahlen je Station ansteigen und wenn die Reichweiten 

von CarSharing-Fahrzeugen noch etwas größer sind, ist nicht mehr für jedes Fahrzeug 

ein eigener Ladepunkt erforderlich. Für die Szenarioberechnung wird von 75% im Jahr 

2027 ausgegangen. Wenn dann in den Folgejahren die Fahrzeuge sich unbemannt um-

parken können, wird von einem Bedarf von 30% Ladepunkte für di CarSharing-

Fahrzeuge ausgegangen. 

 

Alle Akteure werden diese Ladeinfrastruktur im Regelfall für die eigene Kundschaft reservie-

ren wollen, alleine schon, damit die Parkflächen in ausreichender Anzahl für das eigene Kli-

entel zur Verfügung stehen. Ladeinfrastruktur mit beschränktem Zugang ist nicht förderfähig.  

5.2.1.3 Bedarf an halböffentlicher Ladeinfrastruktur 

Bedarf an halböffentlicher Ladeinfrastruktur besteht in den Gemeinden des Landkreises für 

die E-Kfz-Nutzer, die weder zu Hause noch am Arbeitsplatz laden können. Dies sind gem. 

den für die Szenarioberechnung angenommen Werten wie oben dargestellt ca. 10% der Be-

rufstätigen und 20% der Rentner.  
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Man kann davon ausgehen, dass bei Menschen, die nicht bequem zu Hause oder am Ar-

beitsplatz laden können, die Kaufzurückhaltung am Anfang deutlich höher ausgeprägt sein 

wird, als bei denen, die über diesen Komfort verfügen. Wenn aber ab 2027 Neufahrzeuge 

über die Fähigkeit des unbemannten Fahrens bei geringen Geschwindigkeiten verfügen, wird 

diese Zurückhaltung deutlich zurückgehen und werden diese Käufergruppen aufholen. Für 

die Szenarioberechnung wird davon ausgegangen, dass in den Jahren bis 2027 nur 5% der 

Rentner und 10% der Arbeitnehmer ohne eigene Lademöglichkeit ein Elektrofahrzeug er-

werben, und dass bis zum Jahr 2033 sowohl bei den Rentnern als auch bei den Arbeitneh-

mern 20% E-Kfz ohne heimische Ladeinfrastruktur im Einsatz sind. Somit fällt in den ersten 

Jahren bis 2021/22 der Bedarf an halböffentlicher/öffentlicher Ladeinfrastruktur deutlich ge-

ringer aus als es den erwarteten Verkaufszahlen entsprechen würde. 

Halböffentliche Ladeinfrastruktur stellt ein neues Geschäftsmodell dar. Parkflächen, die an 

den Supermärkten, Baumärkten und ähnlichen Einrichtungen tagsüber den eigenen Kunden 

(im Kreisgebiet durchgängig kostenfrei) zur Verfügung gestellt werden, könnten mit Ladeinf-

rastruktur (11 kW) ausgestattet werden, die tagsüber von den originären Kunden und abends 

vom neuen Kundensegment "Nachtlader" genutzt werden. Das Laden tagsüber kann bei-

spielsweise für Cross-Selling- bzw. Rabattaktionen genutzt werden (bei einem Warenwert 

von 10 € sind 4 kW kostenfrei inklusive), nachts können diese Ladeplätze an diejenigen ver-

mietet werden, die über keine eigenen Lademöglichkeiten verfügen.     

Im Kreisgebiet gibt es 30 Supermärkte und Baumärkte. Geht man davon aus, dass dort je-

weils 10 Ladepunkte installiert werden, und dass sich fünf Nachtlader einen Ladepunkt tei-

len, können wiederum 1.500 Elektrofahrzeugnutzer, die über keine eigene Ladeinfrastruktur 

verfügen, dort ihre Autos laden.    

Aufgrund der langen Verweildauern, wird Laden mit 3,7 kW, bei größeren Anzahlen gesteu-

ert, in diesem Kontext als sinnvoll angesehen. 

Wenn die Hälfte aller Ladepunkte, die die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter einrichten, 

abends/nachts und am Wochenende wiederum an Nachtlader ohne eigene Lademöglichkei-

ten vermietet werden, können weitere ca. 1.500 Fahrzeuge regelmäßig geladen werden. 

Das Vermieten von Parkplätzen bzw. das Verkaufen von Strom gehört grundsätzlich nicht in 

das Aufgabenspektrum von Arbeitgebern, von Supermärkten, Baumärkten oder Park&Ride-

Parkplatz-Betreibern. Das bietet Raum für neue Geschäftsmodelle der Energieversorger 

bzw. Ladeinfrastrukturbetreiber, die dazu die oben genannten Flächen in ihr Management 

übernehmen und den Besitzern dafür eine angemessene Pacht bezahlen.  

5.2.1.4 Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur 

Laden mit Wechselstrom mit 11-22 kW (Ladesäulen) 

Mit Blick auf künftig steigende Reichweiten von Elektrofahrzeugen und den zuvor dargestell-

ten Annahmen zur Entwicklung von Ladeinfrastruktur, ist davon auszugehen, dass der Be-

darf für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum so lange gering ausfallen wird, wie sich vor 

allem solche Autofahrer ein Elektroauto kaufen, die zu Hause oder am Arbeitsplatz laden 

können. Erst in der Schlussphase der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, wenn auch diejeni-

gen ohne eigene Lademöglichkeiten sich ein Elektrofahrzeug (dann mit der Fähigkeit zum 
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unbemannten Fahren) zulegen, steigt der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur signifikant 

an. Darüber hinaus zeigen die bisherigen Erfahrungen aus vielen Projekten, dass  aufgrund 

hoher Investitions- und Betriebskosten, bei gelichzeitig geringer Nutzung (oftmals auch durch 

Blockierung der Ladepunkte durch Fehlnutzer), bisher kein wirtschaftlich tragfähiges Ge-

schäftsmodell mit dieser Art Ladeinfrastruktur flächendeckende entwickelt werden konnte. 

Nichtsdestotrotz kann der Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur durch Kommunen als 

Grundversorgung (Daseinsvorsorge) sowie zudem auch zur Förderung von Elektromobilität 

im Rahmen des Markthochlaufs sinnvoll sein. Ziel ist es, Ängste und Vorbehalte bei der Nut-

zung von Elektrofahrzeugen abzubauen und politische Zeichen zu setzen. 

Es wird empfohlen, Ladepunkte in den ersten Jahren in einem sehr überschaubaren Rah-

men aufzubauen. 

Laden mit Gleichstrom (Schnelllader/ Stromtankstellen) 

Schnellladeinfrastruktur wird vor allem auf der Fernstrecke für den Durchgangsverkehr an 

den Bundesautobahnen und den Bundesstraßen benötigt. Autobahnen und Bundesstraßen, 

die vor allem das Umland mit dem Oberzentrum verbinden, weisen dabei einen deutlich ge-

ringeren Bedarf auf als die Nord-Süd- und West-Ost-Achsen des überregionalen Verkehrs.  

Abseits der Autobahnen und Bundesstraßen werden Schnelllader wegen des in 3.1.5 be-

schriebenen Ladeverhaltens kaum benötigt.  

Um den Aufbau eines engmaschigen Schnellladenetzes kümmern sich folgende bundesweit 

tätigen Akteure: 

- Tank&Rast:  

400 Standorte mit nicht näher bekannter Anzahl von Ladepunkten bis Ende 2017 

- Förderprogramm des BMVI: 

ca. 4.000 Schnellladepunkte (200 Mio. €), auch abseits der Autobahnen und Bundes-

straßen möglich 

- Zusammenschluss der Automobilhersteller Mercedes, BMW, VW, Ford: 

400 Schnellladestationen bis Ende 2018 (Überschneidungen mit dem Förderprogramm 

des BMVI) 

- Fastned (niederländischer Ladeinfrastrukturbetreiber): 

Aufbau eines eigenen Schnellladenetzes in Deutschland bis Ende 2018 (Überschnei-

dungen mit dem Förderprogramm des BMVI) 

- Tesla: 

bereits 56 Ladestationen mit ca. 500 Superchargern in Deutschland in Betrieb, weiterer 

Ausbau geplant (bisher nur für Tesla-Fahrzeuge) 

- SLAM (Forschungsprojekt des BMWI): 

600 Schnellladesäulen von 2014-2017, mit Beteiligung der Wirtschaft 
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Auch wenn die Angaben mit unterschiedlichen Maßeinheiten erfolgen (Schnellladepunkt, 

Schnellladesäule, Schnellladestation) und daher nicht einfach addiert werden können, zeigt 

es doch, dass ein sehr dichtes Netz mit oftmals mehreren (bis zu 10) Ladepunkten je Station 

entsteht. 

Die begrenzten Mittel des Landkreises und der Landkreisgemeinden sollten aus Sicht des 

Beraters vorrangig in langsame und mittelschnelle Ladeinfrastruktur investiert werden, weil 

sie den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung decken. Die bundesweiten Akteure werden 

in dem oben beschriebenen Aufbau auch die durch das Kreisgebiet führenden Bundesau-

tobahnen und Bundesstraßen berücksichtigen. Der Kreis sollte an diese herantreten und 

geeignete Standorte anbieten. Geeignet erscheinen Rasthöfe, Einkaufszentren oder größere 

Gastronomie an den Autobahnabfahrten von Bayreuth und Pegnitz, sowie die Kreuzungs-

punkte der Autobahnen mit den West-Ost-verlaufenden Bundesstraßen B303, B470 und 

B22. Auch an den westlichen/nordwestlichen Ortseingängen der Bundesstraßen B22 und 

B85 nach Bayreuth könnten sich, sofern sich Anbieter finden, Standorte mit solcher Infra-

struktur anbieten. Wichtig ist die Kombination eines ausreichend großen Durchgangsver-

kehrs mit hohem Anteil an Fernreisenden und eine Infrastruktur, in der die Reisenden wäh-

rend des Ladevorgangs von ca. 30 Minuten eine angenehme Zeit verbringen können.  

5.2.1.5 Zusammenfassung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur auf der Zeitachse 

Der mit Abstand größte Anteil an Ladeinfrastruktur im Kreis Bayreuth wird in den privaten 

Garagen bzw. an den privaten Stellplätzen entstehen. Von den für die Endausbaustufe in 

2033 im Szenario 1 berechneten 42.380 Ladepunkten werden 91% dort installiert werden. 

Die nächstgrößte Anzahl wird für Hotelgäste auf den Hotelparkplätzen benötigt, diese ma-

chen 4% aus. Öffentliche Ladeinfrastruktur, die durch die Gemeinden selbst zu errichten ist, 

macht nur gut 1% am Gesamtbedarf aus. 

 

Abbildung 82: Anzahl benötigter Ladeinfrastruktur im Szenario 1 (Demografischer Wandel) an den un-

terschiedlichen Ladeplätzen im Landkreis Bayreuth  
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Im Szenario 2 fällt insbesondere der Bedarf an Ladeinfrastruktur zu Hause geringer aus. Ins-

gesamt rund 3.000 Ladepunkte werden weniger benötigt, weil wegen des gut ausgebauten 

CarSharing-Angebots deutlich weniger Privat-Pkw genutzt werden. 

 

 

Abbildung 83: Anzahl benötigter Ladeinfrastruktur im Szenario 2 (CarSharing) an den unterschiedli-

chen Ladeplätzen im Landkreis Bayreuth 

 

5.3 Entwicklung des Strombedarfs für Elektrofahrzeuge im Landkreis 

Die Entwicklung des Strombedarfs für Elektrofahrzeuge wurde für die angenommene Ent-

wicklung der Elektrofahrzeugzahlen in den vier Szenarien unter Zugrundelegung der durch-

schnittlichen jährlichen Fahrleistung in Deutschland von 11.000 Kilometer je Pkw und einem 

Stromverbrauch von 15 kWh je 100  km berechnet.  
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Abbildung 84: Entwicklung des Strombedarfs im Szenario 1 und 2 

Der bayrische Durchschnittshaushalt mit 2,03 Personen verbraucht ca. 3.100 kW Strom pro 

Jahr. Bei 0,25 € macht dies einen Gesamtbetrag von ca. 775 €. Im Landkreis Bayreuth sind 

das auf dieses Basis hochgerechnet insgesamt 157 mWh pro Jahr, bzw. 39 Mio. €. Somit 

macht in der Endausbaustufe der zusätzliche Stromverbrauch der Fahrzeuge ca. 50% des 

bisherigen Haushaltsstroms aus. Dadurch, dass dieser Strombedarf aufgrund der Speiche-

rung in den Fahrzeugakkus überwiegend so gesteuert werden kann, dass er nicht in den 

Peakzeiten der sonstigen bereitgestellt werden muss, wird es möglich sein, ohne großen 

Ausbau der Netzkapazitäten, lediglich mit Verstärkung an einzelnen (im ländlichen Kreis sel-

tenen) Hotspots, auszukommen.  

6 Elektromobilitätsstrategie (Umsetzungs- und Beschaffungsplan) 

6.1 CarSharing 

Um Elektromobilität frühzeitig im Landkreis zum Durchbruch zu verhelfen, wird die aktive 

Förderung des CarSharings - vorrangig mit Elektrofahrzeugen - empfohlen. 

Dazu sollte ein groß angelegtes Projekt initiiert werden, unter Ausnutzung aller verfügbaren 

Fördertöpfe. Zusätzlich sollte mit der Landesregierung über Sondermittel verhandelt werden, 

weil die im Folgenden formulierte Strategie echten Modellcharakter hat. 

6.1.1 Erstellung Projektskizze und Abstimmung mit Förderpartnern 

Auf der Grundlage dieser Strategie sollte eine Projektskizze erstellt werden und mit mögli-

chen Förderpartnern zur Reife gebracht werden. Für Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge 

sollten darin die Fördermittel eingeplant werden, die über die Förderrichtlinie Elektromobilität 

des BMVI (siehe dazu 7.1 und 7.2) beantragt werden können. Weiterhin sollten wie in 7.3 
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beschrieben Fördermittel für CarSharing, Detailanalysen und Koordination eingeworben 

werden. 

Auf einer mit den verschiedenen Fördermittelgebern grundsätzlich vorbesprochenen Projekt-

skizze sollte das nachfolgend näher beschriebene Gesamtprojekt den Bürgermeistern der 

Landkreiskommunen im Detail vorgestellt und zur Mitwirkung beworben werden. Nach Vor-

liegen der Teilnahmezusagen der interessierten Kommunen sowie deren Zusagen zur Leis-

tung der verbleibenden Eigenanteile bei den Elektrofahrzeugen und CarSharing-Technologie 

bzw. -dienstleistung sollten die Fördermittel konkret beantragt werden. Mit der Teilnahmezu-

sage sollte die Zusage der Kommunen verbunden sein, den eigenen dienstlichen Fahrbedarf 

vorrangig mit den CarSharing-Fahrzeugen zu decken, und dazu entweder ihre dafür geeig-

neten Bestands-Pkw in das CarSharing zu integrieren oder - sofern nicht vorhanden - auf 

CarSharing-Fahrzeuge aus anderen Quellen (siehe 3.2.9) zuzugreifen. Der Kreis sollte die 

Übernahme der Eigenanteile für die Detailanalysen sowie das Gesamtprojektmanagement 

übernehmen. 

6.1.2 Ausschreibung einer CarSharing-Dienstleistung als Komplettpaket 

Nach Bewilligung der Fördermittel schreibt die Kreisverwaltung eine CarSharing-

Dienstleistung mit folgenden Komponenten aus: 

- Bereitstellung und Betrieb einer kreisweit einheitlichen CarSharing-Plattform, 

- Bereitstellung und Verbau der CarSharing-Technologie in Fahrzeugen der Projekt-

partner aus dem Landkreis 

- Übernahme von Fahrzeugen der Projektpartner aus dem Landkreis per Überlassungs-

vertrag in sein Management 

- Bereitstellung von Fahrzeugen des Auftragnehmers und deren Ausstattung mit CarSha-

ring-Technologie 

- Betrieb einer Hotline 

- Versicherung aller Fahrzeuge als Selbstfahrervermietfahrzeug (Haftpflicht und Vollkasko 

mit 300 € Selbstbeteiligung) 

- Steuerung der Instandhaltung und Fristen (Inspektionen, Prüfungen)  

- optional Wartung und Pflege von Fahrzeugen des Auftraggebers sowie der Projekt-

partner aus dem Landkreis, sofern dies nicht ehrenamtlich durch Projektpartner aus dem 

Landkreis wahrgenommen wird 

- Fakturierung der Nutzungsentgelte im Namen der fahrzeugstellenden Projektpartner und 

Aufteilung der Einnahmen an die Berechtigten 

- Beratung der lokalen Akteure in den Gemeinden 

- Unterstützung der teilnehmenden Gemeinden beim Aufbau jeweils eines gemeinnützi-

gen Vereins oder einer neuen Sektion in einem bestehenden Verein zur Förderung von 

Elektro-CarSharing, dazu jeweils zwei Vorbereitungsveranstaltungen in den einzelnen 

Gemeinden vor Ort mit den verschiedenen lokalen Akteuren 

- Moderation und fachliche Leitung eines monatlich tagenden Arbeitskreises "ECarSha-

ring im Landkreis Bayreuth" auf Kreisebene, mit 1-2 Vertretern je Verein bzw. Gemein-

de, unter der Gesamtleitung durch den Klimaschutzbeauftragten des Kreises. Der Ar-

beitskreis hat im Wesentlichen die Aufgabe, über fachlichen Input des Auftragnehmers 
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sowie über den fachlichen Austausch die lokalen Akteure beim Aufbau des (E-) CarSha-

ring-Angebots zu unterstützen 

- telefonischer Support der lokalen Akteure zwischen den Arbeitskreissitzungen durch den 

Auftragnehmer 

- Unterstützung bei der Erstellung von Fahrzeugbedarfsanalysen in den Gemeinden zur 

Ermittlung konkreter Fahrzeuganzahlen in den einzelnen Stationen bzw. in den Kommu-

nalverwaltungen und mitwirkenden Unternehmen 

- Bewirtschaftung des Fahrzeugpools des Landratsamtes und ggf. weiterer Behörden und 

Unternehmen in Bayreuth im Sinne eines pulsierenden CarSharings (siehe dazu 3.2.3.5 

und 6.1.8) 

Die Ausschreibung erfolgt auf Basis der Mengengerüste, die bereits im Vorfeld durch die 

Landkreisgemeinden und das Landratsamt zugesagt wurden. Gleichzeitig wird über die Dar-

stellung des Gesamtansatzes verdeutlicht, dass es sich dabei lediglich um eine Startaufstel-

lung handelt, die über den konzertierten Ansatz bereits kurz nach Projektstart weiter gestei-

gert werden soll. 

6.1.3 Gewinnung von Partnern und Aufbau eines gemeinnützigen CarSharing-
Vereins je Gemeinde 

Nach Auftragserteilung an einen CarSharing-Dienstleister werden in den teilnehmenden 

Gemeinden mit dessen fachlicher Unterstützung jeweils zwei öffentliche Veranstaltungen zur 

Gewinnung von privaten und gewerblichen Partnern für den Aufbau eines CarSharing-

Angebots eingeladen, im zeitlichen Abstand von 1-2 Monaten. 

Die erste Veranstaltung dient der Sensibilisierung der Akteure und Bürger für das Thema 

"Nachhaltige (Elektro-)Mobilität als eine langfristige Grundlage für eine hohe Lebensqualität 

im ländlichen Raum". Ziel ist es, Betroffenheit sowie grundsätzliche Bereitschaft zur Mitwir-

kung an einem CarSharing-Projekt zu wecken. 

Die zweite Veranstaltung dient dazu, mit den interessierten Akteuren konkrete Schritte zur 

Gründung eines gemeinnützigen Vereins sowie zur Gewinnung von Fahrzeugen zur kurzfris-

tigen Schaffung eines möglichst großen CarSharing-Angebots zu erarbeiten. Auf welchen 

Wegen die Gewinnung von Fahrzeugen erfolgen kann, ist in Kapitel 3.2.9 beschrieben. 

Um die lokalen Akteure zusätzlich anzuspornen, bei der Gewinnung von Fahrzeugen aktiv zu 

werden, sollten die drei Gemeinden, die innerhalb eines halben Jahres in Relation zur Ein-

wohnerzahl der Gemeinde die meisten Fahrzeuge eingeworben haben, mit der kostenfreien 

Bereitstellung von jeweils zwei zusätzlichen Elektro-CarSharing-Fahrzeugen honoriert wer-

den. Die Finanzierung dieser Fahrzeuge kann in einer Mischung aus Fördermitteln, einem 

Zuschuss des Kreises und des CarSharing-Dienstleisters sowie ggf. weiterer lokaler Sponso-

ren realisiert werden.     

Die Gemeinnützigkeit der Vereine kann nur erreicht werden, werden diese nicht selbst Ver-

mieter der Fahrzeuge sind, sondern sich mit dem Ziel des Umwelt- und Naturschutzes für 

eine umweltgerechte Mobilität einsetzen. Dazu kann neben der Förderung des CarSharings 

auch die Schaffung weiterer nachhaltiger Mobilitätsangebote gehören, wie beispielsweise 
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das kostenfreie Verleihen von Elektrofahrräder an Vereinsmitglieder oder der Aufbau von 

Mitfahrbänken. und vieles mehr. 

6.1.4 ggf. Gründung eines regionalen CarSharing-Gemeinschaftsunternehmens  

Grundsätzlich kann der hier beschriebene Ansatz zum Aufbau eines (E-)CarSharing-

Angebots auf Grundlage der Ausschreibung durch den Dienstleister sowie den CarSharing-

Vereinen erfolgen, also ohne ein zusätzliches zentrales unternehmerisches Element. 

Um es jedoch noch weiter in der Region zu festigen, könnte zusätzlich ein Gemeinschaftsun-

ternehmen der Kommunen und ggf. weiteren Partnern gegründet werden, welches die Rolle 

des Aufgabenträgers für das CarSharing übernimmt. Darin könnten die Kommunen, die im 

Aufbau des Angebots schneller vorangehen, in Abhängigkeit von der Anzahl der CarSharing-

Fahrzeuge in Relation zur Einwohnerzahl ein höheres Gewicht bekommen. 

Eine wesentliche Aufgabe dieses Gemeinschaftsunternehmens wäre die Entwicklung eines 

einheitlichen Labels und einer im ganzen Landkreis sichtbaren und bekannten Marke. 

Wenn es gelingt, den Aufbau in den ersten Jahren erfolgreich voranzutreiben und die Fahr-

zeuganzahlen rasch zu steigern, kann es sein, dass die ehrenamtlichen Strukturen dann 

überfordert werden und eine professionelle Unterstützung vor Ort benötigen. Diese Rolle 

könnte dann sukzessive das Gemeinschaftsunternehmen übernehmen.  

6.1.5 Übernahme der Fahrzeugkosten und Aufteilung der Nutzungsentgelte 

Jeder Partner, der ein Fahrzeug in das CarSharing gibt, erhält die Masse der Einnahmen aus 

der Vermietung, für die eigene Nutzung bezahlt er nichts. Ein kleiner Teil sollte an den Ver-

ein gehen, der im ehrenamtlichen Engagement die Entstehung des CarSharings in der Ge-

meinde unterstützt. 

Der Vorschlag sei an vier konkreten Beispielen beschrieben: 

a. Eine Kommune, ein Unternehmen oder eine Familie geben ein Bestandsfahrzeug in das 

CarSharing. Sie tragen alle fixen und variablen Kosten des Fahrzeugs. Dafür erhalten 

sie alle Einnahmen, die mit dem Fahrzeug generiert werden, abzüglich eines geringen 

Anteils, der an den CarSharing-Verein als Honorierung seines ehrenamtlichen Engage-

ments gespendet wird. Der Anteil kann beispielsweise 5-10% betragen, wenn er sich nur 

um die Bewerbung des CarSharing-Gedankens und den weiteren Ausbau in der Ge-

meinde kümmert, oder auch 10-15%, wenn er sich darüber hinaus auch um alle Aufga-

ben der konkreten Fahrzeugbewirtschaftung vor Ort (Fahrzeugreinigung, Verbringung in 

Werkstätten bei Reparaturen, Inspektionen und Prüfungen…) kümmert. 

b. Ein Akteur oder mehrere Akteure gemeinsam übernehmen alle fixen und variablen Kos-

ten eines durch den CarSharing-Dienstleister neu bereitgestellten (Elektro-) Fahrzeugs 

und erhalten dafür anteilig an ihrer Kostenbeteiligung einen Anteil an den Einnahmen. 

Auch in diesem Fall sollte der Verein einen geringen Anteil an den Umsätzen für sein 

Engagement erhalten. Gibt es einen Überschuss, wird er anteilig unter den Beteiligten 

aufgeteilt. 

c. Eine spezielle Form der Teilfinanzierung kann als Sponsoring für Sport- und andere 

Vereine erfolgen, indem ein Gewerbetreibender oder auch ein Privatbürger dem Sport-
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verein eine zweckgebundene Spende zur Anmietung des CarSharing-Fahrzeugs zu-

kommen lässt. Damit wird im ersten Schritt der Sportverein unterstützt, im zweiten aber - 

über die gesicherte Nachfrage - auch das CarSharing.   

d. Eine weitere Möglichkeit zur Teilfinanzierung stellt Werbung dar. Der CarSharing-Verein 

tritt dazu an mögliche Sponsoren heran, die für das Aufbringen eines Werbeaufklebers auf 

einem CarSharing-Fahrzeug einen monatlichen Beitrag von beispielsweise 100 € leisten 

und damit einen Teil der Fixkosten des Fahrzeugs (bzw. zu einem späteren Zeitpunkt 

nach Ablauf der Förderung die Kosten der CarSharing-Technologie) übernehmen. 

6.1.6 Finanzierung der CarSharing-Technologie und -dienstleistung 

Über die in Kapitel 7.3 sollten Fördermittel zur Teilfinanzierung der erforderlichen CarSha-

ring-Technologie und Dienstleistung für eine Startphase von 2-3 Jahren beschafft werden. 

Je Fahrzeug muss von Kosten in Höhe von ca. 100 € je Fahrzeug und Monat sowie einmalig 

500 € ausgegangen werden. Darin enthalten: 

- CarSharing-Hardware im Fahrzeug 

- Ein- und Ausbau der Hardware 

- CarSharing-IT-Plattform zur Buchung der Fahrzeuge 

- Hotline 

- Abrechnung der Nutzungsentgelte und Weitergabe an die Fahrzeugstellenden 

Nach zwei bis drei Jahren muss sich das CarSharing-Angebot selbst tragen, sprich über die 

Nutzungsentgelte müssen dann auch die Kosten für die CarSharing-Technologie und Dienst-

leistung getragen werden. 

6.1.7 Ehrenamtliches Engagement der gemeinnützigen CarSharing-Vereine 

CarSharing ist im ländlichen Raum, wo nahezu jeder Bürger zwischen 19 und 60 Jahren 

über einen eigenen Pkw verfügt, kein Selbstläufer, sondern es bedarf einer festen Veranke-

rung in der Gemeinde und einem langen Atem im Aufbau. Dies kann weder ein kommerziel-

ler Anbieter noch die Gemeindeverwaltung alleine leisten. Bundesweit haben sich hier Verei-

ne als besonders gutes Vehikel herausgebildet. 

Vereine und ihre Mitglieder vertreten das neue Mobilitätsangebot, ohne dass ihnen dabei 

eigene Gewinnerzielungsabsichten unterstellt werden können. 

Außerdem haben Vereine durch das darin geleistete ehrenamtliche Engagement die Mög-

lichkeit, durch unentgeltliche Leistungen rund um das CarSharing die Kosten für das Fahr-

zeughandling bzw. die Fahrzeugreinigung und -pflege gerade in der noch nutzungsschwa-

chen Anlaufphase gering zu halten. 

Vereine können darüber hinaus weitere Mobilitätsangebote rund um das CarSharing zum 

Wohle der Gemeinschaft organisieren. Dazu können beispielsweise ehrenamtliche Fahrdiens-

te gehören, die durch Ehrenamtliche mit den CarSharing-Fahrzeugen zugunsten von Alten, 

Kranken, aber auch von jedermann erbracht werden. Es können aber auch Verleih von Elekt-

rofahrrädern und Elektrolastenrädern sein, Aufbau von Mitfahrbänken und vieles mehr. 
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Um für einen solchen Ausbau der (kostenfreien) Angebote über die finanziellen Mittel zu ver-

fügen, sollten die Vereine nach Möglichkeit gemeinnützig gestaltet sein, weil sie so in der 

Lage sind, Spendengelder einzuwerben. Um die Gemeinnützigkeit sicherzustellen, muss 

gewährleistet sein, dass sie nicht selbst Vermieter von Fahrzeugen sind, dies würde die Ge-

meinnützigkeit sofort gefährden.     

6.1.8 Pulsierender CarSharing-Pool des Landratsamtes und ggf. weiterer Behörden 
und Unternehmen in Bayreuth 

6.1.8.1 Umwandlung des Dienst-Pkw-Pools in ein Corporate CarSharing-Pool 

Der Mobilitätsbedarf des Landratsamtes, der bisher mit internen Poolfahrzeugen gedeckt 

wird, kann - wie die FLEETRIS-Analyse in Kapitel 4.6.2 gezeigt - kann mit Corporate Car-

Sharing-Fahrzeugen so gedeckt werden, dass dabei noch geringfügig Kosten eingespart 

werden können. Auch verringert sich der Personalaufwand zur Disposition.  

Aus der Erfahrung verschiedenster Projekte weiß der Berater, dass dies ebenso für Stadt-

verwaltungen gilt, insbesondere dann, wenn durch Vermietung der Fahrzeuge nach Dienst 

und am Wochenende noch zusätzliche Fahrleistung auf die Fahrzeuge kommt, die ansons-

ten über die rein dienstliche Nutzung mit zumeist nur kurzen Fahrten im Stadtgebiet geringe 

Jahresfahrleistungen aufweisen. 

Darüber hinaus gibt es weitere Organisationen, vor allem aus der kommunalen Familie, de-

ren dienstlicher Fahrbedarf ebenfalls sehr gut mit Corporate CarSharing-Fahrzeugen sicher-

gestellt werden kann, die dann in den Abendstunden bzw. über Nacht und am Wochenende 

durch Dritte genutzt werden könnten. Dazu gehören beispielsweise die Sparkassen oder 

auch die Stadtwerke. 

Werden die bisherigen Fahrzeugpools in ein Corporate CarSharing-Pool umgewandelt, stellt 

zum einen der Dienstleister die Hard- und Software bereit, mit der das Poolmanagement 

automatisiert werden kann. Außerdem übernimmt dieser die Vermietung an Mitarbeiter und 

Dritte einschließlich der Abrechnung der Nutzungsentgelte.  

Darüber hinaus kann der Dienstleister zur Realisierung eines pulsierenden CarSharing-Pools 

(sehe Kapitel 3.2.3.5) jeweils drei bis vier Mitarbeiter unter Vertrag nehmen, die dann jeden 

Tag die Überführung eines Fahrzeugs in eine "Feierabend-"Station an ihrem Wohnort bzw. 

zurück zum Landratsamt sicherstellen. Dazu wird man Wohnorte in nächster Nähe von Bay-

reuth auswählen, damit sich die dafür verursachten Fahrleistungen in Grenzen halten. Die 

Mitarbeiter erhalten kein Geld für diese Überführungsleistung, müssen im Gegenzug aber 

auch entweder nichts oder nur einen sehr geringen Betrag für die Fahrzeugnutzung bezahlen. 

Für die Poolfahrzeuge des Landratsamtes wurde die FLEETRIS-Analyse bereits erstellt. So-

fern die Stadtverwaltung und weitere Betriebe des Stadtkonzerns ebenfalls die Umstellung auf 

einen Corporate CarSharing-Pool erwägen, sollten auch dort entsprechende Analysen erstellt 

werden. Zur Ermittlung ggf. vorhandener Synergien zwischen den Pools der verschiedenen 

Betriebe, die zum Teil ja fußläufig zueinander liegen, sollten die dabei gewonnenen Daten dar-

über hinaus auch noch betriebsübergreifend ausgewertet werden. 
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Zur Deckung von Spitzenbedarfen, die über den Bestand des eigenen Corporate CarSharing-

Pools hinausgehen, bietet sich die Nutzung der in Bayreuth bereits befindlichen CarSharing-

Fahrzeuge an, die zum Teil in nächster Nähe zum Landratsamt stationiert sind. Durch die zu-

sätzliche Nachfrage bietet sich den Betreibern ggf. auch die Möglichkeit, den eigenen Bestand 

weiter zu erhöhen, wovon wiederum die Kunden des CarSharing-Vereins profitieren würden.  

Am Anfang sollten zumindest die jüngeren Dienstfahrzeuge in den Corporate CarSharing-Pool 

integriert werden, dazu erfolgt eine vertraglich dokumentierte Überlassung der Fahrzeuge an 

den Dienstleister. Wenn bereits zu Beginn die Umstellung auf Elektrofahrzeuge erfolgen soll, 

dann sollten die neuen E-Kfz beschafft werden. Dieser kann dazu üblicherweise die Konditio-

nen sowie Fördermittel der Behörde nutzen. Werden zu einem späteren Zeitpunkt Ersatzbe-

schaffungen erforderlich, macht es Sinn, diese dann ebenfalls durch den Betreiber beschaffen 

zu lassen. So wird auch bei deutlich zunehmender Drittnutzung sichergestellt, dass die Kom-

mune keine Einnahmen aus der Vermietung ihrer Fahrzeuge erzielt, sondern lediglich die ei-

genen Kosten reduziert. 

6.1.8.2 Reduzierung bzw. Abschaffung der dienstlichen Nutzung von Privat-Pkw 

Öffentliche Verwaltungen setzen bislang zumindest teilweise auf die dienstliche Nutzung von 

Privat-Pkw. Dies erscheint auf den ersten Blick wirtschaftlich, führt aber meist zu einer stär-

keren Nutzung als bei Dienst-Kfz, weil die Mitarbeiter mit jedem zusätzlich gefahrenen Kilo-

meter weitere Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Vollkosten des Fahrzeugs einfahren 

und dadurch die eigenen Kosten für das Fahrzeug senken (dies gilt zumindest für jene Mit-

arbeiter, die auch ohne dienstliche Nutzung einen Pkw besitzen würden). Für die Verwaltung 

birgt die dienstliche Nutzung der privaten Fahrzeuge regelmäßig noch weitere versteckte 

Kosten, wozu entweder die Versicherung gegen Schäden während der dienstlichen Nutzung 

oder aber die Übernahme dieser Schadenskosten gehört. Außerdem erhalten solche Mitar-

beiter oftmals weitere Vergünstigungen, wie z. B ab einer jährlichen dienstlichen Mindest-

fahrleistung kostenfrei Parkplätze. Schließlich nutzen Mitarbeiter, die ihren Privat-Pkw dienst-

lich nutzen, seltener alternative Verkehrsmittel wie ÖPNV/Fahrrad/Pedelec, die in der Nut-

zung im Regelfall günstiger wären als die Kilometergelderstattungen.  

Mitarbeiter, die regelmäßig den eigenen Pkw dienstlich nutzen, sind gezwungen, damit zur 

Arbeit zu fahren. Der Berater weiß aus verschiedenen Projekten mit Stadtverwaltungen, dass 

der Anteil von Mitarbeitern, die in fußläufiger oder fahrradgeeigneter Entfernung (bis 2 bzw. 5 

km) der Anteil derer, die mit dem Pkw zur Arbeit fahren, bei denen deutlich höher ist, die re-

gelmäßig Dienstfahrten unternehmen müssen. Somit konterkariert die dienstliche Nutzung 

von Privat-Pkw die Bemühungen der Stadtverwaltungen um Lärm-, Emissions- und Ver-

kehrsreduzierung. 

Es wird daher empfohlen, die dienstliche Nutzung von Privat-Pkw ebenfalls über eine 

FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse auszuwerten und dann die Pools um die zur Abdeckung 

dieses Fahrbedarfs erforderlichen Fahrzeuganzahlen aufzustocken. 

Bislang fahren Mitarbeiter gelegentlich direkt vom letzten Termin nach Hause und sparen so 

Arbeitszeiten und Wegstrecken. In verschiedenen Analysen in Kommunalverwaltungen 

konnte der Berater dokumentieren, dass es sich dabei regelmäßig nur um wenige Fahrten 

handelt, dennoch ist es für die Akzeptanz bei den Mitarbeitern wichtig, hier zu pragmatischen 
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Lösungen zu kommen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass das neue System des 

Corporate CarSharings den Dienstbetrieb erschwert. Es sollte nach dem letzten Termin die 

unentgeltliche Mitnahme des Fahrzeugs nach Hause ermöglicht werden, sofern dadurch 

nicht erhebliche Mehrkilometer verursacht werden. Als Corporate CarSharing-Fahrzeug kann 

es dann durch den Mitarbeiter zu Hause privat gebucht und auf eigene Kosten genutzt wer-

den, wenn er zur private Zwecke abends noch ein Fahrzeug benötigt.   

6.1.9 Standorte von CarSharing Pools 

6.1.9.1 Im Landkreis  

Da das CarSharing in den Gemeinden des Landkreises gemäß diesem Konzept zumindest 

am Anfang vor allem aus den Fahrzeugbeständen der Gemeindeverwaltungen und Unter-

nehmen hervorgeht, sollten diese Fahrzeuge entweder unmittelbar bei diesen stehen oder 

zumindest in nächster Nähe, um die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht zu gefährden. Die 

Stationen müssen jederzeit offen zugänglich und von der Straße gut einsehbar sein. Mit ein-

deutiger Beschilderung sind diese für die CarSharing-Fahrzeuge zu reservieren. 

Kommen dann schrittweise weitere Fahrzeuge hinzu, ist eine flächendeckende Verteilung 

der Fahrzeuge in kleinen Stationen von jeweils möglichst zwei bis drei Fahrzeugen so anzu-

streben, dass alle Einwohner nicht weiter als 250 - 300 Meter zu Fuß gehen müssen, um an 

ein Fahrzeug zu gelangen. In kleineren Ortsteilen mit ca. 1.000 Einwohnern bedeutet dies 

ein sukzessiver Ausbau von jeweils ca. 2-3 Stationen. Größere Fahrzeuge (Kleintransporter 

und 7- bzw. 9-Sitzer) können in einer zentralen Station in der Gemeinde zusammengefasst 

sein, sofern nicht die betrieblichen Belange der nutzenden Unternehmen dagegen sprechen. 

Frühzeitig sollten an den Bahnhöfen im Landkreis ebenfalls Stationen eingerichtet werden, 

damit sowohl Touristen und Geschäftsreisende von außerhalb, aber auch Bürger innerhalb 

des Landkreises bzw. von Bayreuth kommend erst die Bahn und dann das CarSharing-

Fahrzeug nutzen können. Damit wird sowohl der ÖPNV attraktiver, als auch das CarSharing, 

weil gerade für Abo-Ticket-Kunden die Strecke vom eigenen bis zum Zielbahnhof kostenfrei 

ist und nur die letzten Kilometer vom Zielbahnhof bis zum eigentlichen Ziel zusätzliche Kos-

ten verursacht.   

CarSharing-Stationen sollten die Möglichkeit bieten, Fahrräder sicher abzustellen, damit der 

Abholer nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Rad zur Station kommen kann.  

6.1.9.2 Am Landratsamt Bayreuth 

Am Landratsamt werden gemäß der FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse 11 Corporate Car-

Sharing-Fahrzeuge benötigt. Damit diese dort auch von Mitarbeitern und Dritten genutzt 

werden können, müssen sie zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie an den Wochenenden öf-

fentlich zugänglich sein. Sie sollten bereits von der Straße gut einsehbar und beschildert sein.  
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6.2 Ladeinfrastruktur 

6.2.1 Öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur im Landkreis 

Die Ladeinfrastruktur im Landkreis sollte koordiniert von einer zentralen Stelle koordiniert 

werden, das Landratsamt wäre ein dafür geeigneter Akteur. Vorteile einer zentralen Koordi-

nation sind: 

- Bündelung der Bedarfe aller Akteure in einer Ausschreibung und damit Generierung ei-

nes hohen Volumens, womit deutlich geringere Kosten erzielt werden 

- einheitliches Label und einheitliche Marke, die eine deutlich höhere Wahrnehmbarkeit im 

Landkreis erzeugt und somit zu einer schnelleren Umstellung auf Elektromobilität bei-

trägt  

- Installation eines einheitlichen Systems mit einheitlicher Ladeinfrastruktur und Abrech-

nung, welches es den Nutzern im Landkreis deutlich einfacher macht 

- abgestimmtes Vorgehen, so dass nicht an einem Ort zu wenig und an anderen Orten zu 

viel Infrastruktur entsteht 

- Vereinfachung der Abstimmung  mit Nachbar-Landkreisen, um kreisübergreifend mög-

lichst zu einheitlichen Standards und abgestimmter Verteilung von Ladeinfrastruktur zu 

kommen. 

  Es wird folgende Vorgehensweise empfohlen: 

- Einholung der Bereitschaft der Landkreis-Gemeinden durch das Landratsamt zur Beteili-

gung an einem gemeinsamen Ladeinfrastrukturnetz, und Zusammenfassung der Bedar-

fe für die Startaufstellung. Gemäß diesem Konzept werden für kleine Kommunen bis 

3.150 Einwohner zwei öffentliche Ladepunkte à 22 kW empfohlen, über 3.150 Einwoh-

ner vier Ladepunkte und für Pegnitz acht Ladepunkte. Diese Anzahlen übersteigen den 

Bedarf in 2018 und 2019, aber sie sind als Signal für den gewollten Umstieg sowie zum 

Abbau der vorhandenen Reichweitenängste erforderlich.  

- Vorstellung der Möglichkeiten für eine gemeinsame Beschaffung von Ladeinfrastruktur, 

Betriebsleistungen und Installation bei den Arbeitgebern, den Super- und Baumärkten 

sowie dem Hotel- und Tourismusgewerbe, jeweils in Veranstaltungen vor Ort je Ge-

meinde, mit Unterstützung des Landratsamtes. Information über die Entwicklung der 

Elektromobilität im Landkreis in den nächsten Jahren und dem sich daraus für die eige-

nen Kunden und Mitarbeiter entstehenden Ladeinfrastrukturbedarf. Abfrage des unver-

bindlichen Interesses an einer Beteiligung an der gemeinsamen Ausschreibung eines 

Rahmenvertrages für Ladeinfrastruktur, zum Zeitpunkt des Beginns sowie in den Folge-

jahren. Vorstellung der Fördermittel bei gemeinsamer Beschaffung im Rahmen der Um-

setzung des Elektromobilitätskonzepts. 

- Beantragung der Fördermittel durch das Landratsamt  

- Ausschreibung der Ladeinfrastruktur in mehreren Losen durch den Landkreis wie folgt: 

o konkrete Benennung der Mengen und Qualitäten an öffentlicher Ladeinfrastruktur 

und Dienstleistungen für den Betrieb für die Startaufstellung  

o konkrete Benennung von Losen für die Installation der Ladeinfrastruktur 
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o Benennung des anfänglichen Gesamtvolumens auch der Arbeitgeber, der Super- 

und Baumärkte sowie des Hotel- und Tourismusgewerbe  

- Vergabe der Ladeinfrastruktur sowie des Betriebs an einen Bieter, sowie Vergabe der 

Installationsleistungen an einen oder mehrere Bieter. Außer den konkret bezifferten An-

zahlen für die Anfangsphase besteht bei den Beteiligten aus der Privatwirtschaft kein 

Zwang zur Abnahme aus dem ausgeschriebenen Rahmenvertrag. Da aufgrund der Ska-

leneffekte sowie des Vorteils des einheitlichen Systems die Wahrscheinlichkeit groß ist, 

dass diese sich auch längerfristig anschließen, stellt die Ausschreibung ein interessan-

tes Volumen dar. 

- In Abstimmung mit dem Auftragnehmer für die Bereitstellung und den Betrieb der Lad-

einfrastruktur Entwicklung einer einheitlichen Marke und eines einheitlichen Labels, un-

ter dem die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur aufgebaut wird.  

6.2.2 Kosten für die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur im Landkreis 

Auf Basis der bisher dargelegten Szenarioberechnungen ergeben sich die in der unten ste-

henden Tabelle aufgeführten Kosten. 

Für die Kommunen entstehen einmalig am Anfang 176.000 € Kosten für die Beschaffung 

und Installation der Ladeinfrastruktur. Erst 2030 muss der weitere Ausbau der öffentlichen 

Ladeinfrastruktur finanziert werden. 

Die Kosten setzen sich zusammen aus: 

Ladesäule bestehend aus 2 Ladepunkten: 

• Investition: 2.400 € 

• Installation: 2.500 € 

• Betriebskosten: 480 € / Jahr 

Wall-Box bestehend aus 1 Ladepunkt: 

• Investition: 1.000 € 

• Installation: 1.000 € 

• Betriebskosten: 480 € / Jahr 
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Abbildung 85:Kosten für die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur im Landkreis Bayreuth 

für Szenario 1 

Inklusive der Betriebskosten entstehen bei den Kommunen im ersten Jahr knapp 200.000 € 

und in den Folgejahren bis 2029 jährlich rund 23.000 €. Erst ab 2030 kommen weitere Kos-

ten hinzu.  

 

Abbildung 86:Kosten für die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur inklusive der Betriebs-

kosten im Landkreis Bayreuth für Szenario 1 

 

 

Abbildung 87:Kosten für die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur im Landkreis Bayreuth 

für Szenario 2 

Inklusive der Betriebskosten kommen die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Kosten 
für die Kommunen und sonstigen Orte der Ladeinfrastruktur.  
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Abbildung 88:Kosten für die öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur inklusive der Betriebs-

kosten im Landkreis Bayreuth für Szenario 2 

6.2.3 Private Ladeinfrastruktur im Landkreis 

Durchführung von Informationsveranstaltungen in den Landkreis-Gemeinden für die Bevölke-

rung, zu Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Die Veranstaltungen sollten durch die Hand-

werkskammer in Zusammenarbeit mit den betroffenen Innungen organisiert und durchgeführt 

werden, jeweils mit Unterstützung durch den Landkreis und die jeweiligen Gemeinde. Der 

Landkreis sollte zusammen mit der Handwerkskammer und den Innungen ein einheitliches 

Veranstaltungskonzept und entsprechende Materialien (Stellwände, Informationsbroschüren, 

…) entwickeln und den jeweils für dir Durchführung Verantwortlichen an die Hand geben. 

Ggf. könnte der Kreis, die Gemeinden und die jeweiligen Energieversorger den ersten Um-

steigern auf Elektromobilität einen Zuschuss zur Beschaffung einer privaten Wallbox gewäh-

ren, beispielsweise 200 € für die ersten 0,5% der Autobesitzer einer Gemeinde. Bei 335 

Wallboxen wären dies 67.000 €, verteilt auf die drei Förderpartner. 

6.2.4 Ladeinfrastruktur am Standort Landratsamt Bayreuth 

Gemäß der FLEETRIS-Fahrzeugbedarfsanalyse für den Fahrzeugpool des Landratsamts 

werden dort 11 Corporate CarSharing-Fahrzeuge benötigt, die jährlich ca. 22.000 Kilometer 

zurücklegen. Da zu den dienstlich genutzten Privat-Pkw keine Daten vorlagen, konnte nicht 

ausgewertet werden, wie viel größer der Pool sein müsste, um diesen Fahrbedarf damit 

ebenfalls abzudecken. Aufgrund der Fahrtstrecken sollte zunächst noch zwei Fahrzeuge mit 

konventionellem Antrieb gehalten werden, die restlichen 9 Fahrzeuge könnten sofort auf 

Elektroantrieb umgestellt werden. Pro Werktag sind dies weniger als 100 km. Bei Reichwei-

ten neuer Elektrofahrzeuge von 300 bis 400 km müsste jedes Fahrzeug also alle drei bis vier 

Tage geladen werden. Um flexibel zu sein und auch im Winter problemlos ohne umparken 

zu müssen, sollte für je zwei Fahrzeuge ein Ladepunkt installiert werden, an dem jeweils mit 

11 kW geladen werden kann, also insgesamt sechs Ladepunkte.  

Die Ladeinfrastruktur sollte so gestaltet werden, dass eine Zentraleinheit die restlichen La-

depunkte steuert, um zu verhindern, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig nach dem Abstellen 

am Dienstschluss die vollen 11 kW ziehen. Das würde einen zu großen Peak verursachen. 
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Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 100 km pro Tag verbrauchen die 11 Fahrzeuge 

täglich insgesamt ca. 200 kW. Wenn die Fahrzeuge ab 17 Uhr bis zum nächsten Morgen um 

07.00 Uhr Zeit zum Laden haben, reicht es, wenn pro Stunde ca. 15 kW geladen werden, 

verteilt auf alle 11 Fahrzeuge.  

Wenn die Corporate CarSharing-Fahrzeuge regelmäßig abends in andere CarSharing-

Stationen überführt werden, würde sich der Ladebedarf nochmals verringern. 

Für Mitarbeiter und Besucher sollten ebenfalls Ladesäulen errichtet werden. In der Endaus-

baustufe werden gem. der Berechnungslogik, die auch für die Landkreis-Gemeinden ange-

wandt wurde (für 20% der Mitarbeiter Ladeinfrastruktur so, dass jeder dieser Mitarbeiter ein-

mal pro Woche laden kann) insgesamt 16 Ladepunkte mit 11 kW benötigt. Besucher kom-

men im Regelfall aus dem Landkreis, so dass hier nur geringe Kapazitäten erforderlich sind. 

Wenn man von vier Ladepunkten für diese Personengruppe ausgeht, ergibt sich für das Jahr 

2033 ein Gesamtbedarf von 20 Ladepunkten für Mitarbeiter und Besuchern. Wenn das Land-

ratsamt in 2017/2018 zwei Ladesäulen mit 4 Ladepunkten à 11 kW errichten würde, wäre der 

Bedarf für die nächsten 3-4 Jahre gedeckt, so dass voraussichtlich erst in 2022 ein weiterer 

Ausbau der Kapazitäten erforderlich würde. 

6.2.5 Kosten für die Ladeinfrastruktur am Landratsamt 

Die Kosten für die Beschaffung einer solchen Ladeinfrastruktur mit sechs Ladepunkten für 

die Pool- bzw. Corporate CarSharing-Fahrzeuge betragen ca. 18.000 €, hinzu kommen In-

stallationskosten von ca. 18.000 €, eine Förderung ist nicht möglich, da diese Ladepunkte 

exklusiv für diese Fahrzeuge nutzbar wären. Würden stattdessen Wallboxen installiert, lägen 

die Kosten sowohl für die Hardware als auch die Installation bei ca.  der Hälfte. Ein Betreiber 

für die Ladeinfrastruktur der CarSharing-Fahrzeuge ist nicht erforderlich, weil keine externen 

Fahrzeuge an diesen Ladepunkten laden würden und daher auch keine Abrechnung erfor-

derlich ist. Die Wartung kann der Hauselektriker mitmachen.  

6.3 ÖPNV 

Der Landkreis Bayreuth hat die Möglichkeit, durch die Auswahl und Festlegung eines klaren 

Konzepts die Zukunft des E-ÖPNV zu beschreiben und für die Verkehrsunternehmen nach-

vollziehbar zu kommunizieren. Darüber hinaus können durch gezielte Maßnahmen Hemm-

nisse auf Seiten der Verkehrsunternehmen verringert werden. Hier spielen insbesondere die 

Förderung der Fahrzeugbeschaffung sowie die Errichtung der erforderlichen Infrastruktur 

eine Rolle. 

Wichtig bei der Einführung der Elektromobilität ist eine Langfristige Umsetzungskonzept 

auch in der Politik zu verankern und durch koordinierte Maßnahme konsequent umzusetzen. 

Beispielhaft für diesen Prozess würde die Linie 369 im Rahmen der Untersuchung betrach-

tet. Der konkrete Umsetzungsplan ist in Kapitel 6.5 dargestellt. 

6.4 Zweiradmobilität 

Das Radverkehrsnetz sollte weiter ausgebaut bzw. Lücken geschlossen werden, um die Vo-

raussetzungen zur Nutzung des Pedelecs von Tür zu Tür oder zumindest zu den Bahnhöfen 

und Haltestellen des ÖPNV zu schaffen. Sichere und wettergeschützte Fahrradabstellanla-
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gen sollten Standard an den Haltestellen sein. Idealerweise in Form einzeln verschließbarer 

Fahrradboxen, zumindest zum Teil mit Lademöglichkeiten ausgestattet.  

Im Landratsamt sowie in den Landkreiskommunen sollten Pedelecs und E-Lastenräder für 

die Kurzstreckenfahrten zum Einsatz kommen. Im Landratsamt können ca.10% aller Fahrten 

ohen Nachteil auf das Elektrofahrrad verlagert werden, in den Landkreiskommunen sind es 

quasi alle Wege innerhalb der jeweiligen Gemeinde. Dabei geht es neben der effizienten 

Durchführung der Fahrten vor allem um die Werbewirksamkeit. Wenn der Bürgermeister o-

der wichtige Mitarbeiter der Gemeinde regelmäßig mit Pedelecs im Alltag wahrgenommen 

werden, erhält diese Mobilitätsform einen deutlich höheren Stellenwert und regt zur Nach-

ahmung an.       

6.5 ÖPNV 

6.5.1 Umsetzungsplan zum Einstieg in den E-ÖPNV 

Für einen nachhaltig erfolgreichen Einstieg in die E-Busmobilität im Landkreis Bayreuth wird 

der folgende dreiphasige Umsetzungsplan vorgeschlagen: 

Phase 1 

- Analyse weiterer (möglichst vieler) Linien im Landkreis Bayreuth oder im VGN in Be-

zug auf  die Eignung für den Einsatz von E-Bussen, um auf eine breite Entschei-

dungsgrundlage bauen zu können.  

- Kategorisierung der analysierten Linien.  

- Anschließende Auswahl und Festlegung auf ein Umsetzungskonzept und einen Zeit-

plan für die großflächige Einführung der E-Bustechnologie.  

- Parallel dazu Prüfung der sinnvollen Möglichkeiten zur Trennung der klassischen 5 

Kernaufgaben der Verkehrsunternehmen unter betrieblichen, organisatorischen und 

rechtlichen Gesichtspunkten. 

 Phase 2 

- Detaillierte Planung eines oder mehrerer Pilotprojekte sowie die anschließende Um-

setzung.  

- Erprobung der Testfahrzeuge im realen Linienbetrieb sowie Auswertung und Evaluie-

rung der Ergebnisse mit dem Ziel, das in Phase 1 gewählte Umsetzungskonzept zu 

verifizieren und ggf. zu optimieren. 

- Parallel dazu Erstellung einheitlicher Leitlinien für Lade- bzw. Tankstelleninfrastruktur 

und ggf. Neuorganisation der 5 Kernaufgaben. Kommunikation der relevanten Ziele 

des Landkreises Bayreuth in Bezug auf die E-Busmobilität mit dem Ziel, die Umset-

zung der großflächigen Einführung der E-Bustechnologie in Phase 3 zu erleichtern 

und nach einheitlichen Rahmenbedingungen erfolgen zu lassen.  

Phase 3 
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- Flächendeckender Einstieg in den E-ÖPNV durch die Auswahl von E-Buslinien und 

deren Ausschreibung. Ggf. Einbeziehung neuer Technologien und Konzepte zur er-

weiterten Erschließung des Liniennetzes. 

Die nachfolgende Graphik stellt die drei Phasen grafisch dar. Soll die Elektrifizierung der Li-

nie 369 mittels Brennstoffzelle als Pilotprojekt ausgewählt werden kann die Phase 1 ggf. ent-

fallen und ggf. die Trennung der 5 Kernaufgaben in die Phase 2 integriert werden. 

 

Abbildung 89: 3-stufiger Umsetzungsplan zur Einführung von E-Bussen 

6.5.2 Kostenbetrachtung 

Zukünftige Kostenentwicklung 
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Die E-Bus-Technik steht noch am Anfang ihrer Markteinführung. Durch die Weiterentwick-

lung der Technologien, einen erhöhten Wettbewerb und vor allem deutlich steigender Stück-

zahlen sind in den nächsten Jahren deutliche Preisreduktionen zu erwarten. Bei den Bussen 

gilt dies sowohl für die neuen Einzelkomponenten Batterie, Brennstoffzelle, Leistungselekt-

ronik und Elektromotor, als auch für die Kosten für die Integration in das Gesamtsystem Bus. 

Bei der Infrastruktur wird ein höherer Wettbewerb – nicht zuletzt durch eine notwendige 

Normung und Standardisierung – zu sinkenden Preisen führen. Die Preissenkungspotentiale 

der verschiedenen Technologien werden in Abbildung 91skizziert.  

Abbildung 91: Preissenkungspotentiale 

Welche Technologie am Ende ökonomisch am sinnvollsten ist, hängt erheblich von der ge-

wählten Linie bzw. vom Liniennetz ab und ist in einer Gesamtkostenrechnung (TCO-

Technologie Fahrzeuge Ladeinfrastruktur 
Kraftstoff + 

Bereitstellung 

Nachtladung 

 
 
 
 
Heutige hohe Kosten werden 
stark sinken. 
 
 
 
 
 
 
Vor allem durch deutlich stei-
gende Stückzahlen sowie Wei-
terentwicklungen der Einzel-
komponenten wie HV-Batterie 
oder Brennstoffzelle wird sich 
der Gesamtpreis über alle 
Fahrzeugtypen deutlich verrin-
gern und in vergleichbaren 
Dimensionen wie für heutige 
Dieselbusse liegen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heutige hohe Kosten werden 
sinken. 
 
 
 
 
 
 
Durch steigende Stückzahlen 
und Optimierung der Kompo-
nenten werden die Preise für 
alle Technologien auch hier 
sinken, allerdings nicht so stark 
wie bei den Fahrzeugen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Heutige Kosten werden sin-
ken. 
 
 
 
Stromkosten sind heute relativ 
stabil. In Zukunft werden die 
Tarife vermutlich tagezeitab-
hängig stärker schwanken. 
Nachts werden die Tarife eher 
sinken.  

Gelegenheitsladung 

 
Heutige hohe Kosten werden 
hoch bleiben. 
 
 
 
 
Kosten für übliche Baumaß-
nahmen wie zum Beispiel für 
die Verlegung von Erdkabeln 
oder für städtebauliche Maß-
nahmen sind heute hoch und 
werden vermutlich hoch blei-
ben, da keine Skaleneffekte 
durch Automatisierung zu 
erwarten sind.  

Brennstoffzelle 

 
Heutige hohe Kosten werden 
sinken. 
 
 
 
Durch die Entwicklung einer 
Wasserstoffwirtschaft (auch im 
Bereich PKW und Power-to-
Gas) werden die Kosten für die 
Wasserstoffbereitstellung 
sinken. 
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Rechnung) zu betrachten. Grundsätzlich muss bei der Betrachtung der Kosten die geplante 

Betriebsstrategie sowie die langfristige strategische Ausrichtung berücksichtigt werden.  

Auch zu berücksichtigen sind Kosten, die für die notwendige Ausstattung der Werkstatt und 

des Depots sowie für die Schulung des Personals anfallen.  

Investitions- und Betriebskosten für einen BZ-Bus 

 Abbildung 92 skizziert beispielhaft die Investitionskosten für die Anschaffung eines BZ-

Busses. Diese beinhalten die Personalschulungen und erforderliche Ertüchtigungen an De-

pot und Werkstatt. Weiterhin werden Kosten für die Integration eines Bus-Moduls in eine 

bestehende PKW-CEP-Tankstelle berücksichtigt. Die Errichtung einer eigenen Tankstelle 

würde etwa das Doppelte kosten.  

In Abbildung 93 sind die jährlichen Kosten für den Betrieb eines BZ-Busses dargestellt. Die 

Kosten beinhalten die Instandhaltung der Wasserstofftankstelle.  

Alle Preise sind als Richtpreise zu verstehen – die Preise sind derzeit am Markt üblich. Aller-

dings ist zu berücksichtigen, dass den angegeben Preisen keine spezifischen Angebote mit 

einem detaillierten Lastenheft zugrunde liegen. Ebenso sind in den Preisen keine Förderquo-

ten enthalten. 

  
Parameter 

Geschätzte Kosten 
pro Einheit 

Geschätzte 
Gesamtkosten 

Kommentar 

a. Fahrzeugbeschaffung  
(je nach Ausstattung) 

                   470.000 €        470.000 €  
1 BZ-Midibus 

(zgl. Batterie-Leasing) 

b. 
Schulung Personal             11.250 €  Werkstattpersonal + Fahrer 

Werkstattpersonal                        5.000 €           10.000 €  2 Mitarbeiter 

Fahrer                           250 €             1.250 €  ca. 5 Fahrer 

c. 
Tankinfrastruktur                    600.000 €         600.000 €   

Errichtung H2-Tankstelle                    600.000 €         600.000 €  
Bus-Erweiterungs-Modul für 
bestehende CEP Tankstellen 

d. 
Werkstatt- / Depotertüchtigung            65.000 €   

Werkstatt-/Depotanpassung  -           50.000 €  
Mehrkosten für HV und H2  

Bau- / Elektroarbeiten 

Werkzeugbeschaffung  -           15.000 €  Spezialwerkzeug HV und H2 

 e. Gesamt       1.146.250 €  Ohne Förderung 

Abbildung 92: Beispielhafte Investitionskosten für die Anschaffung eines BZ-Busses plus Tankstelle 

 

  Parameter 
Geschätzte Kosten  

pro Einheit 
Geschätzte 

Gesamtkosten  
Kommentar 
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a. 

Betriebskosten Busse            88.200 €  
 Bei ca. 60.000 km  

(ohne Personalkosten) 

Wasserstoffverbrauch                            0,50 €           30.000 €  
H2-Preis abhängig von der 

Tankstelle  

Instandhaltung                            0,35 €  18.000 Herstellerabhängig 

b. Schulung Personal    2.000 € 
Nach- bzw.  Wiederholungs-

schulungen 

c. 

Tankinfrastruktur                        60.000 €           60.000 €    

Instandhaltung H2-Tankstelle                    30.000 €           30.000 €  
Ca. 5 % der Beschaffungskosten 

Herstellerabhängig 

d. Gesamt   83.000 € Ohne Förderung  

Abbildung 93: Beispielhafte jährliche Kosten für den Betrieb eines BZ-Busses plus Tankstelle 

 

Bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen ist ggf. zu überlegen, den Hersteller bezüglich 

der Themen Batteriekapazität (Reichweite), Batterielebensdauer und Busverfügbarkeit mit in 

die Gewährleistung zu nehmen. Die neuen Marktteilnehmer sind bei diesen Themen übli-

cherweise offen und flexibel, allerdings erhöhen diese Garantien in der Regel den Anschaf-

fungspreis. 

6.6 Kommunikation, Information und Vernetzung 

6.6.1 Kommunikation 

Es wird die Erarbeitung einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie empfohlen, mit der die 

Elektromobilitätsstrategie mit den Elementen Elektrofahrzeuge (inkl. Pedelec), Ladeinfra-

struktur, CarSharing und E-ÖPNV im Landkreis kommuniziert und verbreitet wird. Die ver-

schiedenen, beteiligten Akteure sollten sowohl bei der Entwicklung als auch der Umsetzung 

eingebunden werden. 

Damit sollte über das Elektrofahrzeug und seine Vorteile informiert werden, wozu neben 

Probefahrten auch die Vermittlung der Kosten- und Umweltvorteile anhand plakativer Bei-

spielrechnungen gehören sollte.  

Zum Thema Laden gehören Informationen zu den aufwachsenden Lademöglichkeiten im 

Landkreis, aber auch die Schaffung eines Verständnisses für die tatsächlichen Ladebedürf-

nisse unter den Rahmenbedingungen der größeren Reichweiten neuer Fahrzeuge.  

Elektromobilitätstage mit einer Mischung aus Erlebnis, Emotion und Wissensvermittlung stel-

len einen bewährten Weg dar. Solche Events sollten unter Einbeziehung aller betroffenen 

Akteure durchgeführt werden. 
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6.6.2 Vernetzung der Akteure 

Von hoher Bedeutung für das Gelingen der Elektromobilitätsstrategie, aber auch der oben 

angesprochenen Kommunikationsstrategie stellt die Vernetzung der Akteure im Landkreis 

dar. Neben dem Landkreis und den Landkreiskommunen sind dies an vorderster Stelle die 

Handwerkskammer, die Handwerksinnung sowie die Industrie- und Handelskammer. Diese 

stellen das Bindeglied zu den Bürgern bzw. zu den Mitgliedsunternehmen dar.  

Die Verbände sollten zum einen die Schulung ihrer Mitglieder sicherstellen, durch Organisa-

tion von Weiterbildungsveranstaltungen mit internen und externen Experten, aber auch durch 

Erfahrungsaustausch innerhalb des Kreises sowie mit benachbarten Akteuren. Es sollten 

auch Hinweise auf überregional stattfindende Weiterbildungsmöglichkeiten zur Elektromobili-

tät gegeben werden. 

Ebenfalls zu den zu vernetzenden Akteuren gehören die Energieversorger sowie die Mobili-

tätsdienstleister, vom ÖPNV über CarSharing bis zum Fahrrad- und Pedelec-Verleih. 

6.6.3 Beratungsangebot Energievision Frankenwald 

Die Energievision Frankenwald sollte sowohl bei der Entwicklung und Umsetzung der Kom-

munikationsstrategie eingebunden werden, als auch bei der Durchführung von Schulungs- 

und Beratungsangeboten, die über die unmittelbare Realisierung der Ladeinfrastruktur und 

das CarSharing hinausgehen. Beispielsweise könnte dies eine Beratung von Unternehmen 

sein, die nicht nur Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden bereitstellen, sondern diese 

auch noch mit selbst regenerativ erzeugtem Strom betreiben wollen. Ebenso könnte dazu 

auch die Beratung bezüglich Einbindung stationärer Energiespeicher sowie gesteuertem 

Laden bei größeren Parkflächen sein.   

 

7 Fördermittel 

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten zur Förderung der Ladeinfrastruktur, der Elektro-

fahrzeuge und des CarSharings aufgeführt, die aus Sicht des Beraters für den Landkreis 

Bayreuth in Frage kommen.  

7.1 Fördermöglichkeiten für Ladeinfrastruktur 

Die derzeit beste Möglichkeit zur Förderung von Ladeinfrastruktur für Kommunen und für 

CarSharing im Kontext des Elektromobilitätskonzepts besteht über die Förderrichtlinie Elekt-

romobilität des BMVI. 

Förderfähig ist die für den Betrieb der gleichzeitig beantragten Fahrzeuge notwendige Lad-

einfrastruktur. Die reine Beschaffung von Ladeinfrastruktur ist über diese  Förderrichtlinie 

nicht möglich. 

Gefördert werden die Kosten für die Beschaffung von Ladeinfrastruktur bis zu 3.500 € je 

Wallbox/AC, 7.000 € je Ladesäule/AC und 25.000 € je Ladesäule/DC). Kommunen werden 
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mit 50%, Unternehmen mit 40% gefördert. Kosten zur Installation, Inbetriebnahme, Erdarbei-

ten, Netzanschlussarbeiten, Betriebskosten, Gestaltungskosten usw. sind nicht förderfähig. 

Wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Ladepunkte öffentlich zugänglich 

im Sinne der Ladesäulenverordnung sind. Eine Eingrenzung der Nutzung der mit den Lade-

punkten verbunden Parkflächen für definierte Nutzergruppen (z.B. CarSharing) ist förder-

schädlich.   

Eine weitere grundsätzliche Fördermöglichkeit für Ladeinfrastruktur besteht über die Förder-

richtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland des BMVI vom 13.02.2017. 

Im Rahmen dieses Programms werden grundsätzlich sowohl die Kosten für die Beschaffung 

der Ladeinfrastruktur als auch für die Einrichtung des Netzanschlusses gefördert. 

Auch in diesem Programm stellt die öffentliche Zugänglichkeit im Sinne der Ladesäulenver-

ordnung eine wesentliche Voraussetzung für die Förderung dar. Eine Eingrenzung der Nut-

zung der mit den Ladepunkten verbunden Parkflächen für definierte Nutzergruppen (z.B. 

CarSharing) ist förderschädlich.   

Die Förderquoten des ersten Aufrufs im Q1 2017 lagen abweichend von den maximal mögli-

chen 60% bei: 

- maximal 40 % bis höchstens 3.000 € pro Ladepunkt bis zu 22 kW/AC 

- maximal 40 % bis höchstens 12.000 € für Ladepunkte kleiner als 100 kW/DC 

- maximal 40 % bis höchstens 30.000 € für Ladepunkte ab einschließlich 100 kW/DC 

- maximal 40 % bis höchstens 5.000 € für den Anschluss an das Niederspannungsnetz,  

- maximal 40 % bis höchstens 50.000 € für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz. 

Hier werden sich jedoch mit den noch folgenden Aufrufen kontinuierlich Änderungen an den 

Förderquoten und Kontingenten ergeben. Es ist davon auszugehen, dass diese aufgrund der 

hohen Nachfrage eher noch geringer ausfallen wird. 

Bemessen am Gesamtvolumen des Förderprogramms dürfen über die Programmlaufzeit 

maximal 20 % der Mittel an einen Antragsteller vergeben werden. Innerhalb eines Förder-

aufrufs können ergänzend Obergrenzen pro Antragsteller definiert werden. 

7.2 Fördermöglichkeiten für Fahrzeuge 

Die derzeit beste Möglichkeit zur Förderung von Elektrofahrzeugen für Kommunen und für 

CarSharing stellt die bereits bei der Ladeinfrastruktur genannte Förderrichtlinie Elektromobili-

tät des BMVI dar. 

Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur vom 09. Juni 2015 wird  die Beschaffung von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel der 

Erhöhung der Fahrzeugzahlen im Sinne des Markthochlaufs, insbesondere in kommunalen 

Flotten und der hierfür benötigten Ladeinfrastruktur unterstützt.  

Die Förderung erfolgt als anteiliger Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweili-

gen Investitionsmehrkosten zwischen einem Elektrofahrzeug und einem vergleichbaren kon-

ventionellen Fahrzeug berechnet.  
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Bei Zuwendungen für wirtschaftlich tätige Unternehmen richtet sich die Zuwendungshöhe 

nach den beihilferechtlichen Bestimmungen. Zulässig sind Förderquoten bis zu 40%. Für 

kleine und mittlere Unternehmen kann ein Bonus von 10% Punkten bei der Förderquote ge-

währt werden, sofern das Vorhaben anderenfalls nicht durchgeführt werden kann. Die Förde-

rung an wirtschaftlich tätige Unternehmen ist nur dann möglich, wenn der Einsatz der Fahr-

zeuge im Kontext eines bestehenden kommunalen Mobilitätskonzepts erfolgt und dies durch 

die Kommune bestätigt wird. 

Bei Zuwendungen, die keine Beihilfe darstellen, sind Förderquoten bis zu 50% möglich, z.B. 

bei Kommunen im nicht wirtschaftlichen Bereich. Es müssen je Förderantrag mindestens drei 

Fahrzeuge beschafft werden, wobei sich jedoch Kommunen zusammenschließen können. 

Beispiel: 

  

  

  

Förder-
quote 

Elektrofahrzeug 
vergleichbares 
konv. Fahrzeug 

Renault Zoe  
Life R400 

Renault Clio  
Limited 5 Türig 

Bruttolistenpreis (BLP)  32.900 €  15.480 €  

Investitionsmehrkosten  17.420 €    

Förderung bei ausschließlich 
kommunaler Nutzung 

50% 8.710 €    

Förderung bei CarSharing           
Nutzung 

40% 6.968 €    

Investitionskosten bei ausschließ-
lich kommunaler Nutzung 

 24.190 €    

Investitionskosten bei CarSharing 
Nutzung 

  25.932 €    

Abbildung 94:Förderung von Elektrofahrzeugen gem. Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI 2015 

 

7.3 Fördermöglichkeiten für CarSharing 

Für die Umsetzung eines umfassenden CarSharing-Konzepts konnten bisher leider keine 

spezifischen  Förderprogramme zum Thema Mobilität sowohl auf EU- als auch auf Bundes- 

oder Landesebene identifiziert werden. Es wird empfohlen zu prüfen, ob einzelne Elemente 

des Programms über spezielle Programme gefördert werden können. 

Da insbesondere die Fördermöglichkeiten im Bereich Koordination sehr offen gestaltet sind, 

kann eine Prüfung der Förderfähigkeit nur im direkten Gespräch mit der den jeweiligen Koor-

dinationsstellen erfolgen. 

Mögliche Förderprogramme: 

Ladeinfrastruktur: 

Bundesprogramm Ladeinfrastruktur 
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-

ladesaeulenoffensive.html 

Fahrzeuge: 

Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 09.06.2015 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderrichtlinie-elektromobilitaet.html 

ÖPNV: 

Mobilität im ländlichen Raum  

Das Förderprogramm unterstützt die Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV), die Verkehrserschließung im ländlichen Raum zu verbessern und auszuweiten. Um 

eine angepasste Mobilität zu ermöglichen, werden Aufwendungen u.a. für bedarfsorientierte 

Bedienformen des allgemeinen ÖPNV im ländlichen Raum gefördert.  

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/638194888589 

 

Koordination:  

Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit vom 10. März 2015  

Mit der Förderung gewährt der Staat einen Zuschuss für neue und vorbildhafte Projekte in 

interkommunaler Zusammenarbeit (auf der Grundlage der nach dem Gesetz über die kom-

munale Zusammenarbeit vorgesehenen Formen, der Art. 54 ff. Bayerisches Verwaltungsver-

fahrensgesetz sowie der Art. 2 und 3 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstands-

gesetzes). Gemeinsam lassen sich zahlreiche kommunale Aufgaben besser, schneller, wirk-

samer, in größerer Vielfalt und wirtschaftlicher erledigen, so dass nicht nur die Kommunen 

durch Synergieeffekte profitieren, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger durch ein ver-

bessertes Leistungsangebot.  

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/000639362589 

Regionalmanagement 

Mit der Unterstützung von Projekten im Rahmen des Regionalmanagements sollen gleich-

wertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Bayern gesichert, regionale Netzwerke ausge-

baut und flexible, maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen vor Ort entwickelt 

werden. Gefördert werden Projekte in fünf ausgewählten Zukunftsthemen der Landesent-

wicklung: Demografischer Wandel, Innovation & Wettbewerbsfähigkeit, Siedlungsentwick-

lung, Regionale Identität sowie Klimawandel & Energie.  

Insbesondere Klimawandel & Energie erscheint im Kontext des Konzepts als sinnvoller 

Themenbereich, aber auch in Kombination mit Demographie und Innovation..  

https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/000639362589 

http://www.region-bayreuth.de/Home.aspx 

Leader 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-ladesaeulenoffensive.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-ladesaeulenoffensive.html
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderrichtlinie-elektromobilitaet.html
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/638194888589
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/000639362589
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/000639362589
http://www.region-bayreuth.de/Home.aspx
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Mit dem EU-Programm LEADER unterstützt Bayern seine ländlichen Regionen auf dem Weg 

einer selbstbestimmten und eigenständigen Entwicklung.  

LEADER ist ein bewährtes Instrument zur Förderung innovativer Ideen und Projekte, die 

maßgeblich zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes beitragen. Prägende 

Elemente von LEADER sind Vernetzung, Nachhaltigkeit, Wertschöpfung und Bürgerbeteili-

gung – ganz nach dem Motto: Bürger gestalten ihre Heimat! 

Ein Förderung des Projekts ist grundsätzlich möglich, wenn es zur Umsetzung der lokalen 

Entwicklungsstrategie dient. 

http://www.lag-bayreuther-land.de/home-lag-bayreuther-land.html 

http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/106635/index.php 

 

7.4 Fördermöglichkeiten für E-Busse 

7.4.1 Fördermöglichkeiten für E-Busse 

Die öffentliche Förderung eines emissionsfreien ÖPNV wird auf allen Ebenen (Deutschland, EU) dis-

kutiert und vorbereitet. Verschiedene Behörden arbeiten derzeit an Förderprogrammen, deshalb emp-

fiehlt es sich, bei zukünftig geplanten Anschaffungen und Projekten die Fördermöglichkeiten auf-

merksam im Auge zu behalten.  

In Deutschland gibt es derzeit zwei wesentliche Programme für den Bereich E-Busse. 

Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) 

Die Förderrichtlinie beinhaltet die Beschaffung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur (1. Schwer-

punkt), die Erarbeitung von Elektromobilitätskonzepten (2. Schwerpunkt) und die Forschung und 

Entwicklung von Elektrofahrzeugen (3. Schwerpunkt). 

Die Förderrichtlinie ist bis zum 31. Dezember 2019 gültig und beabsichtigt, den Verkehrssektor 

energieeffizienter, klima- und umweltverträglicher zu gestalten, indem Elektrofahrzeugzahlen und 

die Ladeinfrastruktur erhöht werden. Nach Möglichkeit sollen regionale regenerative Energiequel-

len für die Energienutzung eingebunden werden. 

Die Förderanträge werden unter anderem nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Innovationsgehalt, 

Kosten/Nutzen und positiver Umweltwirkung beurteilt. Die typische Förderquote für E-Busse liegt 

zwischen 40 % der Mehrkosten bei der Beschaffung bzw. 50 % der Projektkosten bei der industri-

ellen Forschung. Außerdem können große Machbarkeitsstudien (Budget bis 100.00 €) gefördert 

werden. Einreichung der Anträge ist einmal im Jahr (üblicherweise Ende erstes Quartal) Für 2017 

endete die Frist 31.01.2017.  

Kriterium: Voraussetzung 

Laufzeit des Pro-

gramms 

09. Juni 2015 – 31. Dezember 2019 

http://www.lag-bayreuther-land.de/home-lag-bayreuther-land.html
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/106635/index.php
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Einreichungsfrist 

des Antrags 

Üblich Ende erstes Quartal 

31.01.2017 

Gegenstand der 

Förderung 

1. Schwerpunkt 

Elektrofahrzeuge 

und Ladeinfra-

struktur 

2. Schwerpunkt 

Erarbeitung kom-

munaler Elektro-

mobilitäts-

konzepte* 

 

3. Schwerpunkt 

Forschung und Entwick-

lung zur Unterstützung 

des Markthochlaufs von 

Elektrofahrzeugen 

 

Zuwendungs-

empfänger 

Städte, Gemeinden, Landkreise, Zweckver-

bände, Landesbehörden, kommunale und 

Landesunternehmen, sonstige Betriebe und 

Einrichtungen die in kommunaler Träger-

schaft stehen oder gemeinnützigen Zwecken 

dienen 

Unternehmen der ge-

werblichen Wirtschaft, 

Hochschulen, außeruni-

versitäre Forschungsein-

richtungen, Gebietskör-

perschaften, gemeinnüt-

zige Organisationen 

Art, Höhe und 

Umfang der För-

derung 

Max. 40% Anteils-

finanzierung; 

Die Förderquoten 

sind degressiv an-

gesetzt. 

Max. 50% Anteils-

finanzierung 

(Unter besonderen 

Voraussetzungen 

bis zu 80%) 

(Begrenzung bei 

100.000€) 

Max. 50% im Rahmen 

industrieller Forschung; 

Max. 25% bei experi-

menteller Entwicklung; 

Hochschulen vollfinan-

ziert; 

Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen 

max. 90% 

Besonderheiten Diese Förderung ist in zwei Pakete geteilt: 

- Kommunale Elektromobilitätskonzepte 

- Elektrofahrzeuge und Infrastruktur 

Beide Pakte beziehen sich auf die Förderrichtlinie Elektromobilität und sind in 

der Tabelle beschrieben. 

*für die Erstellung von Umweltstudien und Machbarkeitsstudien 

Abbildung 95: Förderprogramm BMVI 

Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) 

Die NOW koordiniert und steuert des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brenn-

stoffzellentechnologie (NIP). Seit 29. September 2016 und vorerst bis zum 31. Dezember 2019 

können neue Fördermittel beantragt werden. Dies gilt auch für Brennstoffzellenbusse und entspre-

chenden Themen. Die typische Förderquote beträgt 48 % (bis zu 50 % der zuwendungsfähigen 

Kosten).  

Kriterium: Voraussetzung 
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Laufzeit des 

Programms 

29. September 2016 – 31. Dezember 2019 

Einreichungs-

frist des An-

trags 

Immer 

Gegenstand 

der Förderung 

Vorhaben im Bereich: 

- Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

- Insbesondere im Straßen-, Schienen-, Wasser, und Luftverkehr 

- Sowie Sonderanwendungen 

Zuwendungs-

empfänger 

- Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere KMU) 

- Hochschulen 

- Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Art, Höhe und 

Umfang der 

Förderung 

Im Rahmen industrieller For-

schung 

Max. 50% der zuwendungsfähi-

gen Kosten* 

Im Rahmen experimenteller Ent-

wicklung 

Max. 25% der zuwendungsfähi-

gen Kosten* 

Für Hochschulen, Forschungs- 

und Wissenschaftseinrichtungen 

Max. 100% der projektbezogenen 

zuwendungsfähigen Ausgaben* 

Fraunhofer-Gesellschaft und 

Helmholtz-Zentren 

Max. 90% der projektbezogenen 

zuwendungsfähigen Ausgaben** 

 

Besonderheiten - Zuwendung darf nicht mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden 

- Veröffentlichung von Einzelbeihilfen über 500.000€ 

 
*zuwendungsfähige Kosten: Beziehen sich auf den Anteil der Forschungskosten, die nach den Zuwendungsvoraus-

setzungen förderfähig sind. 

**projektbezogene zuwendungsfähige Kosten: Beziehen sich auf ein einzelnes Vorhaben, welches fachlich, inhalt-

lich und finanziell alleine steht. 

Abbildung 96: Förderprogramm der NOW 

Die Europäische Union stellt mit verschiedenen Programmen Möglichkeiten zur Förderung von inner-

städtischer Mobilität zur Verfügung. Explizit werden im Folgenden fünf mögliche Förderprogramme 

für elektrische Mobilität, Infrastruktur und Planung vorgestellt.  

Horizon 2020 

Mit dem EU-Förderprogramm Horizon 2020 fördert die Europäische Union Forschung und Innova-

tion im Schwerpunkt „Gesellschaftliche Herausforderungen“. Darin enthalten sind unter anderem 

intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr, sowie Klimaschutz, Umwelt und Res-

sourceneffizienz. Unter diesen Gesichtspunkten werden Elektrobusse und die benötigte Infrastruk-

tur gefördert. 

Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) der Europäischen Union 

Ziel ist die großskalige Flottenerprobung von BZ-Bussen und Tankstellen-Infrastruktur. Der erste 

Aufruf (Call) zur Antragseinreichung lief bis zum 03. Mai 2016. Ein zweiter Aufruf startete am 

17.01.2017. Das Programm ist ausdrücklich mit anderen (nationalen oder lokalen) Förderungen 

kombinierbar, sodass die BZ-Fahrzeugkosten beim ersten Förderaufruf in Deutschland insgesamt 

nur bei ca. 20 % über den Kosten von Dieselfahrzeugen liegen sollen.  

Im zweiten Call sind die Kosten für ein 12 m Fahrzeug auf 625.000 Euro begrenzt. Die Kosten für 

andere Fahrzeugdimensionen leiten sich von dem 12 m Fahrzeug ab. 
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Kriterium: Voraussetzung 

Laufzeit des Pro-

gramms 

Bis 2020 (Horizon 2020) 

Einreichungsfrist des 

Antrags 

2.Call 17.01.2017 – 20.04.2017 (17:00 Uhr) 

3.Call folgt 

Gegenstand der För-

derung 

- Wasserstoffbusse (ab 9m Midibusse) 

- Wasserstofftankstellen 

 

Art, Höhe und Um-

fang der Förderung 

- Maximal 25 Mio. Euro pro Projekt 

- Bis zu 100% Förderung für Forschungsprojekte 

 

Besonderheiten 
- Das Programm ist ausdrücklich mit anderen (nationalen oder lokalen) För-

derprogrammen kombinierbar 

 

Abbildung 97: Förderprogram FCH JU 

Trans-European Network Transport (TEN-T) Programm der Europäischen Union 

Die Europäische Union strebt mit dem TEN-T-Programm eine Vereinheitlichung der Verkehrssys-

teme an, indem der Ausbau der Infrastrukturen vorangetrieben wird. 

Connecting Europe Facility (CEF) for Transport 

CEF ist das Förderinstrument für die Realisierung des TEN-T Programms. Gefördert werden inno-

vative Transportsysteme mit erforderlicher Infrastruktur. Das Ziel ist die Reduzierung der Umwelt-

schäden im Transport und eine effizientere Energienutzung. Einreichungsfrist für den Antrag des 

Calls ist der 07.02.2017. 

ELENA-Fazilität (European Local Energy Assistance) 

Das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regio-

nen trägt zur Umsetzung der „20-20-20“- Ziele der EU bei. Die Fazilität wird von der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) verwaltet und die Mittel werden im Rahmen des Programms Horizont 2020 

der Europäischen Kommission bereitgestellt.  

Die Hilfestellung bei der Schaffung einer soliden Geschäftsgrundlage und der Ausarbeitung von 

technischen Plänen dürfte sich positiv auf die Beschaffung von Finanzierungsmitteln bei privaten 

Banken und aus anderen Quellen – einschließlich der EIB – auswirken. ELENA hilft also Gebiets-

körperschaften, ihre Vorhaben für nachhaltige und umweltfreundliche Verkehrssysteme auf den rich-

tigen Weg zu bringen und sie bankfähig zu machen. 

Kriterium: Voraussetzung 

Laufzeit des Pro-

gramms 

Bis 2020 (Horizon) 
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Einreichungsfrist 

des Antrags 

 

Gegenstand der 

Förderung 

- Machbarkeits- und Marktstudien 

- Strukturierung von Investitionsprogrammen 

- Vorbereitung von Ausschreibungsverfahren 

 

Art, Höhe und Um-

fang der Förderung 

- bis zu 90 Prozent der Kosten für technische Hilfe, die notwendig ist, um die 

Durchführung und Finanzierung von Investitionsprogrammen vorzubereiten 

- maximales Investitionsvolumen von 50 Mio. Euro für Einzelprojekte 

 

Besonderheiten 
- kombinierbar mit anderen Fördermitteln 

 

Abbildung 98: Förderprogramm ELENA 

Weitere Hinweise 

Ein Mindestmaß an finanzieller Entlastung kann auch durch gemeinsame Beschaffung von Fahrzeu-

gen und Infrastruktur erreicht werden. So können sich beispielsweise Städte und Gemeinden zusam-

menschließen, um bei der Bestellung von Fahrzeugen gemeinsam auf Hersteller zuzugehen. 

8 Entwicklung eines SMARTen Evaluationssystems für die Mes-
sung des Umsetzungserfolges 

Um die Entwicklung der berechneten Zahlen überprüfen zu können, wurde ein Evaluations-

system als IST-SOLL-Abgleich in Form einer Excel-Kalkulation entwickelt. Die Zielerreichung 

folgender Parameter kann somit bestimmt werden: E-Fahrzeugbestand; Öffentliche Ladeinf-

rastruktur; CarSharing Ladeinfrastruktur, sowie Kosten der Öffentlichen- /CarSharing Ladein-

frastruktur. Dazu müssen lediglich die jährlichen Werte je Gemeinde in das Excel-Werk ein-

gegeben werden. Neben den prozentualen Werten zeigt auch ein Fortschritts-Balken die 

jeweilige Zielerreichung an. Die Felder der Kosten verfärben sich zusätzlich Rot bei einer 

Überschreitung der prognostizierten Kosten. 

9 Elektromobilitätsmanager im Landratsamt 

Die Umsetzung dieser Elektromobilitätsstrategie erfordert in den nächsten zwei Jahren, in 

denen sowohl die Ladeinfrastruktur- sowie die CarSharing-Ausschreibung vorzubereiten und 

durchzuführen ist sowie im Anschluss die Implementierung in den Landkreiskommunen be-

gleitet werden muss, um das Projekt zum Erfolg zu führen, einen hohen Arbeitseinsatz im 

Landratsamt. Aufgrund der bisherigen Projektverantwortlichkeit sollte das Projekt auch wei-

terhin durch die Regionalentwicklung verantwortet werden. Eine Fortführung nur durch die 

Mitarbeiter aus dem Bereich Klimaschutz erscheint aus Sicht des Auftragnehmers nicht mög-

lich, weil dadurch andere dieser Stelle verbindlich aufgrund der Förderbestimmungen zuge-

ordnete Aufgaben nicht ausreichend wahrgenommen werden können. 

Es wird daher vorgeschlagen, für die nächsten zwei Jahre hierfür eine neue, befristete Stelle 

einzurichten, die sich ausschließlich dem Elektromobilitätsprojekt, einschließlich der am 
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Landratsamt selbst erforderlichen Maßnahmen (Ladeinfrastruktur, Corporate CarSharing, 

Pedelec) widmen kann. Nach Abschluss der Ausschreibungen sowie Implementierung der 

ersten Ladesäulen bzw. CarSharing-Stationen ist eine Fortführung einer zusätzlichen Stelle 

nicht mehr erforderlich, dann können die restlichen Aufgaben in Nebenfunktion wahrgenom-

men werden.  

     

10 Schlussbemerkung 

Vielen Dank an alle am Projekt beteiligten Personen. Dabei gilt besonderer Dank gilt den 

Herren Schmidt, Rothammel und Frankenberger, die als Projektteam des Auftraggebers den 

Berater bei der Erarbeitung des Elektromobilitätskonzepts bestens unterstützt haben. Aber 

auch allen anderen am Projekt Beteiligten, die durch ihre konstruktive Mitwirkung zum Er-

gebnis dieser Potenzialanalyse und Strategieentwicklung beigetragen haben, ist zu danken.  

EcoLibro GmbH wünscht dem Landkreis Bayreuth viel Erfolg mit dem Elektromobilitätskon-

zept. 

 

Michael Schramek   24.05.2017 

Geschäftsführender Gesellschafter der EcoLibro GmbH  
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11.1 Gesprächsprotokoll: Auftaktveranstaltung 
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11.2 Gesprächsprotokoll: Workshop mit Unternehmen und Kommunen 
des Landkreises 
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11.3 Gesprächsprotokoll: Vorstellung vorläufiger Ergebnisse und ge-
meinsame Weiterbearbeitung 
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11.4 Gesprächsprotokoll: Zielgruppenspezifische Veranstaltungen 
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11.5 Gesprächsprotokoll: Abschlussveranstaltung 
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